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Gesamte Rechtsvorschrift für Doppelbesteuerung – Einkommen-, Vermögens-, Gewerbe- 
und Grundsteuer (Belgien), Fassung vom 22.02.2024 

Beachte für folgende Bestimmung 

Die Änderungen auf Grund des MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) können nicht eindeutig zugeordnet werden, 
vgl. daher die „synthetisierte“ Version des DBA Belgien plus MLI, als Anlage 2 dokumentiert. 

Langtitel 

ABKOMMEN zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Belgien zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Regelung bestimmter anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen einschließlich der Gewerbesteuern und der Grundsteuern 
StF: BGBl. Nr. 415/1973 (NR: GP XIII RV 157 AB 255 S. 28. BR: S. 310.) 

Änderung 

BGBl. III Nr. 7/2016 (NR: GP XXIV RV 445 AB 510 S. 51. BR: AB 8264 S. 780.) 
BGBl. III Nr. 93/2018 (NR: GP XXV RV 1670 AB 1732 S. 190. BR: AB 9848 S. 870.) 

Sonstige Textteile 

Nachdem das am 29. Dezember 1971 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik 
Österreich und dem Königreich Belgien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung 
bestimmter anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
einschließlich der Gewerbesteuern und der Grundsteuern, welches also lautet: .... 

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident dieses 
Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung 
der darin enthaltenen Bestimmungen. 

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet, 
vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden. 

Geschehen zu Wien, am 11. Juli 1972 

Ratifikationstext 

Die Ratifikationsurkunden zum vorliegenden Abkommen sind am 13. Juni 1973 ausgetauscht 
worden; das Abkommen ist daher gemäß seinem Art. 28 Abs. 2 am 28. Juni 1973 in Kraft getreten. 

Präambel/Promulgationsklausel 

DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH 

UND 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER 

sind, von dem Wunsche geleitet, auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
einschließlich der Gewerbesteuern und der Grundsteuern die Doppelbesteuerung zu vermeiden und 
bestimmte andere Fragen zu regeln, übereingekommen, ein Abkommen abzuschließen und haben zu 
diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Anm.: Es folgen die Namen der Bevollmächtigten.) 

Diese Bevollmächtigten haben, nachdem sie ihre Vollmachten ausgetauscht und diese in guter und 
gehöriger Form befunden haben, folgendes vereinbart: 
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Text 

I. GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS 

Artikel 1 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten 
ansässig sind. 

Artikel 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines der beiden Vertragstaaten oder seiner Gebietskörperschaften 
erhoben werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens 
erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder 
unbeweglichen Vermögens sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den zurzeit bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören 

 1. in Belgien: 

 a) l'impôt des personnes physiques (die Einkommensteuer der natürlichen Personen); 

 b) l'impôt des sociétés (die Körperschaftsteuer); 

 c) l'impôt des personnes morales (die Steuer vom Einkommen der nicht gewerblich tätigen 
juristischen Personen); 

 d) l'impôt des non-residents (die Steuer vom Einkommen der beschränkt Steuerpflichtigen), 
einschließlich der Vorsteuern (précomptes) und der Ergänzungsvorsteuern (compléments de 
précomptes), der Zuschläge (decimes et centimes additionnels) zu diesen Steuern und 
Vorsteuern sowie der Gemeindezusatzsteuer (taxe communale additionnelle) zur 
Einkommensteuer der natürlichen Personen. 

 2. in Österreich: 

 a) die Einkommensteuer; 

 b) die Körperschaftsteuer; 

 c) die Vermögensteuer; 

 d) der Beitrag vom Einkommen zur Förderung des Wohnbaues und für Zwecke des 
Familienlastenausgleiches; 

 e) die Aufsichtsratsabgabe; 

 f) die Gewerbesteuer; 

 g) die Grundsteuer; 

 h) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 i) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 

 j) die Abgabe von Vermögen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind; 

 k) die Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen; 

 l) die Sonderabgabe vom Einkommen; 

 m) die Sonderabgabe vom Vermögen; 

 n) der Katastrophenfondsbeitrag vom Einkommen; 

 o) der Katastrophenfondsbeitrag vom Vermögen, 

gleichgültig, in welcher Form diese Steuern erhoben werden. 

(4) Die Bestimmungen des Abkommens über die Besteuerung der Unternehmensgewinne gelten 
entsprechend für die nicht nach dem Gewinn oder dem Vermögen erhobene Gewerbesteuer. 

(5) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die künftig neben den zur 
Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der 
Vertragstaaten teilen einander am Ende eines jeden Jahres die in ihren Steuergesetzen eingetretenen 
Änderungen mit. 
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II. DEFINITIONEN 

Artikel 3 

Allgemeine Definitionen 

(1) Im Sinn dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert: 

 1. a) bedeutet der Ausdruck „Belgien“, in geographischem Sinn verwendet, das Gebiet des 
Königreichs Belgien; er schließt alle Gebiete ein, die außerhalb des Hoheitsgebietes von 
Belgien liegen und nach der belgischen Gesetzgebung und dem Völkerrecht als Gebiete gelten 
oder künftig gelten werden, in denen die Rechte Belgiens hinsichtlich des Meeresbodens und 
seiner Unterschicht einschließlich deren Bodenschätzen ausgeübt werden können; 

 b) bedeutet der Ausdruck „Österreich“, im gleichen Sinn verwendet, das Gebiet der Republik 
Österreich; 

 2. bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragstaat“ und „der andere Vertragstaat“, je nach dem 
Zusammenhang, Belgien oder Österreich; 

 3. umfaßt der Ausdruck „Person“ natürliche Personen und Gesellschaften; 

 4. bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder andere Rechtsträger, die als 
solche in dem Staat, in dem sie ansässig sind, mit ihren Einkünften oder mit ihrem Vermögen 
besteuert werden; 

 5. bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragstaates“ und „Unternehmen des anderen 
Vertragstaates“, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragstaat ansässigen 
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer in dem anderen Vertragstaat 
ansässigen Person betrieben wird; 

 6. bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörden“ 

 a) in Belgien: die nach innerstaatlichem Recht zuständige Behörde und 

 b) in Österreich: den Bundesminister für Finanzen. 

(2) Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts 
anderes erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses 
Staates über die Steuern zukommt, welche Gegenstand des Abkommens sind. 

Artikel 4 

Steuerlicher Wohnsitz 

(1) Im Sinn dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragstaat ansässige 
Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist; 
er bedeutet ferner Gesellschaften des belgischen Rechts – ausgenommen Gesellschaften auf Aktien –, die 
sich dafür entschieden haben, daß ihre Gewinne der Einkommensteuer der natürlichen Personen 
unterworfen werden. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes: 

 1. Die Person gilt als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte 
verfügt. Verfügt sie in beiden Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem 
Vertragstaat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat 
(Mittelpunkt der Lebensinteressen). 

 2. Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat die Person den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Vertragstaaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 

 3. Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragstaaten oder in keinem der 
Vertragstaaten, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. 

 4. Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragstaaten oder keines Vertragstaates, so 
werden sich die zuständigen Behörden der Vertragstaaten gemäß Artikel 25 verständigen. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine Gesellschaft in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt sie als in dem 
Vertragstaat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 
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Artikel 5 

Betriebstätte 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste 
Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfaßt insbesondere: 

 1. einen Ort der Leitung, 

 2. eine Zweigniederlassung, 

 3. eine Geschäftsstelle, 

 4. eine Fabrikationsstätte, 

 5. eine Werkstätte, 

 6. ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen, 

 7. eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschreitet. 

(3) Als Betriebstätten gelten nicht: 

 1. Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 2. Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

 3. Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 4. eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 5. eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen, wissenschaftliche Forschung zu betreiben 
oder ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit 
darstellen. 

(4) Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinn des Absatzes 5 – in 
einem Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem 
erstgenannten Staat gelegene Betriebstätte des Unternehmens als gegeben, wenn die Person eine 
Vollmacht besitzt, im Namen des Unternehmens Verträge abzuschließen, und die Vollmacht in diesem 
Staat gewöhnlich ausübt, es sei denn, daß sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder Waren für 
das Unternehmen beschränkt. 

(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 
Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär 
oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen 
Geschäftstätigkeit handeln. 

(6) Für ein Versicherungsunternehmen eines Vertragstaates wird eine Betriebstätte in dem anderen 
Vertragstaat von dem Zeitpunkt an als begründet erachtet, in dem es durch einen Vertreter im Sinn des 
Absatzes 4 oder durch einen unabhängigen Vertreter, der eine Vollmacht besitzt, im Namen des 
Unternehmens Verträge abzuschließen, und der diese Vollmacht gewöhnlich ausübt, Prämien im Gebiet 
dieses Staates einhebt oder gegen in diesem Gebiet gelegene Risken versichert. 

(7) Allein dadurch, daß eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht, die in dem anderen Vertragstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder 
in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden Gesellschaften nicht zur Betriebstätte der 
anderen. 

III. BESTEUERUNG DES EINKOMMENS 

Artikel 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem 
dieses Vermögen liegt. 

(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ bestimmt sich nach dem Recht des Vertragstaates, in 
dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen 
Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die 
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Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an 
unbeweglichem Vermögen sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die 
Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen 
Bodenschätzen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung oder Nutznießung, der Vermietung 
oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung eines freien Berufes 
dient. 

Artikel 7 

Unternehmensgewinne 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates dürfen nur in diesem Gebiet besteuert werden, 
es sei denn, daß das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene 
Betriebstätte ausübt. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so dürfen die Gewinne des 
Unternehmens in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte 
zugerechnet werden können. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 sind, wenn ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in 
dem anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt, in jedem Vertragstaat dieser 
Betriebstätte die Gewinne zuzurechnen, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche 
Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und 
völlig unabhängig gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, 
zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo 
entstanden sind. 

(4) Bei Fehlen einer ordnungsmäßigen Buchführung oder anderer Beweismittel, die es ermöglichen, 
die von einem Unternehmen eines Vertragstaates erzielten Gewinne zu ermitteln, die seiner in dem 
anderen Staat gelegenen Betriebstätte zuzurechnen sind, darf die Steuer in diesem anderen Staat 
insbesondere dadurch festgesetzt werden, daß entsprechend dem Recht dieses anderen Staates die 
Gewinne zugrunde gelegt werden, die ein ähnliches Unternehmen dieses anderen Staates bei einer 
gleichen oder ähnlichen Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen üblicherweise erzielen 
würde. 

Unter der im vorstehenden Absatz angeführten Voraussetzung darf der dieser Betriebstätte 
zuzurechnende Gewinn auch durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen 
Teile bestimmt werden, sofern das so ermittelte Ergebnis mit den in diesem Artikel dargelegten 
Grundsätzen übereinstimmt. 

(5) Bei Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne 
jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, daß ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu 
verfahren. 

(6) Die Bestimmungen dieses Artikels sind auch auf Einkünfte anzuwenden, die einem stillen 
Gesellschafter aus seiner Beteiligung an einer „stillen Gesellschaft“ des österreichischen Rechts 
zufließen. 

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln des Abkommens behandelt 
werden, so stehen die Bestimmungen dieses Artikels der Anwendung der Bestimmungen jener Artikel bei 
der Besteuerung dieser Einkünfte nicht entgegen. 

Artikel 8 

Gewinne von Unternehmen der Seeschiffahrt oder der Luftfahrt 

(1) Abweichend von den Bestimmungen des Artikels 7 Absätze 1 bis 6 dürfen Gewinne aus dem 
Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr nur in dem Vertragstaat 
besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(2) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der Seeschiffahrt an 
Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragstaat gelegen, in dem der Allein- oder Hauptunternehmer 
ansässig ist. 
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Beachte für folgende Bestimmung 

vgl. die „synthetisierte“ Version des DBA Belgien plus MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) in Anlage 2 

Artikel 9 

Verbundene Unternehmen 

Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder an der Finanzierung eines Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt ist, 
oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder an der 
Finanzierung eines Unternehmens eines Vertragstaates und eines Unternehmens des anderen 
Vertragstaates beteiligt sind, 

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder 
finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart oder auferlegt werden, die von denen abweichen, die 
unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der 
Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den 
Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

Artikel 10 

Dividenden 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft an eine in dem anderen 
Vertragstaat ansässige Person zahlt, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch in dem Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber 15 vom 
Hundert des Bruttobetrages dieser Dividenden nicht übersteigen. Die Besteuerung der Gesellschaft 
hinsichtlich der Gewinne, die zur Zahlung der Dividenden dienen, wird durch diesen Absatz nicht 
eingeschränkt. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten – ausgenommen 
Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, 
die nach dem Steuerrecht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, wie Einkünfte 
aus Aktien behandelt werden. Dieser Ausdruck umfaßt auch Einkünfte – selbst wenn sie in der Form von 
Zinsen gezahlt werden –, die als Einkünfte aus dem Kapitalvermögen zu besteuern sind, das 
Gesellschafter in Gesellschaften – ausgenommen Gesellschaften auf Aktien –, die in Belgien ansässig 
sind, investiert haben. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige 
Empfänger der Dividenden in dem anderen Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, eine Betriebstätte hat und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt 
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden, wobei diese 
Dividenden gemäß dem Recht des anderen Vertragstaates entweder gesondert oder als Teil des Gewinnes 
besteuert werden dürfen. 

(5) Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 
anderen Vertragstaat, so darf dieser weder die Dividenden besteuern, die die Gesellschaft außerhalb 
dieses anderen Staates an nicht in diesem anderen Staat ansässige Personen zahlt, noch eine zusätzliche 
Steuer von dem nichtausgeschütteten Gewinn der Gesellschaft erheben, selbst wenn die gezahlten 
Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in dem anderen Staat erzielten 
Gewinnen oder Einkünften bestehen. Diese Bestimmung hindert den anderen Staat nicht, Dividenden aus 
einer Beteiligung zu besteuern, die tatsächlich zu einer Betriebstätte gehört, die von einer im 
erstgenannten Staat ansässigen Person in diesem anderen Staat unterhalten wird. 

Artikel 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch in dem Vertragstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses 
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber 15 vom Hundert des Betrags der Zinsen nicht übersteigen. 
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(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus öffentlichen 
Anleihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer 
Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und, vorbehaltlich des Absatzes 4, aus Forderungen oder Einlagen 
jeder Art sowie Treffer aus Anleihen und alle anderen Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, 
aus dem sie stammen, wie Einkünfte aus Darlehen oder Einlagen behandelt werden. 

(4) Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht anzuwenden auf: 

 1. Zinsen, die nach Artikel 10 Absatz 3 zweiter Satz als Dividenden gelten; 

 2. Zinsen aus Kundenforderungen, einschließlich Wechselforderungen, für Warenlieferungen oder 
Dienstleistungen, die ein Unternehmen eines Vertragstaates an eine in dem anderen Vertragstaat 
ansässige Person gegen Einräumung eines Zahlungszieles erbringt; 

 3. Kontokorrent- und Vorauszahlungszinsen zwischen Bankunternehmen der beiden Vertragstaaten; 

 4. Zinsen aus Geldeinlagen bei Banken, einschließlich öffentlicher Kreditinstitute, über die nicht 
mit auf Überbringer lautenden Papieren verfügt werden kann. 

Die in den Ziffern 2 bis 4 des vorstehenden Unterabsatzes angeführten Zinsen sind, je nach der Lage 
des Falles, gemäß Artikel 7 oder Artikel 21 zu behandeln. 

(5) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige 
Empfänger der Zinsen in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat 
und das Darlehen, die Forderung oder die Einlage, für die diese Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, 
eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner 
der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, in einem 
Vertragstaat eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der 
Betriebstätte eingegangen und trägt die Betriebstätte die eigentliche Last der Zinsen, so gelten die Zinsen 
als aus dem Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 

(7) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zugrunde 
liegenden Forderung oder Einlage, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so werden die Absätze 1 und 2 nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall 
kann der übersteigende Betrag der Zinsen nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter 
Berücksichtigung jener Bestimmungen des Abkommens besteuert werden, die für die Einkünfte gelten, 
denen dieser übersteigende Betrag gleichgestellt werden kann. 

Artikel 12 

Lizenzgebühren 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Lizenzgebühren, die von einer in einem der Vertragstaaten ansässigen Gesellschaft an eine in 
dem anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden, die zu mehr als 50 vom Hundert am Kapital 
der auszahlenden Gesellschaft beteiligt ist, dürfen in dem erstgenannten Staat besteuert werden; die 
Steuer darf jedoch 10 vom Hundert des Rohbetrages dieser Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme sowie von 
Filmen und Tonaufnahmen für Rundfunk und Fernsehen, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, 
Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung 
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen, die nicht unbewegliches Vermögen 
im Sinn des Artikels 6 darstellen, oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder 
wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige 
Empfänger der Lizenzgebühren in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine 
Betriebstätte hat und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser 
Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, 
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in einem Vertragstaat eine Betriebstätte und ist der Vertrag, auf Grund dessen die Lizenzgebühren zu 
zahlen sind, für Zwecke der Betriebstätte geschlossen und trägt die Betriebstätte die eigentliche Last der 
Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Vertragstaat stammend, in dem die 
Betriebstätte liegt. 

(6) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an der 
zugrundeliegenden Leistung, den üblichen Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so werden die Absätze 1 und 2 nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall 
kann der übersteigende Betrag der Lizenzgebühren nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter 
Berücksichtigung jener Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden, die für die Einkünfte gelten, 
denen dieser übersteigende Betrag gleichgestellt werden kann. 

Artikel 13 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

(1) Gewinne aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 
dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer 
Betriebstätte darstellt, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, oder 
das zu einer festen Einrichtung gehört, über die eine in einem Vertragstaat ansässige Person für die 
Ausübung eines freien Berufes in dem anderen Vertragstaat verfügt, einschließlich derartiger Gewinne, 
die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem übrigen 
Unternehmen) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt werden, dürfen in dem anderen Staat 
besteuert werden. Bei der Ermittlung dieser Gewinne sind die Grundsätze des Artikels 7 Absätze 2 und 3 
anzuwenden. 

Jedoch dürfen Gewinne aus der Veräußerung des in Artikel 22 Absatz 3 genannten beweglichen 
Vermögens nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses bewegliche Vermögen nach dem 
angeführten Artikel besteuert werden darf. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung jedes anderen Vermögens einschließlich einer Beteiligung – die 
nicht gemäß Absatz 2 zum Betriebsvermögen einer Betriebstätte gehört – an einer Gesellschaft auf Aktien 
oder einer anderen Kapitalgesellschaft dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der 
Veräußerer ansässig ist. 

Artikel 14 

Freie Berufe 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16 und 17 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat ansässige 
Person aus einem freien Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, nur in 
diesem Staat besteuert werden, es sei denn, daß die Person für die Ausübung ihrer Tätigkeit in dem 
anderen Staat regelmäßig über eine feste Einrichtung verfügt. Verfügt sie über eine solche feste 
Einrichtung, so dürfen die Einkünfte in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie 
der Tätigkeit, die mittels dieser festen Einrichtung ausgeübt wird, zugerechnet werden können. 

(2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfaßt insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 
literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit 
der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Wirtschaftstreuhänder. 

Artikel 15 

Unselbständige Arbeit 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 17, 18, 19 und 20 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche 
Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in 
diesem Staat besteuert werden, es sei denn, daß die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. 
Wird die Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 und unter den dort angeführten Vorbehalten dürfen Vergütungen, die 
eine in einem Vertragstaat ansässige Person für eine in dem anderen Vertragstaat ausgeübte 
unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 

 1. sie für eine Tätigkeit gezahlt werden, die in dem anderen Staat einschließlich gewöhnlicher 
Arbeitsunterbrechungen nicht länger als insgesamt 183 Tage während des Kalenderjahres 
ausgeübt wird, und 
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 2. die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht in 
dem anderen Staat ansässig ist, und 

 3. die eigentliche Last der Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung 
getragen wird, die der Arbeitgeber in dem anderen Staat hat. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 und unter den in Absatz 1 angeführten Vorbehalten 
gelten Vergütungen für eine an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr 
ausgeübte unselbständige Arbeit als Vergütungen für eine Tätigkeit, die in dem Vertragstaat ausgeübt 
wird, in dem der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens liegt, und dürfen in diesem 
Staat besteuert werden. 

Artikel 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmitglieder von Gesellschaften auf Aktien oder 
Kapitalgesellschaften 

(1) Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats oder 
eines entsprechenden Organs einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Gesellschaft auf Aktien oder 
einer anderen Kapitalgesellschaft bezieht, dürfen in diesem anderen Staat besteuert werden. Dies gilt auch 
für Vergütungen, die ein Komplementär einer in Belgien ansässigen Kommanditgesellschaft auf Aktien 
bezieht. 

(2) Vergütungen, die einer in Absatz 1 genannten Person für eine tageweise Tätigkeit in einer 
Betriebstätte gezahlt werden, die in dem Vertragstaat liegt, in dem die Gesellschaft nicht ansässig ist, 
dürfen in diesem Staat besteuert werden, wenn die Betriebstätte die eigentliche Last dieser Vergütungen 
trägt. 

Artikel 17 

Künstler und Sportler 

Einkünfte, die berufsmäßige Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler und 
Musiker, sowie Sportler aus ihrer in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit beziehen, dürfen 
in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sie diese Tätigkeit ausüben. 

Artikel 18 

Ruhegehälter 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 19 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in einem 
Vertragstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat 
besteuert werden. 

(2) Ruhegehälter und andere wiederkehrende oder einmalige Bezüge, die auf Grund der 
Sozialgesetzgebung eines Vertragstaates von diesem Staat, einer seiner Gebietskörperschaften oder von 
einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses Staates gezahlt werden, dürfen jedoch in 
diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 19 

Vergütungen und Ruhegehälter aus öffentlichen Kassen 

(1) Vergütungen, einschließlich der Ruhegehälter, die von einem Vertragstaat, einer seiner 
Gebietskörperschaften oder anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts dieses Staates 
unmittelbar oder aus einem von diesen errichteten Sondervermögen für die diesem Staat, der 
Gebietskörperschaft oder der juristischen Person des öffentlichen Rechts erbrachten Dienste gezahlt 
werden, dürfen in diesem Staat besteuert werden. 

Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn der Empfänger dieser Einkünfte die 
Staatsangehörigkeit des anderen Staates besitzt, ohne gleichzeitig die Staatsangehörigkeit des 
erstgenannten Staates zu besitzen. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Vergütungen oder Ruhegehälter für Dienstleistungen, die 
im Zusammenhang mit einer kaufmännischen oder gewerblichen Tätigkeit eines Vertragstaates, einer 
seiner Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses 
Staates erbracht werden. 
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Artikel 20 

Studenten, Lehrlinge und Praktikanten 

(1) Zahlungen, die ein Student, ein Lehrling oder ein Praktikant, der in einem Vertragstaat ansässig 
ist oder vorher dort ansässig war und der sich in dem anderen Vertragstaat ausschließlich zum Studium 
oder zur Ausbildung aufhält, für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, werden in 
dem anderen Staat nicht besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen außerhalb des anderen Staates 
zufließen. 

(2) Vergütungen, die die in Absatz 1 genannten Personen für eine unselbständige Tätigkeit beziehen, 
die in dem anderen Staat ausschließlich zu dem Zweck ausgeübt wird, praktische Berufserfahrung zu 
erwerben, und deren Dauer einen Zeitraum von 183 Tagen im Kalenderjahr nicht überschreitet, dürfen in 
diesem Staat nicht besteuert werden. 

Artikel 21 

Nicht ausdrücklich erwähnte Einkünfte 

Eine in einem Vertragstaat ansässige Person darf mit den Einkünften, die in den vorstehenden 
Artikeln nicht ausdrücklich erwähnt sind, in dem anderen Vertragstaat nicht besteuert werden, es sei 
denn, daß diese Einkünfte in dem Einkommen enthalten sind, das einer in dem anderen Staat gelegenen 
und von der in dem erstgenannten Staat ansässigen Person unterhaltenen Betriebstätte oder festen 
Einrichtung zuzurechnen ist. 

IV. BESTEUERUNG DES VERMÖGENS 

Artikel 22 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinn des Artikels 6 Absatz 2 darf in dem Vertragstaat besteuert 
werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte eines Unternehmens darstellt 
oder das zu einer der Ausübung eines freien Berufes dienenden festen Einrichtung gehört, darf 
vorbehaltlich des Absatzes 3 in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich die Betriebstätte oder die 
feste Einrichtung befindet. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr sowie bewegliches Vermögen, das dem 
Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem 
sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragstaat ansässigen Person einschließlich einer 
Beteiligung – die nicht gemäß Absatz 2 zum Betriebsvermögen einer Betriebstätte gehört – an einer 
Gesellschaft auf Aktien oder einer anderen Kapitalgesellschaft dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

vgl. die „synthetisierte“ Version des DBA Belgien plus MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) in Anlage 2 

V. METHODEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

Artikel 23 

(1) Bei Personen, die in Österreich ansässig sind, wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 1. Die aus Belgien stammenden Einkünfte – mit Ausnahme der unter Ziffer 2 fallenden Einkünfte – 
und die in Belgien gelegenen Vermögensteile, die nach den vorstehenden Artikeln in diesem 
Staat besteuert werden dürfen, sind in Österreich von der Besteuerung ausgenommen. Diese 
Befreiung schränkt das Recht Österreichs nicht ein, die auf diese Weise befreiten Einkünfte und 
Vermögensteile bei der Festsetzung des Satzes seiner Steuern zu berücksichtigen. 

 2. Die in Belgien nach diesem Abkommen erhobene Steuer 

 a) von Dividenden, die nach Artikel 10 Absatz 2 zu behandeln sind und nicht unter Ziffer 3 
fallen, 

 b) von Zinsen, die nach Artikel 11 Absatz 2 zu besteuern sind, und 

 c) von Lizenzgebühren, die nach Artikel 12 Absatz 2 zu besteuern sind,  



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 11 von 40 

wird auf die von diesen Einkünften in Österreich erhobene Steuer angerechnet. Der 
anzurechnende Betrag darf aber den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht 
übersteigen, der anteilig auf diese in Belgien steuerpflichtigen Einkünfte entfällt. 

 3. Auf die Anteile, die auf einen in Österreich ansässigen Gesellschafter einer in Belgien ansässigen 
offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft vom Gesellschaftsgewinn und vom 
Gesellschaftsvermögen entfallen, sind die Bestimmungen der Ziffer 1 anzuwenden. Das gleiche 
gilt für Einkünfte – ausgenommen Einkünfte aus Kapitalinvestitionen –, die eine in Österreich 
ansässige Person als Gesellschafter einer in Belgien ansässigen Personengesellschaft mit 
beschränkter Haftung bezieht. 

(2) Bei Personen, die in Belgien ansässig sind, wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 1. Die aus Österreich stammenden Einkünfte – mit Ausnahme der unter Ziffern 2 und 3 fallenden 
Einkünfte – und die in Österreich gelegenen Vermögensteile, die nach den vorstehenden Artikeln 
in diesem Staat besteuert werden dürfen, sind in Belgien von der Besteuerung ausgenommen. 
Diese Befreiung schränkt das Recht Belgiens nicht ein, die auf diese Weise befreiten Einkünfte 
und Vermögensteile bei der Festsetzung des Satzes seiner Steuern zu berücksichtigen. 

 2. Bei Dividenden, die nach Artikel 10 Absatz 2 zu behandeln sind, bei Zinsen, die nach Artikel 11 
Absätze 2 oder 7 zu besteuern sind, und bei Lizenzgebühren, die nach Artikel 12 Absätze 2 oder 
6 zu besteuern sind, wird der im belgischen Recht vorgesehene Pauschbetrag der ausländischen 
Steuer unter den von diesem Recht geforderten Voraussetzungen und mit dem vorgeschriebenen 
Steuersatz angerechnet, und zwar auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen, die auf 
diese Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren entfällt, oder auf die Körperschaftsteuer, die auf 
diese Zinsen oder Lizenzgebühren entfällt. 

 3. a) Gehören einer in Belgien ansässigen Gesellschaft Aktien oder sonstige Anteile an einer in 
Österreich ansässigen Kapitalgesellschaft, so sind die von der letztgenannten Gesellschaft an 
sie ausgeschütteten Dividenden, die nach Artikel 10 Absatz 2 zu behandeln sind, in Belgien 
von der Körperschaftsteuer befreit, soweit diese Befreiung gewährt würde, wenn die beiden 
Gesellschaften in Belgien ansässig wären; diese Bestimmung schließt nicht aus, daß von 
diesen Dividenden die nach belgischem Recht zu zahlende Vorsteuer (précompte mobilier) 
erhoben wird; 

 b) standen Aktien oder sonstige Anteile an einer in Österreich ansässigen und dort der 
Körperschaftsteuer unterliegenden Gesellschaft während des ganzen Geschäftsjahres dieser 
Gesellschaft im ausschließlichen Eigentum einer in Belgien ansässigen Gesellschaft, so kann 
die letztgenannte Gesellschaft auch von der Vorsteuer befreit werden, die nach belgischem 
Recht von den Dividenden dieser Aktien oder sonstigen Anteile erhoben wird, sofern sie dies 
spätestens innerhalb der Frist für die Abgabe der Jahressteuererklärung schriftlich beantragt; 
in diesem Fall können bei einer Wiederausschüttung die so befreiten Dividenden nicht von 
den ausgeschütteten Dividenden abgesetzt werden, die der Vorsteuer unterliegen. Diese 
Bestimmung wird nicht angewendet, wenn sich die belgische Gesellschaft verbindlich für die 
Heranziehung ihrer Gewinne zur Einkommensteuer der natürlichen Personen entschieden hat. 

Falls die Bestimmungen des belgischen Rechts, nach denen der Nettobetrag von Dividenden, 
die eine in Belgien ansässige Gesellschaft von einer anderen in Belgien ansässigen 
Gesellschaft erhält, von der Körperschaftsteuer befreit ist, in der Weise geändert werden, daß 
die Befreiung auf Dividenden beschränkt wird, die auf ein bestimmtes Beteiligungsverhältnis 
an der zweiten Gesellschaft entfallen, so wird der vorhergehende Unterabsatz nur auf 
Dividenden angewendet, die von in Österreich ansässigen Gesellschaften gezahlt werden und 
auf ein gleich großes Beteiligungsverhältnis an diesen Gesellschaften entfallen. 

 4. Ist die ansässige Person eine Gesellschaft – ausgenommen eine Gesellschaft auf Aktien - 

 a) so gilt die unter Ziffer 1 vorgesehene Befreiung auch für die Gesellschafter dieser 
Gesellschaft, gleichgültig, ob sie in Belgien ansässig sind oder nicht, soweit die Einkünfte 
oder Vermögensteile dieser Gesellschaft, die nach dem Abkommen in Österreich besteuert 
werden dürfen, auch in Belgien nach belgischem Recht bei diesen Gesellschaftern – außer als 
Einkünfte aus investiertem Kapital – besteuert werden dürfen; 

 b) so wird die unter Ziffer 2 vorgesehene Anrechnung in gleichem Maß den Gesellschaftern 
dieser Gesellschaft gewährt, sofern sich diese für die Heranziehung ihrer Gewinne zur 
Einkommensteuer der natürlichen Personen entschieden hat. 

 5. Die in Ziffer 1 vorgesehene Befreiung gilt nicht für Einkünfte einer in Belgien ansässigen 
Person, die als Gesellschafter an einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft 
oder einer Gesellschaft nach bürgerlichem Recht des österreichischen Rechts, die den Ort ihrer 
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tatsächlichen Geschäftsleitung in Österreich hat, beteiligt ist, wenn diese Einkünfte in dem 
letztgenannten Staat nach dessen Recht nicht besteuert werden dürfen. 

(3) Werden nach dem Recht eines Vertragstaates Verluste, die ein Unternehmen dieses Staates durch 
eine in dem anderen Staat gelegene Betriebstätte erlitten hat, bei der Besteuerung dieses Unternehmens 
von seinen Gewinnen, die in dem erstgenannten Staat besteuert werden dürfen, tatsächlich abgezogen, so 
gilt die in Absatz 1 Ziffer 1 und in Absatz 2 Ziffer 1 vorgesehene Befreiung in dem erstgenannten Staat 
nicht für die dieser Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne aus anderen Besteuerungszeiträumen, soweit 
diese Gewinne auch in dem anderen Staat auf Grund eines Ausgleichs mit diesen Verlusten nicht 
besteuert worden sind. 

VI. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

Gleichbehandlung 

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates dürfen in dem anderen Vertragstaat weder einer 
Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder 
belastender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen die 
Staatsangehörigen des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. 

(2) Der Ausdruck „Staatsangehörige“ bedeutet: 

 a) natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragstaates besitzen; 

 b) Gesellschaften, die nach dem in einem Vertragstaat geltenden Recht errichtet worden sind. 

(3) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen 
Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen 
des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. 

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, 

 1. als verpflichte sie einen Vertragstaat, den in dem anderen Vertragstaat ansässigen Personen 
Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des Personenstandes oder der 
Familienlasten zu gewähren, die er den in seinem Gebiet ansässigen Personen gewährt; 

 2. als hindere sie Belgien daran, den Gesamtbetrag der Gewinne, die einer in diesem Staat 
gelegenen Betriebstätte zuzurechnen sind, über die eine in Österreich ansässige Gesellschaft oder 
eine Personenvereinigung verfügt, die den Ort ihrer Geschäftsleitung in Österreich hat, zu dem 
nach seinem innerstaatlichen Recht vorgeschriebenen Satz zu besteuern, sofern dieser nicht den 
Höchstsatz übersteigt, der für den Gesamtgewinn oder einen Teilbetrag der Gewinne der in 
Belgien ansässigen Gesellschaften gilt; 

 3. als hindere sie Belgien daran, österreichische Staatsbürger, die in Belgien nicht ansässig sind, 
aber dort über eine Wohnstätte verfügen, mit dem Mindesteinkommen zu besteuern, das sich 
nach belgischem Recht ergibt und mit dem in Belgien nicht ansässige Personen besteuert werden, 
die dort über eine Wohnstätte verfügen, gleichgültig, ob sie belgische Staatsbürger sind oder 
nicht. 

(4) Die Unternehmen eines Vertragstaates, deren Kapital ganz oder teilweise, unmittelbar oder 
mittelbar, einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört 
oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen in dem erstgenannten Vertragstaat weder einer Besteuerung noch 
einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender sind als 
die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche 
Unternehmen des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(5) In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck „Besteuerung“ Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

Beachte für folgende Bestimmung 

vgl. die „synthetisierte“ Version des DBA Belgien plus MLI (BGBl. III Nr. 93/2018) in Anlage 2 

Artikel 25 

Verständigungsverfahren 

(1) Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Person der Auffassung, daß die Maßnahmen eines 
Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt haben oder führen werden, 
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die dem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach innerstaatlichem Recht dieser 
Staaten vorgesehenen Rechtsmittel bei der zuständigen Behörde des Vertragstaates, in dem sie ansässig 
ist, schriftlich einen Antrag auf Überprüfung dieser Besteuerung stellen. 

Die Antragstellung ist nur zulässig, wenn sie innerhalb einer Frist von zwei Jahren, von dem Tag an 
gerechnet, an dem die Besteuerung dieser Person bekanntgegeben oder im Abzugswege vorgenommen 
worden ist, erfolgt. 

(2) Hält die in Absatz 1 genannte zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie 
selbst nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall 
nach Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem 
Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu 
beseitigen. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten verständigen sich über die zur Durchführung des 
Abkommens erforderlichen und mit ihrem Recht zu vereinbarenden Verwaltungsmaßnahmen, 
insbesondere darüber, welche Nachweise die in einem der beiden Staaten ansässigen Personen 
beizubringen haben, um in dem anderen Staat in den Genuß der in diesem Abkommen vorgesehenen 
Steuerbefreiungen oder -ermäßigungen zu gelangen. 

Artikel 26 

Informationsaustausch 

 1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen 
Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die durch oder für Rechnung der 
Vertragsstaaten erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 
entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist 
durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

 2. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu 
halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen 
und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und 
Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der 
Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich 
der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen 
oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die 
Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen 
legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die erhaltenen 
Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht beider 
Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige Behörde 
desjenigen Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser anderen Verwendung zustimmt. 

 3. Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis 
dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren 
dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder 
ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public 
widerspräche. 

 4. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen 
steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung 
unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass 
ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein 
innerstaatliches steuerliches Interesse an solchen Informationen hat. 

 5. Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 
Kreditinstitut, einem Trust, einer Stiftung, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder 
befinden oder weil sie sich auf das Eigentum an einer Person beziehen. Die Steuerverwaltung des 
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ersuchenden Vertragsstaates ist, ungeachtet etwaiger anderer Bestimmungen des nationalen 
Steuerrechts, zum Zwecke der Erlangung solcher Informationen berechtigt, die Offenlegung von 
Informationen zu verlangen sowie Nachforschungen und Anhörungen durchzuführen. 

Artikel 27 

Verschiedenes 

(1) Das Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern der diplomatischen 
Vertretungen und der Konsulate nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund 
besonderer Vereinbarungen zustehen. 

(2) Für Zwecke des Abkommens gelten die Mitglieder einer diplomatischen oder konsularischen 
Vertretung eines Vertragstaates, die im anderen Vertragstaat oder in einem dritten Staat akkreditiert sind 
und die Staatsangehörigkeit des Entsendestaates besitzen, als im Entsendestaat ansässig, wenn sie dort auf 
dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögenden gleichen Verpflichtungen wie die in 
diesem Staat ansässigen Personen unterworfen sind. 

(3) Das Abkommen gilt weder für internationale Organisationen, ihre Organe oder ihre Beamte noch 
für Personen, die Mitglieder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines dritten Staates 
sind, wenn sie sich auf dem Gebiet eines Vertragstaates befinden und für Zwecke der Steuern vom 
Einkommen und Vermögen nicht als in dem einen oder dem anderen Vertragstaat ansässig behandelt 
werden. 

(4) Keine Bestimmung des Abkommens ist so auszulegen, 

 1. als hindere sie einen Vertragstaat daran, die Bestimmungen seines innerstaatlichen Rechts über 
die Verhinderung von Steuerumgehungen und Steuerhinterziehungen anzuwenden; 

 2. als schränke sie die Besteuerung einer in Belgien ansässigen Gesellschaft im Fall des Rückkaufs 
ihrer eigenen Aktien oder Anteile oder anläßlich der Aufteilung ihres Gesellschaftsvermögens 
ein. 

(5) Der belgische Minister der Finanzen oder seine hiezu bevollmächtigten Vertreter und der 
österreichische Bundesminister für Finanzen verkehren für Zwecke der Anwendung des Abkommens 
unmittelbar miteinander. 

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 28 

Inkrafttreten 

(1) Das Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in 
Brüssel ausgetauscht werden. 

(2) Das Abkommen tritt am 15. Tag nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, und ist 
anzuwenden: 

 1. in Belgien: 

 a) auf die im Abzugsweg erhobenen Steuern von Einkünften, die nach dem 31. Dezember des 
Jahres zugeflossen sind oder gezahlt werden, in dem der Austausch der Ratifikationsurkunden 
erfolgt ist; 

 b) auf die sonstigen Steuern von Einkünften aus Veranlagungszeiträumen, die nach dem 
31. Dezember desselben Jahres enden; 

 2. in Österreich: 

 a) auf die im Abzugswege erhobenen Steuern von Einkünften, die den Bezugsberechtigten nach 
dem 31. Dezember des Jahres zugeflossen sind, in dem der Austausch der 
Ratifikationsurkunden erfolgt ist; 

 b) auf die sonstigen Steuern, die für die Jahre erhoben werden, die dem genannten Jahr folgen. 

Artikel 29 

Kündigung 

Das Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch kann jeder Vertragstaat vom fünften 
Jahr nach dem Ratifikationsjahr an das Abkommen bis einschließlich 30. Juni jeden Kalenderjahres 
gegenüber dem anderen Vertragstaat auf diplomatischem Weg schriftlich kündigen. Im Falle einer 
Kündigung vor dem 1. Juli eines solchen Jahres wird das Abkommen zum letzten Male angewendet: 
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 1. in Belgien: 

 a) auf die im Abzugsweg erhobenen Steuern von den spätestens am 31. Dezember des 
Kündigungsjahres zugeflossenen oder gezahlten Einkünften; 

 b) auf die sonstigen Steuern von Einkünften aus den spätestens am 31. Dezember desselben 
Jahres endenden Veranlagungszeiträumen; 

 2. in Österreich: 

 a) auf die im Abzugsweg erhobenen Steuern von den den Bezugsberechtigten spätestens am 
31. Dezember des Kündigungsjahres zugeflossenen Einkünften; 

 b) auf die sonstigen für dasselbe Jahr erhobenen Steuern. 
 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Abkommen 
unterschrieben und mit ihren Siegeln versehen. 

GESCHEHEN zu Wien, am 29. Dezember 1971 

in zweifacher Urschrift, in deutscher, französischer und niederländischer Sprache, wobei diese drei Texte 
gleichermaßen authentisch sind. 
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ZUSATZPROTOKOLL 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Protokolls zur Abänderung des Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Regelung bestimmter anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen einschließlich der Gewerbesteuern und der Grundsteuern, das heute 
zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Belgiens abgeschlossen wurde, sind die 
Gefertigten übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen integralen Bestandteil des 
Protokolls bilden. 
 

Zu Artikel 26: 

 1. Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des ersuchten 
Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden 
Informationen zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

 a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

 b) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art und der Form, 
in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten möchte; 

 c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

 d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen 
oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des 
ersuchten Staates befinden; 

 e) den Namen und die Anschrift von Personen, in deren Besitz sich die erbetenen Auskünfte 
vermutlich befinden; 

 f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, 
die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 

 2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass die in Artikel 26 vorgesehene Amtshilfe nicht 
Maßnahmen einschließt, die lediglich der Beweisausforschung dienen („fishing expeditions“). 

 3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 5 des Abkommens die Vertragsstaaten 
nicht dazu verpflichtet, Informationen im Sinne dieses Absatzes auf automatischer oder 
spontaner Basis auszutauschen. 

 4. Es besteht Einvernehmen darüber, dass zur Auslegung des Artikels 26 – neben den oben 
angeführten Grundsätzen – auch die aus den Kommentaren der OECD abzuleitenden 
Anwendungsgrundsätze zu berücksichtigen sind. 

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten 
dieses Zusatzprotokoll unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Brüssel am 10. September 2009 in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher, 
französischer und niederländischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2018 Ausgegeben am 11. Juni 2018 Teil III 

93. Mehrseitiges Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

 (NR: GP XXV RV 1670 AB 1732 S. 190. BR: AB 9848 S. 870.) 

93. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 

genehmigt. 

Mehrseitiges Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen 
zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
 

[Übereinkommen in deutschsprachiger Übersetzung, siehe Anlagen] 
[Übereinkommen in englischer Sprachfassung, siehe Anlagen] 
[Übereinkommen in französischer Sprachfassung, siehe Anlagen] 
[Vorbehalte und Notifikationen der Republik Österreich in englischer Sprache, siehe Anlagen] 
[Vorbehalte und Notifikationen der Republik Österreich in deutschsprachiger Übersetzung, siehe 

Anlagen] 
 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 22. September 2017 beim Generalsekretär der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als Verwahrer des Übereinkommens 
hinterlegt; das Mehrseitige Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 34 Abs. 1 mit 1. Juli 2018 in Kraft. 

Das Mehrseitige Übereinkommen wurde neben Österreich von folgenden Staaten und 
Hoheitsgebieten ratifiziert: Isle of Man1, Jersey1, Polen1 und Slowenien1. 

Kurz 

                                                           
1 Vorbehalte und Notifikationen anderer Vertragsstaaten sowie Einsprüche und Einwendungen zu diesem 
Übereinkommen sind in englischer und französischer Sprache auf der Website der OECD unter 
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf abrufbar. 

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf


  

  

GENERIERTER TEXT DES MLI UND DES ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK 
ÖSTERREICH UND DEM KÖNIGREICH BELGIEN ZUR VERMEIDUNG DER 

DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR REGELUNG BESTIMMTER ANDERER FRAGEN AUF 
DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 
EINSCHLIEßLICH DER GEWERBESTEUERN UND DER GRUNDSTEUERN 

 

Allgemeine haftungsausschließende Erklärung zum generierten Textdokument 

Dieses Dokument stellt den generierten Text für die Anwendung des am 29. Dezember 1971 

unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Belgien zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung bestimmter anderer Fragen auf dem Gebiete der 

Steuern vom Einkommen und vom Vermögen einschließlich der Gewerbesteuern und der Grundsteuern 

in der Fassung des am 10. September 2009 unterzeichneten Protokolls samt Zusatzprotokoll (das 

„Abkommen“) und des von der Republik Österreich und dem Königreich Belgien am 7. Juni 2017 

unterzeichneten Mehrseitigen Übereinkommens zur Umsetzung steuerabkommensbezogener 

Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (das „MLI“) dar. 

Dieses Dokument wurde zwischen den zuständigen Behörden der Republik Österreich und des 

Königreichs Belgien abgestimmt und spiegelt das gemeinsame Verständnis über die durch das MLI im 

Abkommen verursachten Veränderungen wider. 

Das Dokument wurde auf der Grundlage der von der Republik Österreich am 22. September 2017 und 

dem Königreich Belgien am 26. Juni 2019 aus Anlass der Ratifikation dem Verwahrer übermittelten 

Vorbehalte und Notifikationen („MLI-Positionen“) erstellt. Diese MLI-Positionen sind den im MLI 

vorgesehenen Modifizierungen vorbehalten. Die Modifizierung der MLI-Positionen kann die Wirkung 

des MLI auf das Abkommen verändern.  

Die authentischen Vertragstexte des Abkommens und des MLI sind vorrangig und als einzig 

maßgebliche Rechtsquellen anzuwenden. 

Die Bestimmungen des MLI, welche in Bezug auf die Bestimmungen des Abkommens anwendbar sind, 

werden in diesem Dokument durchgehend in Form von eingerahmten Feldern im Zusammenhang mit 

den entsprechenden Bestimmungen des Abkommens dargestellt. Die eingerahmten Felder, welche die 

Bestimmungen des MLI enthalten, wurden im Allgemeinen in Übereinstimmung mit der Reihenfolge 

der Bestimmungen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 

vom Vermögen in das Abkommen eingefügt. 

Der Text der Bestimmungen des MLI wurde zur Vereinheitlichung der im MLI verwendeten Begriffe 

mit jenen des Abkommens (zB „unter das Übereinkommen fallendes Steuerabkommen“ und 

„Abkommen“, „Vertragspartei dieses Übereinkommens“ und „Vertragsstaaten“) im Interesse des 

einfacheren Verständnisses der Bestimmungen des MLI verändert. Die Veränderungen der Begriffe 

dienen der leichteren Lesbarkeit des Dokuments und zielen nicht auf eine Änderung des Inhalts der 

Bestimmungen des MLI ab. In ähnlicher Weise wurden Teile der Bestimmungen des MLI verändert, die 

bestehende Bestimmungen des Abkommens umschreiben: umschreibende Wortfolgen wurden durch 

rechtliche Verweise auf die bestehenden Abkommensbestimmungen im Interesse der leichteren 

Lesbarkeit ersetzt. 

In allen Fällen sind Verweise auf die Bestimmungen des Abkommens oder auf das Abkommen in dem 

Sinne zu verstehen, dass sie sich auf das Abkommen in der durch das MLI geänderten Fassung beziehen, 

vorausgesetzt, die Bestimmungen des MLI wurden wirksam. 

Hinweise 

Die authentischen Texte des MLI und des Abkommens sind über die Webseite des Bundesministeriums 

für Finanzen abrufbar (https://www.bmf.gv.at/).  

Die MLI-Positionen der Republik Österreich wurden am 22. September 2017 aus Anlass der Ratifikation 
und jene des Königreichs Belgien am 26. Juni 2019 aus Anlass der Ratifikation an den Verwahrer 
übermittelt und sind über die Webseite des Verwahrers des MLI (OECD) abrufbar 
(http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf) 

 

  

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf


  

  

Haftungsausschließende Erklärung zum Wirksamkeitsbeginn der MLI – Bestimmungen 

Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen des MLI 

Die Bestimmungen des MLI, die auf das Abkommen anzuwenden sind, werden nicht im selben 

Zeitpunkt wie die ursprünglichen Bestimmungen des Abkommens wirksam. Jede Bestimmung des MLI 

kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten wirksam werden, abhängig von den betroffenen Steuerarten (im 

Abzugsweg erhobene Steuern oder andere Steuern) und von den Wahlmöglichkeiten, welche die 

Republik Österreich und das Königreich Belgien in ihren MLI-Positionen ausgeübt haben. 

Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifizierungs-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde: 22. September 

2017 für die Republik Österreich und 26. Juni 2019 für das Königreich Belgien. 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des MLI: 1. Juli 2018 für die Republik Österreich und 1. Oktober 2019 für 

das Königreich Belgien. 

Dieses Dokument enthält durchgehend spezifische Informationen über den Zeitpunkt, an dem oder nach 
dem die Bestimmungen des MLI in Bezug auf das Abkommen Wirksamkeit erlangen. 

 

  



  

  

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DEM KÖNIGREICH 
BELGIEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR REGELUNG 

BESTIMMTER ANDERER FRAGEN AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM 
EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN EINSCHLIEßLICH DER GEWERBESTEUERN UND 

DER GRUNDSTEUERN 
 

DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH 

und 

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER 
sind, [ERSETZT durch Artikel 6 Absatz 1 des MLI] [von dem Wunsche geleitet, auf dem Gebiete 

der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen einschließlich der Gewerbesteuern und der Grundsteuern 
die Doppelbesteuerung zu vermeiden und bestimmte andere Fragen zu regeln,]  

Der folgende Absatz 1 des Artikels 6 des MLI ersetzt den Text betreffend die Absicht zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung in der Präambel dieses Abkommens:1   

ARTIKEL 6 DES MLI - ZWECK EINES UNTER DAS ÜBEREINKOMMEN FALLENDEN 
STEUERABKOMMENS 

in der Absicht, in Bezug auf die unter dieses Abkommen fallenden Steuern eine Doppelbesteuerung zu 
beseitigen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -
umgehung (unter anderem durch missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem 
Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten oder -gebieten 
ansässigen Personen) zu schaffen, 

übereingekommen, ein Abkommen abzuschließen und haben zu diesem Zweck zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

(Anm.: Es folgen die Namen der Bevollmächtigten.) 

Diese Bevollmächtigten haben, nachdem sie ihre Vollmachten ausgetauscht und diese in guter und 
gehöriger Form befunden haben, folgendes vereinbart: 

I. GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS 

Artikel 1 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragstaat oder in beiden Vertragstaaten ansässig 
sind. 

                                                           
1 

Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 6 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die Anwendung 

dieses Abkommens durch die Republik Österreich wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2020 eintritt; und  

b) bei allen anderen durch die Republik Österreich erhobenen Steuern für Steuern, die für 

Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner 2021 beginnen; 

und, 

gemäß Artikel 35 Absatz 1 des MLI ist Artikel 6 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die Anwendung dieses Abkommens 

durch das Königreich Belgien wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 

2020 eintritt; und  

b) bei allen anderen durch das Königreich Belgien erhobenen Steuern für Steuern, die für 

Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. April 2020 beginnen. 

 



  

  

Artikel 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen, die für Rechnung eines der beiden Vertragstaaten oder seiner Gebietskörperschaften 
erhoben werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkommen, 
vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens erhoben werden, 
einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens 
sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den zurzeit bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören 

1. in Belgien: 

 a) l'impôt des personnes physiques (die Einkommensteuer der natürlichen Personen); 

 b) l'impôt des sociétés (die Körperschaftsteuer); 

 c) l'impôt des personnes morales (die Steuer vom Einkommen der nicht gewerblich tätigen 
juristischen Personen); 

 d) l'impôt des non-residents (die Steuer vom Einkommen der beschränkt Steuerpflichtigen), 
einschließlich der Vorsteuern (précomptes) und der Ergänzungsvorsteuern (compléments de 
précomptes), der Zuschläge (decimes et centimes additionnels) zu diesen Steuern und Vorsteuern 
sowie der Gemeindezusatzsteuer (taxe communale additionnelle) zur Einkommensteuer der 
natürlichen Personen. 

2. in Österreich: 

 a) die Einkommensteuer; 

 b) die Körperschaftsteuer; 

 c) die Vermögensteuer; 

 d) der Beitrag vom Einkommen zur Förderung des Wohnbaues und für Zwecke des 
Familienlastenausgleiches; 

 e) die Aufsichtsratsabgabe; 

 f) die Gewerbesteuer; 

 g) die Grundsteuer; 

 h) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 i) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 

 j) die Abgabe von Vermögen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind; 

 k) die Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen; 

 l) die Sonderabgabe vom Einkommen; 

 m) die Sonderabgabe vom Vermögen; 

 n) der Katastrophenfondsbeitrag vom Einkommen; 

 o) der Katastrophenfondsbeitrag vom Vermögen, 

gleichgültig, in welcher Form diese Steuern erhoben werden. 

(4) Die Bestimmungen des Abkommens über die Besteuerung der Unternehmensgewinne gelten 
entsprechend für die nicht nach dem Gewinn oder dem Vermögen erhobene Gewerbesteuer. 

(5) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die künftig neben den zur Zeit 
bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten 
teilen einander am Ende eines jeden Jahres die in ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderungen mit. 

II. DEFINITIONEN 

Artikel 3 

Allgemeine Definitionen 

(1) Im Sinn dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert: 

 1. a) bedeutet der Ausdruck „Belgien“, in geographischem Sinn verwendet, das Gebiet des 
Königreichs Belgien; er schließt alle Gebiete ein, die außerhalb des Hoheitsgebietes von Belgien 
liegen und nach der belgischen Gesetzgebung und dem Völkerrecht als Gebiete gelten oder 



  

  

künftig gelten werden, in denen die Rechte Belgiens hinsichtlich des Meeresbodens und seiner 
Unterschicht einschließlich deren Bodenschätzen ausgeübt werden können; 

 b) bedeutet der Ausdruck „Österreich“, im gleichen Sinn verwendet, das Gebiet der Republik 
Österreich; 

 2. bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragstaat“ und „der andere Vertragstaat“, je nach dem 
Zusammenhang, Belgien oder Österreich; 

 3. umfaßt der Ausdruck „Person“ natürliche Personen und Gesellschaften; 

 4. bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder andere Rechtsträger, die als solche 
in dem Staat, in dem sie ansässig sind, mit ihren Einkünften oder mit ihrem Vermögen besteuert 
werden; 

 5. bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragstaates“ und „Unternehmen des anderen 
Vertragstaates“, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragstaat ansässigen 
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer in dem anderen Vertragstaat 
ansässigen Person betrieben wird; 

 6. bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörden“ 

 a) in Belgien: die nach innerstaatlichem Recht zuständige Behörde und 

 b) in Österreich: den Bundesminister für Finanzen. 

(2) Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts anderes 
erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses Staates 
über die Steuern zukommt, welche Gegenstand des Abkommens sind. 

Artikel 4 

Steuerlicher Wohnsitz 

(1) Im Sinn dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragstaat ansässige Person“ eine 
Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, 
des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist; er bedeutet 
ferner Gesellschaften des belgischen Rechts – ausgenommen Gesellschaften auf Aktien –, die sich dafür 
entschieden haben, daß ihre Gewinne der Einkommensteuer der natürlichen Personen unterworfen werden. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt folgendes: 

 1. Die Person gilt als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt. 
Verfügt sie in beiden Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem 
Vertragstaat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat 
(Mittelpunkt der Lebensinteressen). 

 2. Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat die Person den Mittelpunkt der 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, 
so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 3. Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragstaaten oder in keinem der 
Vertragstaaten, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. 

 4. Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragstaaten oder keines Vertragstaates, so 
werden sich die zuständigen Behörden der Vertragstaaten gemäß Artikel 25 verständigen. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine Gesellschaft in beiden Vertragstaaten ansässig, so gilt sie als in dem Vertragstaat 
ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 

Artikel 5 

Betriebstätte 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste Geschäftseinrichtung, in 
der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfaßt insbesondere: 

 1. einen Ort der Leitung, 

 2. eine Zweigniederlassung, 

 3. eine Geschäftsstelle, 

 4. eine Fabrikationsstätte, 

 5. eine Werkstätte, 



  

  

 6. ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen, 

 7. eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschreitet. 

(3) Als Betriebstätten gelten nicht: 

 1. Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 2. Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung 
oder Auslieferung unterhalten werden; 

 3. Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten 
werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 4. eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 5. eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen, wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder 
ähnliche Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen. 

(4) Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinn des Absatzes 5 – in einem 
Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen Vertragstaates tätig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat 
gelegene Betriebstätte des Unternehmens als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im Namen 
des Unternehmens Verträge abzuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat gewöhnlich ausübt, es sei 
denn, daß sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder Waren für das Unternehmen beschränkt. 

(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 
Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär 
oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen 
Geschäftstätigkeit handeln. 

(6) Für ein Versicherungsunternehmen eines Vertragstaates wird eine Betriebstätte in dem anderen 
Vertragstaat von dem Zeitpunkt an als begründet erachtet, in dem es durch einen Vertreter im Sinn des 
Absatzes 4 oder durch einen unabhängigen Vertreter, der eine Vollmacht besitzt, im Namen des 
Unternehmens Verträge abzuschließen, und der diese Vollmacht gewöhnlich ausübt, Prämien im Gebiet 
dieses Staates einhebt oder gegen in diesem Gebiet gelegene Risken versichert. 

(7) Allein dadurch, daß eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft beherrscht, die 
in dem anderen Vertragstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder in anderer Weise) 
ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden Gesellschaften nicht zur Betriebstätte der anderen. 

III. BESTEUERUNG DES EINKOMMENS 

Artikel 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen dürfen in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses 
Vermögen liegt. 

(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ bestimmt sich nach dem Recht des Vertragstaates, in dem 
das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das 
lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die Vorschriften des 
Privatrechts über Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen 
sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf 
Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung oder Nutznießung, der Vermietung oder 
Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unternehmens und 
für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung eines freien Berufes dient. 

Artikel 7 

Unternehmensgewinne 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates dürfen nur in diesem Gebiet besteuert werden, es sei 
denn, daß das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte 
ausübt. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so dürfen die Gewinne des Unternehmens 



  

  

in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet werden 
können. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 3 sind, wenn ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem 
anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt, in jedem Vertragstaat dieser 
Betriebstätte die Gewinne zuzurechnen, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche 
Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und 
völlig unabhängig gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte entstandenen 
Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug 
zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind. 

(4) Bei Fehlen einer ordnungsmäßigen Buchführung oder anderer Beweismittel, die es ermöglichen, die 
von einem Unternehmen eines Vertragstaates erzielten Gewinne zu ermitteln, die seiner in dem anderen 
Staat gelegenen Betriebstätte zuzurechnen sind, darf die Steuer in diesem anderen Staat insbesondere 
dadurch festgesetzt werden, daß entsprechend dem Recht dieses anderen Staates die Gewinne zugrunde 
gelegt werden, die ein ähnliches Unternehmen dieses anderen Staates bei einer gleichen oder ähnlichen 
Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen üblicherweise erzielen würde. 

Unter der im vorstehenden Absatz angeführten Voraussetzung darf der dieser Betriebstätte 
zuzurechnende Gewinn auch durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen 
Teile bestimmt werden, sofern das so ermittelte Ergebnis mit den in diesem Artikel dargelegten 
Grundsätzen übereinstimmt. 

(5) Bei Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne jedes 
Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, daß ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu 
verfahren. 

(6) Die Bestimmungen dieses Artikels sind auch auf Einkünfte anzuwenden, die einem stillen 
Gesellschafter aus seiner Beteiligung an einer „stillen Gesellschaft“ des österreichischen Rechts zufließen. 

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln des Abkommens behandelt werden, so 
stehen die Bestimmungen dieses Artikels der Anwendung der Bestimmungen jener Artikel bei der 
Besteuerung dieser Einkünfte nicht entgegen. 

Artikel 8 

Gewinne von Unternehmen der Seeschiffahrt oder der Luftfahrt 

(1) Abweichend von den Bestimmungen des Artikels 7 Absätze 1 bis 6 dürfen Gewinne aus dem Betrieb 
von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr nur in dem Vertragstaat besteuert werden, 
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(2) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der Seeschiffahrt an Bord 
eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragstaat gelegen, in dem der Allein- oder Hauptunternehmer 
ansässig ist. 

Artikel 9 

Verbundene Unternehmen 

Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder an der Finanzierung eines Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt ist, 
oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder an der 
Finanzierung eines Unternehmens eines Vertragstaates und eines Unternehmens des anderen 
Vertragstaates beteiligt sind, 

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer kaufmännischen oder finanziellen 
Beziehungen Bedingungen vereinbart oder auferlegt werden, die von denen abweichen, die unabhängige 
Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne 
diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses 
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 



  

  

Der folgende Absatz 1 des Artikels 17 des MLI ist anzuwenden und geht den Bestimmungen dieses 
Abkommens vor: 2 

ARTIKEL 17 DES MLI – GEGENBERICHTIGUNG 

Rechnet ein Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Vertragsstaats Gewinne zu, mit 
denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats in diesem anderen Vertragsstaat besteuert worden 
ist, und besteuert diese Gewinne entsprechend und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um 
solche, die das Unternehmen des erstgenannten Vertragsstaats erzielt hätte, wenn die zwischen den 
beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabhängige 
Unternehmen miteinander vereinbart hätten, so nimmt dieser andere Vertragsstaat eine entsprechende 
Berichtigung der Höhe der dort von diesen Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei der Ermittlung dieser 
Berichtigung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu berücksichtigen und 
erforderlichenfalls konsultieren die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten einander. 

 

Artikel 10 

Dividenden 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft an eine in dem anderen Vertragstaat 
ansässige Person zahlt, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch in dem Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft 
ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber 15 vom Hundert des 
Bruttobetrages dieser Dividenden nicht übersteigen. Die Besteuerung der Gesellschaft hinsichtlich der 
Gewinne, die zur Zahlung der Dividenden dienen, wird durch diesen Absatz nicht eingeschränkt. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien, Genußaktien 
oder Genußscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten – ausgenommen Forderungen – mit 
Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, die nach dem 
Steuerrecht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, wie Einkünfte aus Aktien 
behandelt werden. Dieser Ausdruck umfaßt auch Einkünfte – selbst wenn sie in der Form von Zinsen 
gezahlt werden –, die als Einkünfte aus dem Kapitalvermögen zu besteuern sind, das Gesellschafter in 
Gesellschaften – ausgenommen Gesellschaften auf Aktien –, die in Belgien ansässig sind, investiert haben. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger der 
Dividenden in dem anderen Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, 
eine Betriebstätte hat und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser 
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden, wobei diese Dividenden gemäß dem Recht 
des anderen Vertragstaates entweder gesondert oder als Teil des Gewinnes besteuert werden dürfen. 

(5) Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem anderen 
Vertragstaat, so darf dieser weder die Dividenden besteuern, die die Gesellschaft außerhalb dieses anderen 
Staates an nicht in diesem anderen Staat ansässige Personen zahlt, noch eine zusätzliche Steuer von dem 
nichtausgeschütteten Gewinn der Gesellschaft erheben, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die 

                                                           
2 

Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 17 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die 

Anwendung dieses Abkommens durch die Republik Österreich wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 2020 

eintritt; und  

b) bei allen anderen durch die Republik Österreich erhobenen Steuern für Steuern, die für 

Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner 2021 beginnen; 

und, 

gemäß Artikel 35 Absatz 1 des MLI ist Artikel 17 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die Anwendung dieses Abkommens 

durch das Königreich Belgien wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 2020 

eintritt; und  

b) bei allen anderen durch das Königreich Belgien erhobenen Steuern für Steuern, die für 

Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. April 2020 beginnen. 

 



  

  

nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in dem anderen Staat erzielten Gewinnen oder 
Einkünften bestehen. Diese Bestimmung hindert den anderen Staat nicht, Dividenden aus einer Beteiligung 
zu besteuern, die tatsächlich zu einer Betriebstätte gehört, die von einer im erstgenannten Staat ansässigen 
Person in diesem anderen Staat unterhalten wird. 

Artikel 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragstaat ansässige Person 
gezahlt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch in dem Vertragstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates 
besteuert werden; die Steuer darf aber 15 vom Hundert des Betrags der Zinsen nicht übersteigen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus öffentlichen Anleihen, 
aus Obligationen, auch wenn sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer 
Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und, vorbehaltlich des Absatzes 4, aus Forderungen oder Einlagen 
jeder Art sowie Treffer aus Anleihen und alle anderen Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, aus 
dem sie stammen, wie Einkünfte aus Darlehen oder Einlagen behandelt werden. 

(4) Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht anzuwenden auf: 

 1. Zinsen, die nach Artikel 10 Absatz 3 zweiter Satz als Dividenden gelten; 

 2. Zinsen aus Kundenforderungen, einschließlich Wechselforderungen, für Warenlieferungen oder 
Dienstleistungen, die ein Unternehmen eines Vertragstaates an eine in dem anderen Vertragstaat 
ansässige Person gegen Einräumung eines Zahlungszieles erbringt; 

 3. Kontokorrent- und Vorauszahlungszinsen zwischen Bankunternehmen der beiden Vertragstaaten; 

 4. Zinsen aus Geldeinlagen bei Banken, einschließlich öffentlicher Kreditinstitute, über die nicht mit 
auf Überbringer lautenden Papieren verfügt werden kann. 

Die in den Ziffern 2 bis 4 des vorstehenden Unterabsatzes angeführten Zinsen sind, je nach der Lage 
des Falles, gemäß Artikel 7 oder Artikel 21 zu behandeln. 

(5) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger der 
Zinsen in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat und das Darlehen, 
die Forderung oder die Einlage, für die diese Zinsen gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte 
gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, eine 
seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der 
Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragstaat 
eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte 
eingegangen und trägt die Betriebstätte die eigentliche Last der Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem 
Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 

(7) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der zugrunde liegenden 
Forderung oder Einlage, den Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart 
hätten, so werden die Absätze 1 und 2 nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann der 
übersteigende Betrag der Zinsen nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksichtigung jener 
Bestimmungen des Abkommens besteuert werden, die für die Einkünfte gelten, denen dieser übersteigende 
Betrag gleichgestellt werden kann. 

Artikel 12 

Lizenzgebühren 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Vertragstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Lizenzgebühren, die von einer in einem der Vertragstaaten ansässigen Gesellschaft an eine in dem 
anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden, die zu mehr als 50 vom Hundert am Kapital der 
auszahlenden Gesellschaft beteiligt ist, dürfen in dem erstgenannten Staat besteuert werden; die Steuer darf 
jedoch 10 vom Hundert des Rohbetrages dieser Lizenzgebühren nicht übersteigen. 



  

  

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, die für 
die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme sowie von Filmen und 
Tonaufnahmen für Rundfunk und Fernsehen, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, 
geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen, die nicht unbewegliches Vermögen im Sinn des 
Artikels 6 darstellen, oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Erfahrungen gezahlt werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Empfänger der 
Lizenzgebühren in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine Betriebstätte hat 
und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser 
Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat 
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, 
in einem Vertragstaat eine Betriebstätte und ist der Vertrag, auf Grund dessen die Lizenzgebühren zu zahlen 
sind, für Zwecke der Betriebstätte geschlossen und trägt die Betriebstätte die eigentliche Last der 
Lizenzgebühren, so gelten die Lizenzgebühren als aus dem Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte 
liegt. 

(6) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen und einem Dritten 
besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an der 
zugrundeliegenden Leistung, den üblichen Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen 
vereinbart hätten, so werden die Absätze 1 und 2 nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall 
kann der übersteigende Betrag der Lizenzgebühren nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter 
Berücksichtigung jener Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden, die für die Einkünfte gelten, 
denen dieser übersteigende Betrag gleichgestellt werden kann. 

Artikel 13 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

(1) Gewinne aus der Veräußerung unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 dürfen in 
dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte 
darstellt, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, oder das zu einer festen 
Einrichtung gehört, über die eine in einem Vertragstaat ansässige Person für die Ausübung eines freien 
Berufes in dem anderen Vertragstaat verfügt, einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung 
einer solchen Betriebstätte (allein oder zusammen mit dem übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen 
Einrichtung erzielt werden, dürfen in dem anderen Staat besteuert werden. Bei der Ermittlung dieser 
Gewinne sind die Grundsätze des Artikels 7 Absätze 2 und 3 anzuwenden. 

Jedoch dürfen Gewinne aus der Veräußerung des in Artikel 22 Absatz 3 genannten beweglichen Vermögens 
nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses bewegliche Vermögen nach dem angeführten 
Artikel besteuert werden darf. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung jedes anderen Vermögens einschließlich einer Beteiligung – die nicht 
gemäß Absatz 2 zum Betriebsvermögen einer Betriebstätte gehört – an einer Gesellschaft auf Aktien oder 
einer anderen Kapitalgesellschaft dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer 
ansässig ist. 

Artikel 14 

Freie Berufe 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16 und 17 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person 
aus einem freien Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, daß die Person für die Ausübung ihrer Tätigkeit in dem anderen Staat 
regelmäßig über eine feste Einrichtung verfügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so dürfen 
die Einkünfte in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie der Tätigkeit, die mittels 
dieser festen Einrichtung ausgeübt wird, zugerechnet werden können. 



  

  

(2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfaßt insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 
literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der 
Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Wirtschaftstreuhänder. 

Artikel 15 

Unselbständige Arbeit 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 17, 18, 19 und 20 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die 
eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, daß die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit 
dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 und unter den dort angeführten Vorbehalten dürfen Vergütungen, die eine in 
einem Vertragstaat ansässige Person für eine in dem anderen Vertragstaat ausgeübte unselbständige Arbeit 
bezieht, nur in dem erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 

 1. sie für eine Tätigkeit gezahlt werden, die in dem anderen Staat einschließlich gewöhnlicher 
Arbeitsunterbrechungen nicht länger als insgesamt 183 Tage während des Kalenderjahres ausgeübt 
wird, und 

 2. die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht in 
dem anderen Staat ansässig ist, und 

 3. die eigentliche Last der Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung 
getragen wird, die der Arbeitgeber in dem anderen Staat hat. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 und unter den in Absatz 1 angeführten Vorbehalten gelten 
Vergütungen für eine an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr ausgeübte 
unselbständige Arbeit als Vergütungen für eine Tätigkeit, die in dem Vertragstaat ausgeübt wird, in dem 
der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens liegt, und dürfen in diesem Staat besteuert 
werden. 

Artikel 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmitglieder von Gesellschaften auf Aktien oder 
Kapitalgesellschaften 

(1) Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats oder 
eines entsprechenden Organs einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Gesellschaft auf Aktien oder 
einer anderen Kapitalgesellschaft bezieht, dürfen in diesem anderen Staat besteuert werden. Dies gilt auch 
für Vergütungen, die ein Komplementär einer in Belgien ansässigen Kommanditgesellschaft auf Aktien 
bezieht. 

(2) Vergütungen, die einer in Absatz 1 genannten Person für eine tageweise Tätigkeit in einer Betriebstätte 
gezahlt werden, die in dem Vertragstaat liegt, in dem die Gesellschaft nicht ansässig ist, dürfen in diesem 
Staat besteuert werden, wenn die Betriebstätte die eigentliche Last dieser Vergütungen trägt. 

Artikel 17 

Künstler und Sportler 

Einkünfte, die berufsmäßige Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler und 
Musiker, sowie Sportler aus ihrer in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit beziehen, dürfen 
in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sie diese Tätigkeit ausüben. 

Artikel 18 

Ruhegehälter 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 19 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in einem 
Vertragstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat 
besteuert werden. 

(2) Ruhegehälter und andere wiederkehrende oder einmalige Bezüge, die auf Grund der 
Sozialgesetzgebung eines Vertragstaates von diesem Staat, einer seiner Gebietskörperschaften oder von 



  

  

einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses Staates gezahlt werden, dürfen jedoch in 
diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 19 

Vergütungen und Ruhegehälter aus öffentlichen Kassen 

(1) Vergütungen, einschließlich der Ruhegehälter, die von einem Vertragstaat, einer seiner 
Gebietskörperschaften oder anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts dieses Staates 
unmittelbar oder aus einem von diesen errichteten Sondervermögen für die diesem Staat, der 
Gebietskörperschaft oder der juristischen Person des öffentlichen Rechts erbrachten Dienste gezahlt 
werden, dürfen in diesem Staat besteuert werden. 

Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn der Empfänger dieser Einkünfte die 
Staatsangehörigkeit des anderen Staates besitzt, ohne gleichzeitig die Staatsangehörigkeit des 
erstgenannten Staates zu besitzen. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Vergütungen oder Ruhegehälter für Dienstleistungen, die im 
Zusammenhang mit einer kaufmännischen oder gewerblichen Tätigkeit eines Vertragstaates, einer seiner 
Gebietskörperschaften oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses Staates 
erbracht werden. 

Artikel 20 

Studenten, Lehrlinge und Praktikanten 

(1) Zahlungen, die ein Student, ein Lehrling oder ein Praktikant, der in einem Vertragstaat ansässig ist oder 
vorher dort ansässig war und der sich in dem anderen Vertragstaat ausschließlich zum Studium oder zur 
Ausbildung aufhält, für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, werden in dem 
anderen Staat nicht besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen außerhalb des anderen Staates 
zufließen. 

(2) Vergütungen, die die in Absatz 1 genannten Personen für eine unselbständige Tätigkeit beziehen, die in 
dem anderen Staat ausschließlich zu dem Zweck ausgeübt wird, praktische Berufserfahrung zu erwerben, 
und deren Dauer einen Zeitraum von 183 Tagen im Kalenderjahr nicht überschreitet, dürfen in diesem Staat 
nicht besteuert werden. 

Artikel 21 

Nicht ausdrücklich erwähnte Einkünfte 

Eine in einem Vertragstaat ansässige Person darf mit den Einkünften, die in den vorstehenden Artikeln 
nicht ausdrücklich erwähnt sind, in dem anderen Vertragstaat nicht besteuert werden, es sei denn, daß diese 
Einkünfte in dem Einkommen enthalten sind, das einer in dem anderen Staat gelegenen und von der in dem 
erstgenannten Staat ansässigen Person unterhaltenen Betriebstätte oder festen Einrichtung zuzurechnen ist. 

IV. BESTEUERUNG DES VERMÖGENS 

Artikel 22 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinn des Artikels 6 Absatz 2 darf in dem Vertragstaat besteuert werden, 
in dem dieses Vermögen liegt. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte eines Unternehmens darstellt oder 
das zu einer der Ausübung eines freien Berufes dienenden festen Einrichtung gehört, darf vorbehaltlich des 
Absatzes 3 in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich die Betriebstätte oder die feste Einrichtung 
befindet. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr sowie bewegliches Vermögen, das dem 
Betrieb dieser Schiffe und Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem 
sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragstaat ansässigen Person einschließlich einer 
Beteiligung – die nicht gemäß Absatz 2 zum Betriebsvermögen einer Betriebstätte gehört – an einer 
Gesellschaft auf Aktien oder einer anderen Kapitalgesellschaft dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 



  

  

V. METHODEN ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

Artikel 23 

(1) Bei Personen, die in Österreich ansässig sind, wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
 1. [GEÄNDERT durch Artikel 5 Absatz 2 des MLI] [Die aus Belgien stammenden Einkünfte – 

mit Ausnahme der unter Ziffer 2 fallenden Einkünfte – und die in Belgien gelegenen 
Vermögensteile, die nach den vorstehenden Artikeln in diesem Staat besteuert werden dürfen, sind 
in Österreich von der Besteuerung ausgenommen. Diese Befreiung schränkt das Recht Österreichs 
nicht ein, die auf diese Weise befreiten Einkünfte und Vermögensteile bei der Festsetzung des 
Satzes seiner Steuern zu berücksichtigen.] 

Der folgende Absatz 2 des Artikels 5 des MLI ist auf Artikel 23 Absatz 1 Ziffer 1 dieses 
Abkommens in Bezug auf in Österreich ansässige Personen anzuwenden:3 

ARTIKEL 5 DES MLI - ANWENDUNG VON METHODEN ZUR BESEITIGUNG DER 

DOPPELBESTEUERUNG 

(Option A) 

Artikel 23 Absatz 1 Ziffer 1dieses Abkommens gilt nicht für eine in Österreich ansässige Person, 
wenn Belgien die Bestimmungen dieses Abkommens so anwendet, dass diese Einkünfte oder 
dieses Vermögen von der Steuer befreit sind beziehungsweise ist oder der Satz, mit dem diese 
Einkünfte oder dieses Vermögen besteuert werden können, begrenzt ist. In letzterem Fall 
gewährt Österreich von der Steuer vom Einkommen oder Vermögen dieser ansässigen Person 
einen Abzug in Höhe der in Belgien entrichteten Steuer. Dieser Abzug darf jedoch den Teil der 
vor Gewährung des Abzugs berechneten Steuer nicht übersteigen, der den Einkünften oder 
Vermögenswerten zugerechnet werden kann, die in Belgien besteuert werden können. 

 
 2. Die in Belgien nach diesem Abkommen erhobene Steuer 

 a) von Dividenden, die nach Artikel 10 Absatz 2 zu behandeln sind und nicht unter Ziffer 3 fallen, 

 b) von Zinsen, die nach Artikel 11 Absatz 2 zu besteuern sind, und 

 c) von Lizenzgebühren, die nach Artikel 12 Absatz 2 zu besteuern sind,  

wird auf die von diesen Einkünften in Österreich erhobene Steuer angerechnet. Der anzurechnende 
Betrag darf aber den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der anteilig 
auf diese in Belgien steuerpflichtigen Einkünfte entfällt. 

 3. Auf die Anteile, die auf einen in Österreich ansässigen Gesellschafter einer in Belgien ansässigen 
offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft vom Gesellschaftsgewinn und vom 
Gesellschaftsvermögen entfallen, sind die Bestimmungen der Ziffer 1 anzuwenden. Das gleiche 
gilt für Einkünfte – ausgenommen Einkünfte aus Kapitalinvestitionen –, die eine in Österreich 
ansässige Person als Gesellschafter einer in Belgien ansässigen Personengesellschaft mit 
beschränkter Haftung bezieht. 

(2) Bei Personen, die in Belgien ansässig sind, wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 1. Die aus Österreich stammenden Einkünfte – mit Ausnahme der unter Ziffern 2 und 3 fallenden 
Einkünfte – und die in Österreich gelegenen Vermögensteile, die nach den vorstehenden Artikeln 
in diesem Staat besteuert werden dürfen, sind in Belgien von der Besteuerung ausgenommen. Diese 

                                                           
3 Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 5 Absatz 2 des MLI in Bezug auf die Anwendung 

dieses Abkommens durch die Republik Österreich wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 2020 

eintritt; und  

b) bei allen anderen durch die Republik Österreich erhobenen Steuern für Steuern, die für 

Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner 2021 beginnen; 

und, 

gemäß Artikel 35 Absatz 1 des MLI ist Artikel 5 Absatz 2 des MLI in Bezug auf die Anwendung dieses Abkommens 

durch das Königreich Belgien wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 2020 

eintritt; und  

b) bei allen anderen durch das Königreich Belgien erhobenen Steuern für Steuern, die für 

Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. April 2020 beginnen. 

 



  

  

Befreiung schränkt das Recht Belgiens nicht ein, die auf diese Weise befreiten Einkünfte und 
Vermögensteile bei der Festsetzung des Satzes seiner Steuern zu berücksichtigen. 

 2. Bei Dividenden, die nach Artikel 10 Absatz 2 zu behandeln sind, bei Zinsen, die nach Artikel 11 
Absätze 2 oder 7 zu besteuern sind, und bei Lizenzgebühren, die nach Artikel 12 Absätze 2 oder 6 
zu besteuern sind, wird der im belgischen Recht vorgesehene Pauschbetrag der ausländischen 
Steuer unter den von diesem Recht geforderten Voraussetzungen und mit dem vorgeschriebenen 
Steuersatz angerechnet, und zwar auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen, die auf diese 
Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren entfällt, oder auf die Körperschaftsteuer, die auf diese 
Zinsen oder Lizenzgebühren entfällt. 

 3. a) Gehören einer in Belgien ansässigen Gesellschaft Aktien oder sonstige Anteile an einer in 
Österreich ansässigen Kapitalgesellschaft, so sind die von der letztgenannten Gesellschaft an 
sie ausgeschütteten Dividenden, die nach Artikel 10 Absatz 2 zu behandeln sind, in Belgien von 
der Körperschaftsteuer befreit, soweit diese Befreiung gewährt würde, wenn die beiden 
Gesellschaften in Belgien ansässig wären; diese Bestimmung schließt nicht aus, daß von diesen 
Dividenden die nach belgischem Recht zu zahlende Vorsteuer (précompte mobilier) erhoben 
wird; 

 b) standen Aktien oder sonstige Anteile an einer in Österreich ansässigen und dort der 
Körperschaftsteuer unterliegenden Gesellschaft während des ganzen Geschäftsjahres dieser 
Gesellschaft im ausschließlichen Eigentum einer in Belgien ansässigen Gesellschaft, so kann 
die letztgenannte Gesellschaft auch von der Vorsteuer befreit werden, die nach belgischem 
Recht von den Dividenden dieser Aktien oder sonstigen Anteile erhoben wird, sofern sie dies 
spätestens innerhalb der Frist für die Abgabe der Jahressteuererklärung schriftlich beantragt; in 
diesem Fall können bei einer Wiederausschüttung die so befreiten Dividenden nicht von den 
ausgeschütteten Dividenden abgesetzt werden, die der Vorsteuer unterliegen. Diese 
Bestimmung wird nicht angewendet, wenn sich die belgische Gesellschaft verbindlich für die 
Heranziehung ihrer Gewinne zur Einkommensteuer der natürlichen Personen entschieden hat. 

Falls die Bestimmungen des belgischen Rechts, nach denen der Nettobetrag von Dividenden, 
die eine in Belgien ansässige Gesellschaft von einer anderen in Belgien ansässigen Gesellschaft 
erhält, von der Körperschaftsteuer befreit ist, in der Weise geändert werden, daß die Befreiung 
auf Dividenden beschränkt wird, die auf ein bestimmtes Beteiligungsverhältnis an der zweiten 
Gesellschaft entfallen, so wird der vorhergehende Unterabsatz nur auf Dividenden angewendet, 
die von in Österreich ansässigen Gesellschaften gezahlt werden und auf ein gleich großes 
Beteiligungsverhältnis an diesen Gesellschaften entfallen. 

 4. Ist die ansässige Person eine Gesellschaft – ausgenommen eine Gesellschaft auf Aktien - 

 a) so gilt die unter Ziffer 1 vorgesehene Befreiung auch für die Gesellschafter dieser Gesellschaft, 
gleichgültig, ob sie in Belgien ansässig sind oder nicht, soweit die Einkünfte oder 
Vermögensteile dieser Gesellschaft, die nach dem Abkommen in Österreich besteuert werden 
dürfen, auch in Belgien nach belgischem Recht bei diesen Gesellschaftern – außer als Einkünfte 
aus investiertem Kapital – besteuert werden dürfen; 

 b) so wird die unter Ziffer 2 vorgesehene Anrechnung in gleichem Maß den Gesellschaftern dieser 
Gesellschaft gewährt, sofern sich diese für die Heranziehung ihrer Gewinne zur 
Einkommensteuer der natürlichen Personen entschieden hat. 

 5. Die in Ziffer 1 vorgesehene Befreiung gilt nicht für Einkünfte einer in Belgien ansässigen Person, 
die als Gesellschafter an einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder 
einer Gesellschaft nach bürgerlichem Recht des österreichischen Rechts, die den Ort ihrer 
tatsächlichen Geschäftsleitung in Österreich hat, beteiligt ist, wenn diese Einkünfte in dem 
letztgenannten Staat nach dessen Recht nicht besteuert werden dürfen. 

(3) Werden nach dem Recht eines Vertragstaates Verluste, die ein Unternehmen dieses Staates durch eine 
in dem anderen Staat gelegene Betriebstätte erlitten hat, bei der Besteuerung dieses Unternehmens von 
seinen Gewinnen, die in dem erstgenannten Staat besteuert werden dürfen, tatsächlich abgezogen, so gilt 
die in Absatz 1 Ziffer 1 und in Absatz 2 Ziffer 1 vorgesehene Befreiung in dem erstgenannten Staat nicht 
für die dieser Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne aus anderen Besteuerungszeiträumen, soweit diese 
Gewinne auch in dem anderen Staat auf Grund eines Ausgleichs mit diesen Verlusten nicht besteuert 
worden sind. 



  

  

VI. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

Gleichbehandlung 

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates dürfen in dem anderen Vertragstaat weder einer 
Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder 
belastender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen die 
Staatsangehörigen des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. 

(2) Der Ausdruck „Staatsangehörige“ bedeutet: 

 a) natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragstaates besitzen; 

 b) Gesellschaften, die nach dem in einem Vertragstaat geltenden Recht errichtet worden sind. 

(3) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragstaates in dem anderen 
Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen 
des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. 

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, 

 1. als verpflichte sie einen Vertragstaat, den in dem anderen Vertragstaat ansässigen Personen 
Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des Personenstandes oder der 
Familienlasten zu gewähren, die er den in seinem Gebiet ansässigen Personen gewährt; 

 2. als hindere sie Belgien daran, den Gesamtbetrag der Gewinne, die einer in diesem Staat gelegenen 
Betriebstätte zuzurechnen sind, über die eine in Österreich ansässige Gesellschaft oder eine 
Personenvereinigung verfügt, die den Ort ihrer Geschäftsleitung in Österreich hat, zu dem nach 
seinem innerstaatlichen Recht vorgeschriebenen Satz zu besteuern, sofern dieser nicht den 
Höchstsatz übersteigt, der für den Gesamtgewinn oder einen Teilbetrag der Gewinne der in Belgien 
ansässigen Gesellschaften gilt; 

 3. als hindere sie Belgien daran, österreichische Staatsbürger, die in Belgien nicht ansässig sind, aber 
dort über eine Wohnstätte verfügen, mit dem Mindesteinkommen zu besteuern, das sich nach 
belgischem Recht ergibt und mit dem in Belgien nicht ansässige Personen besteuert werden, die 
dort über eine Wohnstätte verfügen, gleichgültig, ob sie belgische Staatsbürger sind oder nicht. 

(4) Die Unternehmen eines Vertragstaates, deren Kapital ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar, 
einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer 
Kontrolle unterliegt, dürfen in dem erstgenannten Vertragstaat weder einer Besteuerung noch einer damit 
zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender sind als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen 
des erstgenannten Staates unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(5) In diesem Artikel bedeutet der Ausdruck „Besteuerung“ Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

Artikel 25 

Verständigungsverfahren 

(1) Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Person der Auffassung, daß die Maßnahmen eines 
Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer Besteuerung geführt haben oder führen werden, 
die dem Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach innerstaatlichem Recht dieser 
Staaten vorgesehenen Rechtsmittel bei der zuständigen Behörde des Vertragstaates, in dem sie ansässig ist, 
schriftlich einen Antrag auf Überprüfung dieser Besteuerung stellen. 

[ERSETZT durch Artikel 16 Absatz 1, zweiter Satz des MLI] [Die Antragstellung ist nur zulässig, 
wenn sie innerhalb einer Frist von zwei Jahren, von dem Tag an gerechnet, an dem die Besteuerung dieser 
Person bekanntgegeben oder im Abzugswege vorgenommen worden ist, erfolgt.] 

Der folgende zweite Satz des Absatzes 1 des Artikels 16 des MLI ersetzt den zweiten Satz des Absatzes 1 
des Artikels 25 dieses Abkommens:4 

                                                           
4 

Gemäß Artikel 35 Absatz 4 des MLI gilt Artikel 16 des MLI in Bezug auf dieses Abkommen nur für einen Fall, 

welcher der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats am oder nach dem 1. Oktober 2019 vorgelegt wird, mit 

Ausnahme der Fälle, deren Vorlage bis zu diesem Tag im Rahmen dieses Abkommens vor dessen Änderung durch das 

MLI nicht möglich war, unabhängig von dem Veranlagungszeitraum, auf den sich der Fall bezieht.  
 



  

  

ARTIKEL 16 DES MLI – VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme vorgelegt werden, 
die zu einer diesem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt.  

 (2) Hält die in Absatz 1 genannte zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht 
in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall nach 
Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem 
Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. 

Der folgende zweite Satz des Absatzes 2 des Artikels 16 des MLI ist auf dieses Abkommen 
anzuwenden:5 

ARTIKEL 16 DES MLI – VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

Jede erzielte Verständigungsregelung ist ungeachtet jeglicher im innerstaatlichen Recht der 
Vertragsstaaten vorgesehener Fristen umzusetzen. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder Zweifel, die 
bei der Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. 

Der folgende Absatz 3 des Artikels 16 des MLI ist auf dieses Abkommen anzuwenden:6 

ARTIKEL 16 DES MLI – VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder Zweifel 
hinsichtlich der Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens durch Verständigung auszuräumen. 
Sie können auch gemeinsam beraten, um eine Doppelbesteuerung in Fällen, die in diesem Abkommen 
nicht vorgesehen sind, zu beseitigen. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten verständigen sich über die zur Durchführung des 
Abkommens erforderlichen und mit ihrem Recht zu vereinbarenden Verwaltungsmaßnahmen, 
insbesondere darüber, welche Nachweise die in einem der beiden Staaten ansässigen Personen beizubringen 
haben, um in dem anderen Staat in den Genuß der in diesem Abkommen vorgesehenen Steuerbefreiungen 
oder -ermäßigungen zu gelangen. 

 

Der folgende Teil VI des MLI ist auf dieses Abkommen anzuwenden:7 

TEIL VI DES MLI (SCHIEDSVERFAHREN) 

Absätze 1 bis 10 und 12 des Artikels 19 (Obligatorisches verbindliches Schiedsverfahren) des MLI 

(1) Wenn  

a) eine Person aufgrund Artikel 25 Absatz 1 dieses Abkommens der zuständigen Behörde eines 
Vertragsstaats einen Fall vorgelegt hat, weil die Maßnahmen eines oder beider Vertragsstaaten für sie 
zu einer diesem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung geführt haben, und 

b) die zuständigen Behörden nicht innerhalb von drei Jahren ab dem in Artikel 19 Absatz 8 oder, 
je nach Sachlage, Absatz 9 des MLI genannten Fristbeginn (es sei denn, die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten haben vor Ablauf dieser Frist eine andere Frist für diesen Fall vereinbart und die Person, 
die den Fall vorgelegt hat, darüber unterrichtet) eine Verständigungsregelung zur Regelung des Falles 
nach Artikel 25 Absatz 2 dieses Abkommens erzielen können,  

werden auf schriftlichen Antrag der Person noch offene Fragen des Falles auf die in diesem Teil 
beschriebene Weise und im Einklang mit den von den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nach 
Artikel 19 Absatz 10 des MLI vereinbarten Vorschriften oder Verfahren einem Schiedsverfahren 
unterworfen.  

(2) Hat eine zuständige Behörde das in Artikel 19 Absatz 1 des MLI erwähnte 
Verständigungsverfahren ausgesetzt, da bei einem Gericht ein Fall betreffend eine oder mehrere gleiche 
Fragen anhängig ist, so ist der Lauf der in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b des MLI vorgesehenen Frist 

                                                           
5 Siehe Fußnote 4.  
6 Siehe Fußnote 4. 
7 Gemäß Artikel 36 Absatz 1 des MLI gilt Teil VI (Schiedsverfahren) des MLI in Bezug auf dieses Abkommen nur für 

einen Fall, welcher der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats am oder nach dem 1. Oktober 2019 vorgelegt wird. 

Gemäß Artikel 36 Absatz 2 des MLI gilt Teil VI (Schiedsverfahren) des MLI nur insoweit für einen Fall, welcher der 

zuständigen Behörde eines Vertragsstaats vor dem 1. Oktober 2019 vorgelegt wird, als die zuständigen Behörden beider 

Vertragsstaaten übereinkommen, dass er für diesen bestimmten Fall gilt. 



  

  

gehemmt, bis entweder eine abschließende Gerichtsentscheidung ergangen ist oder der Fall eingestellt 
oder zurückgezogen wurde. Auch wenn eine Person, die einen Fall vorgelegt hat, und eine zuständige 
Behörde eine Aussetzung des Verständigungsverfahrens vereinbart haben, ist der Lauf der in Artikel 19 
Absatz 1 Buchstabe b des MLI vorgesehenen Frist gehemmt, bis die Aussetzung aufgehoben wurde.  

(3) Kommen beide zuständigen Behörden überein, dass eine unmittelbar von dem Fall betroffene 
Person es versäumt hat, zusätzliche wesentliche Informationen, die nach Beginn der in Artikel 19 Absatz 
1 Buchstabe b des MLI vorgesehenen Frist von einer der beiden zuständigen Behörden angefordert 
wurden, rechtzeitig bereitzustellen, so wird die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b des MLI vorgesehene 
Frist um eine Dauer verlängert, die dem Zeitraum entspricht, der an dem Tag beginnt, bis zu dem die 
Informationen angefordert waren, und an dem Tag endet, an dem sie bereitgestellt wurden. 

(4) a) Der Schiedsspruch über die einem Schiedsverfahren unterworfenen Fragen wird durch 
die Verständigungsregelung in Bezug auf den in Artikel 19 Absatz 1 des MLI genannten Fall umgesetzt. 
Der Schiedsspruch ist endgültig.  

b) Der Schiedsspruch ist für beide Vertragsstaaten verbindlich, es sei denn,  

i) eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person erkennt die Verständigungsregelung, durch 
die der Schiedsspruch umgesetzt wird, nicht an. In diesem Fall kommt der Fall für eine weitere Prüfung 
durch die zuständigen Behörden nicht in Betracht. Die Verständigungsregelung, durch die der 
Schiedsspruch über den Fall umgesetzt wird, gilt als von einer unmittelbar von dem Fall betroffenen 
Person nicht anerkannt, sofern nicht eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person innerhalb von 60 
Tagen nach Übermittlung der Mitteilung über die Verständigungsregelung an die Person alle in der 
Verständigungsregelung, durch die der Schiedsspruch umgesetzt wird, geklärten Fragen von der Prüfung 
durch ein Gericht zurückzieht oder alle gegebenenfalls anhängigen Gerichtsverfahren und 
außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren in Bezug auf diese Fragen in einer mit dieser 
Verständigungsregelung übereinstimmenden Weise beendet;  

ii) der Schiedsspruch wird in einer abschließenden Entscheidung der Gerichte eines der 
Vertragsstaaten für ungültig erklärt. In diesem Fall gilt der Schiedsantrag nach Artikel 19 Absatz 1 des 
MLI als nicht gestellt und das Schiedsverfahren als nicht durchgeführt (außer für die Zwecke der Artikel 
21 (Vertraulichkeit von Schiedsverfahren) und 25 (Kosten von Schiedsverfahren) des MLI. In diesem 
Fall kann ein neuer Schiedsantrag gestellt werden, sofern die zuständigen Behörden nicht 
übereinkommen, dass ein solcher neuer Antrag nicht zulässig sein soll;  

iii) eine unmittelbar von dem Fall betroffene Person strengt ein Gerichtsverfahren zu den in der 
Verständigungsregelung, durch die der Schiedsspruch umgesetzt wird, geklärten Fragen an.  

(5) Die zuständige Behörde, bei welcher der ursprüngliche Antrag auf ein Verständigungsverfahren 
nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a des MLI eingegangen ist, übermittelt innerhalb von zwei 
Kalendermonaten nach Eingang des Antrags 

a) eine Mitteilung über den Eingang des Antrags an die Person, die den Fall vorgelegt hat, sowie 

b) eine Mitteilung über diesen Antrag mit einer Abschrift desselben an die zuständige Behörde des 
anderen Vertragsstaats. 

(6) Innerhalb von drei Kalendermonaten, nachdem eine zuständige Behörde den Antrag auf ein 
Verständigungsverfahren (oder eine Abschrift desselben von der zuständigen Behörde des anderen 
Vertragsstaats) erhalten hat, wird sie  

a) entweder der Person, die den Fall vorgelegt hat, und der anderen zuständigen Behörde mitteilen, 
dass sie die für eine sachliche Prüfung des Falles erforderlichen Informationen erhalten hat, oder 

b) zu diesem Zweck von dieser Person zusätzliche Informationen anfordern.  

(7) Haben nach Artikel 19 Absatz 6 Buchstabe b des MLI eine oder beide zuständigen Behörden 
von der Person, die den Fall vorgelegt hat, zusätzliche Informationen angefordert, die für eine sachliche 
Prüfung des Falles erforderlich sind, so teilt die zuständige Behörde, welche die zusätzlichen 
Informationen angefordert hat, dieser Person und der anderen zuständigen Behörde innerhalb von drei 
Kalendermonaten nach Erhalt der zusätzlichen Informationen von dieser Person entweder mit, 

a) dass sie die angeforderten Informationen erhalten hat 

b) oder dass einige der angeforderten Informationen noch fehlen. 

(8) Hat keine der beiden zuständigen Behörden nach Artikel 19 Absatz 6 Buchstabe b des MLI 
zusätzliche Informationen angefordert, so ist der in Artikel 19 Absatz 1 des MLI genannte Fristbeginn 
der frühere der beiden folgenden Tage: 



  

  

a) der Tag, an dem beide zuständigen Behörden der Person, die den Fall vorgelegt hat, eine 
Mitteilung nach Artikel 19 Absatz 6 Buchstabe a des MLI übermittelt haben, oder 

b) der Tag, der drei Kalendermonate nach der Mitteilung an die zuständige Behörde des anderen 
Vertragsstaats nach Artikel 19 Absatz 5 Buchstabe b des MLI liegt.  

(9) Wurden nach Artikel 19 Absatz 6 Buchstabe b des MLI zusätzliche Informationen angefordert, 
so ist der in Artikel 19 Absatz 1 des MLI genannte Fristbeginn der frühere der beiden folgenden Tage: 

a) der letzte Tag, an dem die zuständigen Behörden, die zusätzliche Informationen angefordert 
haben, der Person, die den Fall vorgelegt hat, und der anderen zuständigen Behörde eine Mitteilung nach 
Artikel 19 Absatz 7 Buchstabe a des MLI übermittelt haben, oder 

b) der Tag, der drei Kalendermonate nach dem Zeitpunkt liegt, zu dem beide zuständigen 
Behörden von der Person, die den Fall vorgelegt hat, alle von einer der beiden zuständigen Behörden 
angeforderten Informationen erhalten haben. 

Übermitteln jedoch eine oder beide zuständigen Behörden die Mitteilung nach Artikel 19 Absatz 7 
Buchstabe b des MLI, so gilt diese als Anforderung zusätzlicher Informationen nach Artikel 19 Absatz 
6 Buchstabe b des MLI.  

(10) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln durch Verständigung nach 
Artikel 25 dieses Abkommens, wie dieser Teil anzuwenden ist und welche Informationen jede 
zuständige Behörde für eine sachliche Prüfung des Falles mindestens benötigt. Diese 
Verständigungsregelung ist vor dem Tag zu treffen, an dem noch offene Fragen im Rahmen eines Falles 
erstmals in Betracht kommen, einem Schiedsverfahren unterworfen zu werden, und kann danach 
erforderlichenfalls geändert werden.  

(12) Ungeachtet der anderen Bestimmungen dieses Artikels des MLI  

a) darf eine noch offene Frage die sich aus einem Fall ergibt, der Gegenstand eines 
Verständigungsverfahrens ist und der anderenfalls in den Anwendungsbereich des in diesem Abkommen 
vorgesehenen Schiedsverfahrens fallen würde, nicht einem Schiedsverfahren unterworfen werden, wenn 
in einem der beiden Vertragsstaaten bereits eine Gerichtsentscheidung zu dieser Frage ergangen ist;  

b) endet das Schiedsverfahren, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach Stellung eines Schiedsantrags 
und vor Übermittlung des Schiedsspruchs an die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten durch die 
Schiedsstelle in einem der Vertragsstaaten eine Gerichtsentscheidung zu der Frage ergeht. 

Artikel 20 (Bestellung der Schiedsrichter) des MLI 

(1) Soweit sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nicht auf andere Vorschriften 
verständigen, gelten für die Zwecke dieses Teiles die Absätze 2 bis 4 des Artikels 20 des MLI.  

(2) Für die Bestellung der Mitglieder einer Schiedsstelle gelten folgende Vorschriften: 

a) Die Schiedsstelle besteht aus drei Einzelmitgliedern mit Fachkenntnis oder Erfahrung auf dem 
Gebiet internationaler Steuersachen.  

b) Jede zuständige Behörde bestellt innerhalb von 60 Tagen nach dem Tag des aufgrund des 
Artikels 19 Absatz 1 des MLI gestellten Schiedsantrags ein Mitglied der Schiedsstelle. Die beiden auf 
diese Weise bestellten Mitglieder der Schiedsstelle bestellen innerhalb von 60 Tagen nach der letzten 
dieser beiden Bestellungen ein drittes Mitglied, das den Vorsitz der Schiedsstelle ausübt. Der 
Vorsitzende darf nicht Staatsangehöriger eines der beiden Vertragsstaaten oder in einem der beiden 
Vertragsstaaten ansässig sein.  

c) Jedes bestellte Mitglied der Schiedsstelle muss zum Zeitpunkt der Annahme einer Bestellung 
unparteilich und von den zuständigen Behörden, Steuerverwaltungen und Finanzministerien der 
Vertragsstaaten sowie allen unmittelbar von dem Fall betroffenen Personen (und deren Beratern) 
unabhängig sein, während des gesamten Verfahrens seine Unparteilichkeit und Unabhängigkeit wahren 
und während eines angemessenen Zeitraums danach jedes Verhalten vermeiden, das Anlass zu Zweifeln 
an der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Schiedsrichter in Bezug auf das Verfahren geben kann.  

(3) Versäumt es die zuständige Behörde eines Vertragsstaats, in der Weise und innerhalb der Frist, 
die in Artikel 20 Absatz 2 des MLI genannt oder zwischen den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
vereinbart sind, ein Mitglied der Schiedsstelle zu bestellen, so wird durch den ranghöchsten 
Funktionsträger des Zentrums für Steuerpolitik und -verwaltung der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, der nicht Staatsangehöriger eines der beiden Vertragsstaaten ist, im 
Namen dieser zuständigen Behörde ein Mitglied bestellt.  



  

  

(4) Versäumen es die beiden ersten Mitglieder der Schiedsstelle, in der Weise und innerhalb der 
Frist, die in Artikel 20 Absatz 2 des MLI genannt oder zwischen den zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten vereinbart sind, den Vorsitzenden zu bestellen, so wird der Vorsitzende durch den 
ranghöchsten Funktionsträger des Zentrums für Steuerpolitik und -verwaltung der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bestellt, der nicht Staatsangehöriger eines der beiden 
Vertragsstaaten ist. 

Artikel 21 (Vertraulichkeit von Schiedsverfahren) des MLI 

(1) Mitglieder der Schiedsstelle und höchstens drei Mitarbeiter je Mitglied (sowie vorgesehene 
Schiedsrichter, jedoch nur, soweit dies für die Überprüfung ihrer Fähigkeit zur Erfüllung der 
Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Schiedsrichter erforderlich ist) gelten ausschließlich für die 
Anwendung dieses Teiles und dieses Abkommens sowie der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der 
Vertragsstaaten in Bezug auf Informationsaustausch, Vertraulichkeit und Amtshilfe als Personen oder 
Behörden, an die Informationen weitergegeben werden dürfen. Informationen, welche die Schiedsstelle 
oder vorgesehene Schiedsrichter erhalten, sowie Informationen, welche die zuständigen Behörden von 
der Schiedsstelle erhalten, gelten als nach den Bestimmungen dieses Abkommens in Bezug auf 
Informationsaustausch und Amtshilfe ausgetauschte Informationen.  

(2) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten stellen sicher, dass Mitglieder der Schiedsstelle 
und ihre Mitarbeiter sich vor ihrem Tätigwerden im Rahmen eines Schiedsverfahrens schriftlich 
verpflichten, Informationen zum Schiedsverfahren im Einklang mit den in den Bestimmungen dieses 
Abkommens in Bezug auf Informationsaustausch und Amtshilfe beschriebenen und den im anwendbaren 
Recht der Vertragsstaaten vorgesehenen Vertraulichkeits- und Geheimhaltungspflichten zu behandeln. 

Artikel 22 (Regelung eines Falles vor Abschluss des Schiedsverfahrens) des MLI 

Für die Zwecke dieses Teiles und der Bestimmungen dieses Abkommens zur Regelung von Fällen 
durch Verständigung enden das Verständigungsverfahren und das Schiedsverfahren in Bezug auf einen 
Fall, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach Stellung eines Schiedsantrags und vor Übermittlung des 
Schiedsspruchs an die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten durch die Schiedsstelle  

a) die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten den Fall durch Verständigung regeln oder 

b) die Person, die den Fall vorgelegt hat, den Schiedsantrag oder den Antrag auf ein 
Verständigungsverfahren zurückzieht. 

Absatz 1 des Artikels 23 (Art des Schiedsverfahrens) des MLI 
(Option 1 – endgültiger Regelungsvorschlag) 

(1) Soweit sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nicht auf andere Vorschriften 
verständigen, gelten bei einem Schiedsverfahren nach diesem Teil folgende Vorschriften: 

a) Nachdem ein Fall einem Schiedsverfahren unterworfen wurde, legt die zuständige Behörde 
jedes Vertragsstaats der Schiedsstelle bis zu einem vereinbarten Tag einen Regelungsvorschlag vor, in 
dem alle noch offenen Fragen des Falles behandelt werden (unter Berücksichtigung aller zuvor zwischen 
den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten in diesem Fall erzielten Verständigungsregelungen). Der 
Regelungsvorschlag ist für jede Berichtigung oder vergleichbare Frage des Falles auf die Festlegung 
bestimmter Geldbeträge (zum Beispiel von Einkünften oder Aufwendungen) oder, wenn angegeben, des 
höchsten aufgrund dieses Abkommens erhobenen Steuersatzes zu beschränken. Konnten die zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten in einem Fall über eine Frage betreffend die Voraussetzungen für die 
Anwendung einer Bestimmung dieses Abkommens (im Folgenden als „Schwellenfrage” bezeichnet) 
keine Verständigungsregelung erzielen, zum Beispiel darüber, ob eine natürliche Person eine ansässige 
Person ist oder ob eine Betriebsstätte besteht, so können die zuständigen Behörden alternative 
Regelungsvorschläge zu Fragen vorlegen, bei denen die Entscheidung von der Regelung dieser 
Schwellenfragen abhängt. 

b) Die zuständige Behörde jedes Vertragsstaats kann außerdem ein erläuterndes Positionspapier 
zur Prüfung durch die Schiedsstelle vorlegen. Jede zuständige Behörde, die einen Regelungsvorschlag 
oder ein erläuterndes Positionspapier vorlegt, übermittelt der anderen zuständigen Behörde bis zu dem 
Tag, bis zu dem der Regelungsvorschlag und das erläuternde Positionspapier vorgelegt werden müssen, 
eine Abschrift. Jede zuständige Behörde kann der Schiedsstelle außerdem bis zu einem vereinbarten Tag 
eine Erwiderung zu dem von der anderen zuständigen Behörde vorgelegten Regelungsvorschlag und 
erläuternden Positionspapier übermitteln. Der anderen zuständigen Behörde wird bis zu dem Tag, bis zu 
dem die Erwiderung vorgelegt werden muss, eine Abschrift davon übermittelt.  

c) Die Schiedsstelle wählt als Entscheidung einen der von den zuständigen Behörden in Bezug auf 
jede Frage und eventuelle Schwellenfragen vorgelegten Regelungsvorschläge für den Fall aus und 



  

  

nimmt in ihre Entscheidung keine Begründung oder sonstige Erläuterung auf. Der Schiedsspruch wird 
mit einfacher Mehrheit der Mitglieder der Schiedsstelle erlassen. Die Schiedsstelle übermittelt den 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten schriftlich ihre Entscheidung. Der Schiedsspruch hat keine 
Präzedenzwirkung.  

Artikel 25 (Kosten von Schiedsverfahren) des MLI 

In einem Schiedsverfahren nach diesem Teil werden die Vergütungen und Aufwendungen der 
Mitglieder der Schiedsstelle sowie sämtliche den Vertragsstaaten im Zusammenhang mit dem 
Schiedsverfahren entstandenen Kosten von den Vertragsstaaten in einer zwischen den zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten durch Verständigung zu regelnden Weise getragen. In Ermangelung einer 
entsprechenden Verständigungsregelung trägt jeder Vertragsstaat seine eigenen Aufwendungen und die 
seines bestellten Mitglieds der Schiedsstelle. Die Kosten des Vorsitzenden der Schiedsstelle und sonstige 
mit der Durchführung des Schiedsverfahrens verbundene Aufwendungen tragen die Vertragsstaaten zu 
gleichen Teilen. 

Absätze 2 und 3 des Artikels 26 (Vereinbarkeit) des MLI 

(2) Jede noch offene Frage, die sich aus einem Fall ergibt, der Gegenstand eines 
Verständigungsverfahrens ist und der anderenfalls in den Anwendungsbereich des in diesem Teil 
vorgesehenen Schiedsverfahrens fallen würde, wird nicht einem Schiedsverfahren unterworfen, wenn 
die Frage im Rahmen eines Falles zu betrachten ist, für den in Übereinstimmung mit einer zwei- oder 
mehrseitigen Übereinkunft, die für noch offene Fragen, die sich aus einem Fall ergeben, der Gegenstand 
eines Verständigungsverfahrens ist, ein obligatorisches verbindliches Schiedsverfahren vorsieht, bereits 
eine Schiedsstelle oder ein ähnliches Gremium eingerichtet wurde. 

(3) Dieser Teil berührt nicht die Erfüllung weiter reichender Verpflichtungen, die sich in Bezug auf 
das Schiedsverfahren für noch offene Fragen im Rahmen eines Verständigungsverfahrens aus anderen 
Übereinkünften, denen die Vertragsstaaten als Vertragsparteien angehören oder angehören werden, 
ergeben können. 

Absatz 2 Buchstabe a des Artikels 28 (Vorbehalte) des MLI 

Gemäß Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe a des MLI bringt die Republik Österreich den nachstehenden 
Vorbehalt in Bezug auf die Art der Fälle an, die nach Teil VI einem Schiedsverfahren unterworfen 
werden können.  

Die Republik Österreich behält sich vor, Fälle, die die Anwendung ihrer in der Bundesabgabenordnung 
enthaltenen innerstaatlichen allgemeinen Missbrauchsregeln, insbesondere die §§ 21 und 22, zur Folge 
haben, vom Anwendungsbereich des Teiles VI auszunehmen. Dies gilt auch für alle nachträglichen 
Bestimmungen, mit denen diese Missbrauchsregeln ersetzt, abgeändert oder aktualisiert werden. Die 
Republik Österreich notifiziert dem Verwahrer alle derartigen nachträglichen Bestimmungen. 

 

Artikel 26 

Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur Durchführung 
dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern 
jeder Art und Bezeichnung, die durch oder für Rechnung der Vertragsstaaten erhoben werden, 
voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen 
widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie 
die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den 
Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht 
werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder mit der 
Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht 
darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke 
verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die 
erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht 
beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige Behörde desjenigen 
Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser anderen Verwendung zustimmt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 



  

  

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses 
oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere Vertragsstaat 
die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen Informationen, selbst wenn 
dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im 
vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese 
jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb 
ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches steuerliches Interesse an solchen Informationen hat. 

(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen 
nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen Kreditinstitut, einem 
Trust, einer Stiftung, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf 
das Eigentum an einer Person beziehen. Die Steuerverwaltung des ersuchenden Vertragsstaates ist, 
ungeachtet etwaiger anderer Bestimmungen des nationalen Steuerrechts, zum Zwecke der Erlangung 
solcher Informationen berechtigt, die Offenlegung von Informationen zu verlangen sowie Nachforschungen 
und Anhörungen durchzuführen. 

Artikel 27 

Verschiedenes 

(1) Das Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern der diplomatischen 
Vertretungen und der Konsulate nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer 
Vereinbarungen zustehen. 

(2) Für Zwecke des Abkommens gelten die Mitglieder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung 
eines Vertragstaates, die im anderen Vertragstaat oder in einem dritten Staat akkreditiert sind und die 
Staatsangehörigkeit des Entsendestaates besitzen, als im Entsendestaat ansässig, wenn sie dort auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögenden gleichen Verpflichtungen wie die in diesem 
Staat ansässigen Personen unterworfen sind. 

(3) Das Abkommen gilt weder für internationale Organisationen, ihre Organe oder ihre Beamte noch für 
Personen, die Mitglieder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines dritten Staates sind, 
wenn sie sich auf dem Gebiet eines Vertragstaates befinden und für Zwecke der Steuern vom Einkommen 
und Vermögen nicht als in dem einen oder dem anderen Vertragstaat ansässig behandelt werden. 

(4) Keine Bestimmung des Abkommens ist so auszulegen, 

 1. als hindere sie einen Vertragstaat daran, die Bestimmungen seines innerstaatlichen Rechts über die 
Verhinderung von Steuerumgehungen und Steuerhinterziehungen anzuwenden; 

 2. als schränke sie die Besteuerung einer in Belgien ansässigen Gesellschaft im Fall des Rückkaufs 
ihrer eigenen Aktien oder Anteile oder anläßlich der Aufteilung ihres Gesellschaftsvermögens ein. 

(5) Der belgische Minister der Finanzen oder seine hiezu bevollmächtigten Vertreter und der 
österreichische Bundesminister für Finanzen verkehren für Zwecke der Anwendung des Abkommens 
unmittelbar miteinander. 

Der folgende Absatz 1 des Artikels 7 des MLI ist anzuwenden und geht den Bestimmungen dieses 
Abkommens vor:8 

                                                           
8 Gemäß den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35 des MLI ist Artikel 7 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die Anwendung 

dieses Abkommens durch die Republik Österreich wirksam:  

a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 2020 

eintritt; und  

b) bei allen anderen durch die Republik Österreich erhobenen Steuern für Steuern, die für 

Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. Jänner 2021 beginnen; 

und, 

gemäß Artikel 35 Absatz 1 des MLI ist Artikel 7 Absatz 1 des MLI in Bezug auf die Anwendung dieses Abkommens 

durch das Königreich Belgien wirksam:  



  

  

ARTIKEL 7 DES MLI – VERHINDERUNG VON ABKOMMENSMISSBRAUCH 
(Principal Purposes Test) 

Ungeachtet der Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung nach diesem Abkommen 
nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller 
maßgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser 
Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder 
mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung 
dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen 
Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht. 

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 28 

Inkrafttreten 

(1) Das Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in Brüssel 
ausgetauscht werden. 

(2) Das Abkommen tritt am 15. Tag nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, und ist 
anzuwenden: 

 1. in Belgien: 

 a) auf die im Abzugsweg erhobenen Steuern von Einkünften, die nach dem 31. Dezember des 
Jahres zugeflossen sind oder gezahlt werden, in dem der Austausch der Ratifikationsurkunden 
erfolgt ist; 

 b) auf die sonstigen Steuern von Einkünften aus Veranlagungszeiträumen, die nach dem 
31. Dezember desselben Jahres enden; 

 2. in Österreich: 

 a) auf die im Abzugswege erhobenen Steuern von Einkünften, die den Bezugsberechtigten nach 
dem 31. Dezember des Jahres zugeflossen sind, in dem der Austausch der 
Ratifikationsurkunden erfolgt ist; 

 b) auf die sonstigen Steuern, die für die Jahre erhoben werden, die dem genannten Jahr folgen. 

Artikel 29 

Kündigung 

Das Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch kann jeder Vertragstaat vom fünften Jahr 
nach dem Ratifikationsjahr an das Abkommen bis einschließlich 30. Juni jeden Kalenderjahres gegenüber 
dem anderen Vertragstaat auf diplomatischem Weg schriftlich kündigen. Im Falle einer Kündigung vor 
dem 1. Juli eines solchen Jahres wird das Abkommen zum letzten Male angewendet: 

 1. in Belgien: 

 a) auf die im Abzugsweg erhobenen Steuern von den spätestens am 31. Dezember des 
Kündigungsjahres zugeflossenen oder gezahlten Einkünften; 

 b) auf die sonstigen Steuern von Einkünften aus den spätestens am 31. Dezember desselben Jahres 
endenden Veranlagungszeiträumen; 

 2. in Österreich: 

 a) auf die im Abzugsweg erhobenen Steuern von den den Bezugsberechtigten spätestens am 
31. Dezember des Kündigungsjahres zugeflossenen Einkünften; 

 b) auf die sonstigen für dasselbe Jahr erhobenen Steuern. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der beiden Staaten dieses Abkommen 
unterschrieben und mit ihren Siegeln versehen. 

                                                           
a) bei den im Abzugsweg erhobenen Steuern auf Beträge, die nicht ansässigen Personen gezahlt oder 

gutgeschrieben werden, wenn das Ereignis, das zu diesen Steuern führt, am oder nach dem 1. Jänner 2020 

eintritt; und  

b) bei allen anderen durch das Königreich Belgien erhobenen Steuern für Steuern, die für 

Veranlagungszeiträume erhoben werden, die am oder nach dem 1. April 2020 beginnen. 

 



  

  

GESCHEHEN zu Wien, am 29. Dezember 1971 

in zweifacher Urschrift, in deutscher, französischer und niederländischer Sprache, wobei diese drei Texte 
gleichermaßen authentisch sind. 

 

Für die Republik Österreich:     Für das Königreich Belgien: 

Hammerschmidt       Puttevils 

ZUSATZPROTOKOLL 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Protokolls zur Abänderung des Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Regelung bestimmter anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen einschließlich der Gewerbesteuern und der Grundsteuern, das heute 
zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Belgiens abgeschlossen wurde, sind die Gefertigten 
übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen integralen Bestandteil des Protokolls bilden. 
 

Zu Artikel 26: 
 

1. Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des ersuchten Staates 
zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden Informationen zur 
Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

b) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art und der Form, in der 
der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten möchte; 

c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen oder sich 
im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des ersuchten Staates befinden; 

e) den Namen und die Anschrift von Personen, in deren Besitz sich die erbetenen Auskünfte 
vermutlich befinden; 

f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, die 
unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 

2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass die in Artikel 26 vorgesehene Amtshilfe nicht Maßnahmen 
einschließt, die lediglich der Beweisausforschung dienen („fishing expeditions“). 

3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 5 des Abkommens die Vertragsstaaten nicht 
dazu verpflichtet, Informationen im Sinne dieses Absatzes auf automatischer oder spontaner Basis 
auszutauschen. 

4. Es besteht Einvernehmen darüber, dass zur Auslegung des Artikels 26 – neben den oben angeführten 
Grundsätzen – auch die aus den Kommentaren der OECD abzuleitenden Anwendungsgrundsätze zu 
berücksichtigen sind. 
 
 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten dieses 
Zusatzprotokoll unterzeichnet. 
 

GESCHEHEN zu Brüssel am 10. September 2009 in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher, 
französischer und niederländischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. 

 

Für die Republik Österreich:     Für das Königreich Belgien: 

Andreas SCHIEDER m.p.      Didier REYNDERS m.p. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2016 Ausgegeben am 14. Jänner 2016 Teil III 

7. Protokoll zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Belgien und Zusatzprotokoll 
zur Abänderung des am 29. Dezember 1971 in Wien unterzeichneten 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung 
bestimmter anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen einschließlich der Gewerbesteuern und der 
Grundsteuern 

 (NR: GP XXIV RV 445 AB 510 S. 51. BR: AB 8264 S. 780.) 

7. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 

genehmigt. 

Protokoll zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Belgien und 
Zusatzprotokoll zur Abänderung des am 29. Dezember 1971 in Wien unterzeichneten 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung bestimmter 
anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
einschließlich der Gewerbesteuern und der Grundsteuern 
 

[Protokoll und Zusatzprotokoll in deutscher Sprache siehe Anlagen] 
[Protokoll und Zusatzprotokoll in französischer Sprache siehe Anlagen] 
[Protokoll und Zusatzprotokoll in niederländischer Sprache siehe Anlagen] 

 
Die Mitteilungen gemäß Art. 2 des Protokolls erfolgten am 28. Jänner 2010 bzw. 21. Dezember 

2015; das Protokoll und das Zusatzprotokoll treten demnach mit 1. März 2016 in Kraft. 

Faymann 



PROTOKOLL 

 

ZWISCHEN 

 

DER REPUBLIK ÖSTERREICH 

 

UND 

 

DEM KÖNIGREICH BELGIEN 

 

UND ZUSATZPROTOKOLL 

ZUR ABÄNDERUNG DES AM 29. DEZEMBER 1971 IN WIEN UNTERZEICHNETEN 

ABKOMMENS ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR 

REGELUNG BESTIMMTER ANDERER FRAGEN AUF DEM GEBIETE DER 

STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN EINSCHLIESSLICH DER 

GEWERBESTEUERN UND DER GRUNDSTEUERN  

 

 

 

 

 

 

Die Republik Österreich und das Königreich Belgien, von dem Wunsch geleitet, ein 

Protokoll und ein Zusatzprotokoll zur Abänderung des am 29. Dezember 1971 in Wien 

unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 

Regelung bestimmter anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 

und vom Vermögen einschließlich der Gewerbesteuern und der Grundsteuern1 (im 

Folgenden „Abkommen“ genannt) abzuschließen,  

 

Sind wie folgt übereingekommen: 

                                                      
1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 415/1973. 
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Artikel 1 

 

Artikel 26 des Abkommens wird aufgehoben und durch folgende Bestimmung ersetzt: 

 

“Artikel 26  

Informationsaustausch 

 

1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, 

die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des 

innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die durch oder 

für Rechnung der Vertragsstaaten erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, 

soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen 

widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.  

 

2.  Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind 

ebenso geheim zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses 

Staates beschafften Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden 

(einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, 

die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder 

mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern 

oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die 

Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem 

öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen. 

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die erhaltenen 

Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem 

Recht beider Staaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die 

zuständige Behörde desjenigen Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser 

anderen Verwendung zustimmt. 

 

3.  Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen 

Vertragsstaat, 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 

Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 
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 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen 

Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden 

können; 

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder 

Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung 

dem Ordre public widerspräche. 

 

4.  Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der 

andere Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung 

der erbetenen Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für 

seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz 

enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese 

jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von 

Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches steuerliches 

Interesse an solchen Informationen hat.  

 

5.  Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die 

Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer 

Bank, einem sonstigen Kreditinstitut, einem Trust, einer Stiftung, einem 

Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das 

Eigentum an einer Person beziehen. Die Steuerverwaltung des ersuchenden 

Vertragsstaates ist, ungeachtet etwaiger anderer Bestimmungen des nationalen 

Steuerrechts, zum Zwecke der Erlangung solcher Informationen berechtigt, die 

Offenlegung von Informationen zu verlangen sowie Nachforschungen und Anhörungen 

durchzuführen."  

 

 

Artikel 2 

 

Jeder der Vertragsstaaten informiert den anderen Vertragsstaat auf diplomatischem 

Weg über den Abschluss des Verfahrens, das aufgrund des jeweiligen nationalen 

Rechts für das Inkrafttreten dieses Protokolls erforderlich ist. Das Protokoll tritt am 

ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der dem Zeitpunkt des Empfanges der späteren 

der oben genannten Mitteilungen folgt. Die Bestimmungen des Protokolls finden 

Anwendung: 
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a) betreffend im Abzugsweg erhobene Steuern, auf Einkünfte, die am oder nach dem 

1. Jänner des Jahres bezogen wurden oder fällig geworden sind, das dem Jahr folgt, in 

welchem das Protokoll in Kraft getreten ist; 

 

b) betreffend sonstiger Steuern, auf Einkünfte aus Veranlagungszeiträumen, die am 

oder nach dem 1. Jänner des Jahres beginnen, das dem Jahr folgt, in welchem das 

Protokoll in Kraft getreten ist; 

 

c) betreffend sonstiger anderer Steuern, die durch oder für einen Vertragsstaat 

erhoben werden, auf jede andere Steuerschuld im Zusammenhang mit 

steuerpflichtigen Ereignissen, die am oder nach dem 1. Jänner des Jahres stattfinden, 

das dem Jahr folgt, in welchem das Protokoll in Kraft getreten ist. 

 

Artikel 3 

 

Dieses Protokoll, das einen Bestandteil des Abkommens bildet, soll so lange in Kraft 

bleiben, wie das Abkommen in Kraft ist und soll so lange Anwendung finden wie das 

Abkommen selbst anwendbar ist. 

 

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden 

Vertragsstaaten dieses Protokoll unterzeichnet.  

 

 

GESCHEHEN zu Brüssel am 10. September 2009 in zweifacher Ausfertigung, 

jede in deutscher, französischer und niederländischer Sprache, wobei jeder Text 

gleichermaßen authentisch ist.  

 

        Für die Republik    Für das Königreich 

            Österreich:          Belgien: 

Andreas SCHIEDER m.p.                                          Didier REYNDERS m.p. 

BGBl. III - Ausgegeben am 14. Jänner 2016 - Nr. 7 4 von 6

www.ris.bka.gv.at



5 

ZUSATZPROTOKOLL 

 

Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Protokolls zur Abänderung des Abkommens zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung bestimmter anderer Fragen auf 

dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen einschließlich der 

Gewerbesteuern und der Grundsteuern, das heute zwischen der Republik Österreich 

und dem Königreich Belgiens abgeschlossen wurde, sind die Gefertigten 

übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen integralen Bestandteil 

des Protokolls bilden. 

 

Zu Artikel 26: 

 

1.  Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen 

Behörde des ersuchten Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der 

Auskünfte die folgenden Informationen zur Verfügung, wenn diese ein 

Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

 a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

 b) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der 

Art und der Form, in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom 

ersuchten Staat erhalten möchte; 

 c) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

 d) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten 

Staat vorliegen oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im 

Hoheitsbereich des ersuchten Staates befinden; 

 e) den Namen und die Anschrift von Personen, in deren Besitz sich die 

erbetenen Auskünfte vermutlich befinden; 

 f) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet 

zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, 

ausgenommen solche, die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen 

würden. 

 

2. Es besteht Einvernehmen darüber, dass die in Artikel 26 vorgesehene Amtshilfe 

nicht Maßnahmen einschließt, die lediglich der Beweisausforschung dienen (“fishing 

expeditions”). 
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3. Es besteht Einvernehmen darüber, dass Artikel 26 Absatz 5 des Abkommens die 

Vertragsstaaten nicht dazu verpflichtet, Informationen im Sinne dieses Absatzes auf 

automatischer oder spontaner Basis auszutauschen. 

 

4. Es besteht Einvernehmen darüber, dass zur Auslegung des Artikels 26 – neben den 

oben angeführten Grundsätzen – auch die aus den Kommentaren der OECD 

abzuleitenden Anwendungsgrundsätze zu berücksichtigen sind. 

 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden 

Vertragsstaaten dieses Zusatzprotokoll unterzeichnet.  

 

 

GESCHEHEN zu Brüssel am 10. September 2009 in zweifacher Ausfertigung, 

jede in deutscher, französischer und niederländischer Sprache, wobei jeder Text 

gleichermaßen authentisch ist.  

 

      Für die Republik     Für das Königreich 

         Österreich:              Belgien: 

Andreas SCHIEDER m.p. Didier REYNDERS m.p. 
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PROTOCOLE 

ENTRE 

LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE 

ET 

LE ROYAUME DE BELGIQUE 

 

ET PROTOCOLE ADDITIONNEL 

MODIFIANT LA CONVENTION EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS 

ET DE REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS, 

EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE 

Y COMPRIS L’IMPOT SUR LES EXPLOITATIONS ET LES IMPOTS FONCIERS, 

SIGNEE A VIENNE LE 29 DECEMBRE 1971 

 
 
 
 
 
 
La Republique d’Autriche 

 

et 

 

le Royaume de Belgique, 

 

 

DESIREUX de conclure un Protocole et un Protocole additionnel modifiant la Convention en 

vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts 

sur le revenu et sur la fortune, y compris l’impôt sur les exploitations et les impôts fonciers, 

signée à Vienne le 29 décembre 1971, (ci-après dénommée “la Convention”), 

 

 Sont convenus des dispositions suivantes: 
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Article 1 

 

L’article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: 

 

“ARTICLE 26 

Echange de renseignements 

 

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements 

vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour 

l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou 

dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où 

l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements 

n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 

 

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont 

tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la 

législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y 

compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le 

recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites 

concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle 

de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. 

Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans 

des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant 

peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et 

lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 

 

3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées 

comme imposant à un Etat contractant l’obligation: 

a. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique 

administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; 

b. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa 

législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre 

Etat contractant; 

c. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, 

professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication 

serait contraire à l’ordre public. 
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4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au 

présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les 

renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation 

qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf 

si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des 

renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le 

cadre national. 

  

5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme 

permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement 

parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une 

fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que 

ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. En vue d’obtenir ces 

renseignements, l’administration fiscale de l’Etat contractant requis a le pouvoir de demander la 

communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions 

nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne.” 

 

Article 2 

 

Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l’autre Etat contractant 

l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du 

présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant 

immédiatement la date de réception de la seconde des notifications visées ci-avant. Les 

dispositions du présent Protocole seront applicables: 

 

a. aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er 

janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du Protocole; 

b. aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir 

du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du 

Protocole; 

c. en ce qui concerne les autres impôts perçus par ou pour le compte des Etats 

contractants, à tout autre impôt dû au titre d’événements imposables se produisant à 

partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du 

Protocole. 
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Article 3 

 

Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi 

longtemps que la Convention reste en vigueur et s’appliquera aussi longtemps que la 

Convention elle-même est applicable.  
 

 

 EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux Etats contractants, à ce dûment 

autorisés, ont signé le présent Protocole. 

 

 

 FAIT à Bruxelles le 10 septembre 2009, en double exemplaire, en langues allemande, 

française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. 

 

 

pour la République  

d’Autriche: 

pour le Royaume de  

Belgique: 

                 Andreas SCHIEDER m.p.           Didier REYNDERS m.p. 
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PROTOCOLE ADDITIONNEL 

 

Au moment de procéder à la signature du Protocole modifiant la Convention en vue d’éviter les 

doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et 

sur la fortune, y compris l’impôt sur les exploitations et les impôts fonciers, conclu ce jour entre 

la République d’Autriche et le Royaume de Belgique, les soussignés sont convenus que les 

dispositions suivantes font partie intégrante du Protocole: 

 

Ad article 26: 

 

1. L’autorité compétente de l’Etat requérant fournit les informations suivantes à l’autorité 

compétente de l’Etat requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de 

la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements 

demandés: 

a. l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête; 

b. les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et 

la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat 

requis; 

c. le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; 

d. les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus 

dans l’Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne 

relevant de la compétence de l’Etat requis; 

e. les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en 

possession des renseignements demandés; 

f. une déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé pour obtenir les 

renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux 

qui susciteraient des difficultés disproportionnées. 

 

2. Il est entendu que l’échange de renseignements prévu à l’article 26 ne comprend pas 

les démarches consistant à « aller à la pêche aux renseignements » (« fishing 

expeditions »). 

 

3. Il est entendu que l’article 26, paragraphe 5, n’oblige pas les Etats contractants à 

échanger des renseignements de manière automatique ou spontanée. 
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4. Il est entendu que – en plus des principes énoncés ci-dessus – les principes établis 

dans les Commentaires OCDE sont également pris en considération pour l’interprétation de 

l’article 26. 

 

 

 EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux Etats contractants, à ce dûment 

autorisés, ont signé le présent Protocole additionnel. 

 

 

 FAIT à Bruxelles le 10 septembre 2009, en double exemplaire, en langues allemande, 

française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.  

 

 

pour la République  

d’Autriche: 

pour le Royaume de  

Belgique: 

 

                 Andreas SCHIEDER m.p.          Didier REYNDERS m.p. 

 

 

BGBl. III - Ausgegeben am 14. Jänner 2016 - Nr. 7 6 von 6

www.ris.bka.gv.at



PROTOCOL 

TUSSEN 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK 

EN 

HET KONINKRIJK BELGIË 

 

EN AANVULLEND PROTOCOL 

TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE 

BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN 

INZAKE BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN, 

MET INBEGRIP VAN DE ONDERNEMINGSBELASTING EN DE GRONDBELASTINGEN, 

ONDERTEKEND TE WENEN OP 29 DECEMBER 1971 

 

 

 

 

 

 

De Republiek Oostenrijk 

 

En 

 

Het Koninkrijk België, 

 

 

 WENSENDE een Protocol en een Aanvullend Protocol te sluiten tot wijziging van de 

Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere 

aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip 

van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, ondertekend te Wenen op 29 

december 1971, (hierna te noemen “de Overeenkomst”), 

 

 Zijn het volgende overeengekomen: 
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Artikel 1 

 

Artikel 26 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door de volgende tekst: 

 

“ARTIKEL 26 

Uitwisseling van inlichtingen 

 

1. De bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende Staten wisselen de 

inlichtingen uit die naar verwachting relevant zullen zijn voor de uitvoering van de bepalingen 

van deze Overeenkomst of voor de toepassing of de tenuitvoerlegging van de nationale 

wetgeving met betrekking tot belastingen van elke soort en benaming die worden geheven 

door of ten behoeve van de overeenkomstsluitende Staten, voor zover de belastingheffing 

waarin die nationale wetgeving voorziet niet in strijd is met de Overeenkomst. De uitwisseling 

van inlichtingen wordt niet beperkt door de artikelen 1 en 2. 

 

2. De door een overeenkomstsluitende Staat ingevolge paragraaf 1 verkregen 

inlichtingen worden op dezelfde wijze geheim gehouden als inlichtingen die onder de 

nationale wetgeving van die Staat zijn verkregen en worden alleen ter kennis gebracht van 

personen of autoriteiten (daaronder begrepen rechterlijke instanties en administratieve 

lichamen) die betrokken zijn bij de vestiging of invordering van de in paragraaf 1 bedoelde 

belastingen, bij de tenuitvoerlegging of vervolging ter zake van die belastingen, bij de 

beslissing in beroepszaken die betrekking hebben op die belastingen, of bij het toezicht 

daarop. Deze personen of autoriteiten gebruiken die inlichtingen slechts voor die doeleinden. 

Zij mogen van deze inlichtingen melding maken tijdens openbare rechtszittingen of in 

rechterlijke beslissingen. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, mogen de door een 

overeenkomstsluitende Staat verkregen inlichtingen voor andere doeleinden worden gebruikt 

indien ze overeenkomstig de wetgeving van beide Staten voor die andere doeleinden mogen 

worden gebruikt en indien de bevoegde autoriteit van de Staat die de inlichtingen verstrekt, 

de toestemming geeft voor dat gebruik. 

 

3. In geen geval mogen de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 aldus worden uitgelegd 

dat zij een overeenkomstsluitende Staat de verplichting opleggen: 

 

a. administratieve maatregelen te nemen die afwijken van de wetgeving en de 

administratieve praktijk van die of van de andere overeenkomstsluitende Staat; 
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b. inlichtingen te verstrekken die niet verkrijgbaar zijn volgens de wetgeving of in de 

normale gang van de administratieve werkzaamheden van die of van de andere 

overeenkomstsluitende Staat; 

c. inlichtingen te verstrekken die een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim 

of een handelswerkwijze zouden onthullen, dan wel inlichtingen waarvan het 

verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde. 

 

4. Wanneer op basis van dit artikel door een overeenkomstsluitende Staat om 

inlichtingen is verzocht, gebruikt de andere overeenkomstsluitende Staat de middelen 

waarover hij beschikt om de gevraagde inlichtingen te verkrijgen, zelfs al heeft die andere 

Staat die inlichtingen niet nodig voor zijn eigen belastingdoeleinden. De verplichting die in de 

vorige zin is vervat, is onderworpen aan de beperkingen waarin paragraaf 3 voorziet, maar 

die beperkingen mogen in geen geval aldus worden uitgelegd dat ze een 

overeenkomstsluitende Staat toestaan het verstrekken van inlichtingen te weigeren enkel 

omdat die Staat geen binnenlands belang heeft bij die inlichtingen. 

 

5. In geen geval mogen de bepalingen van paragraaf 3 aldus worden uitgelegd dat ze 

een overeenkomstsluitende Staat toestaan om het verstrekken van inlichtingen te weigeren 

enkel en alleen omdat de inlichtingen in het bezit zijn van een bank, een andere financiële 

instelling, een trust, een stichting, een gevolmachtigde of een persoon die werkzaam is in de 

hoedanigheid van een vertegenwoordiger of een zaakwaarnemer of omdat de inlichtingen 

betrekking hebben op eigendomsbelangen in een persoon. Teneinde zulke inlichtingen te 

verkrijgen heeft de belastingadministratie van de aangezochte overeenkomstsluitende Staat 

de bevoegdheid om te vragen inlichtingen bekend te maken en om een onderzoek en 

verhoren in te stellen, niettegenstaande andersluidende bepalingen in de binnenlandse 

belastingwetgeving van die Staat.” 

 

Artikel 2 

 

Elk van de overeenkomstsluitende Staten stelt de andere overeenkomstsluitende Staat langs 

diplomatieke weg in kennis van de voltooiing van de procedures die door zijn wetgeving voor 

de inwerkingtreding van dit Protocol zijn vereist. Het Protocol zal in werking treden op de 

eerste dag van de derde maand die onmiddellijk volgt op de datum waarop de laatste van 

bovengenoemde kennisgevingen is ontvangen. De bepalingen van dit Protocol zullen van 

toepassing zijn: 

BGBl. III - Ausgegeben am 14. Jänner 2016 - Nr. 7 3 von 6

www.ris.bka.gv.at



a. met betrekking tot de bij de bron verschuldigde belastingen: op inkomsten die zijn 

toegekend of betaalbaar gesteld op of na 1 januari van het jaar dat onmiddellijk volgt 

op dat waarin het Protocol in werking is getreden; 

b. met betrekking tot de andere dan bij de bron verschuldigde belastingen: op 

inkomsten van belastbare tijdperken die beginnen op of na 1 januari van het jaar dat 

onmiddellijk volgt op dat waarin het Protocol in werking is getreden; 

c. met betrekking tot alle andere belastingen geheven door of ten behoeve van de 

overeenkomstsluitende Staten: op elke andere belasting die verschuldigd is ter zake 

van belastbare feiten die zich voordoen op of na 1 januari van het jaar dat 

onmiddellijk volgt op dat waarin het Protocol in werking is getreden. 

 

Artikel 3 

 

Dit Protocol, dat een integrerend deel uitmaakt van de Overeenkomst, zal van kracht blijven 

zolang de Overeenkomst van kracht blijft en zal van toepassing zijn zolang de Overeenkomst 

zelf van toepassing is. 

 

 

 TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden van de twee overeenkomstsluitende 

Staten, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, dit Protocol hebben ondertekend. 

 

 

 GEDAAN in tweevoud te Brussel op 10 september 2009, in de Duitse, Franse en 

Nederlandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. 

 

 

Voor de Republiek  

Oostenrijk: 

Voor het Koninkrijk  

België: 

 

                 Andreas SCHIEDER m.p.             Didier REYNDERS m.p. 
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AANVULLEND PROTOCOL 

 

 

Bij de ondertekening van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden 

van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake 

belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip van de 

ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, dat vandaag werd gesloten tussen de 

Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk België, zijn de ondergetekenden overeengekomen dat 

de volgende bepalingen een integrerend deel van het Protocol zullen uitmaken. 

 

Ad artikel 26: 

 

1. De bevoegde autoriteit van de verzoekende Staat verschaft de volgende inlichtingen 

aan de bevoegde autoriteit van de aangezochte Staat bij het indienen van een verzoek om 

inlichtingen ingevolge de Overeenkomst om de verwachte relevantie van de inlichtingen voor 

het verzoek aan te tonen: 

a. de identiteit van de persoon op wie de controle of het onderzoek betrekking heeft; 

b. een verklaring omtrent de gezochte inlichtingen met inbegrip van de aard ervan en de 

vorm waarin de verzoekende Staat de inlichtingen wenst te ontvangen van de 

aangezochte Staat; 

c. het fiscale doel waarvoor de inlichtingen gevraagd worden; 

d. de redenen om aan te nemen dat de gevraagde inlichtingen zich binnen de 

aangezochte Staat bevinden of in het bezit zijn van of onder toezicht zijn van een 

persoon die onder de bevoegdheid van de aangezochte Staat valt; 

e. de naam en het adres van elke persoon van wie verondersteld wordt dat hij in het 

bezit is van de gevraagde inlichtingen; 

f. een verklaring dat de verzoekende Staat alle op zijn eigen grondgebied beschikbare 

middelen heeft gebruikt om de inlichtingen te verkrijgen, met uitzondering van de 

middelen die tot onevenredige moeilijkheden zouden leiden. 

 

2. Er is overeengekomen dat de uitwisseling van inlichtingen waarin artikel 26 voorziet 

geen maatregelen omvat waarbij op goed geluk “gehengeld” wordt naar inlichtingen (“fishing 

expeditions”). 

 

3. Er is overeengekomen dat paragraaf 5 van artikel 26 de overeenkomstsluitende 

Staten niet verplicht spontaan of automatisch inlichtingen uit te wisselen. 
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4. Er is overeengekomen dat er voor de interpretatie van artikel 26 naast de 

bovengenoemde principes eveneens rekening wordt gehouden met de principes die zijn 

vastgelegd in de OESO-Commentaar. 

 

 

 TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden van de twee overeenkomstsluitende 

Staten, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, dit aanvullend Protocol hebben ondertekend. 

 

 

 GEDAAN in tweevoud te Brussel op 10 september 2009, in de Duitse, Franse en 

Nederlandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. 

 

 

Voor de Republiek  

Oostenrijk: 

Voor het Koninkrijk  

België: 

 

                 Andreas SCHIEDER m.p.            Didier REYNDERS m.p. 
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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1973 Ausgegeben am 21. August 1973 94. Stück

4 1 5 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Belgien zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung und zur Regelung bestimmter anderer Fragen auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen einschließlich der
Gewerbesteuern und der Grundsteuern

415.
Nachdem das am 29. Dezember 1971 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik

Österreich und dem Königreich Belgien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung
bestimmter anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen ein-
schließlich der Gewerbesteuern und der Grundsteuern, welches also lautet:

ABKOMMEN
zwischen der Republik
Österreich und dem König-
reich Belgien zur Vermei-
dung der Doppelbesteue-
rung und zur Regelung
bestimmter anderer Fragen
auf dem Gebiete der Steu-
ern vom Einkommen und
vom Vermögen einschließ-
lich der Gewerbesteuern

und der Grundsteuern

DER BUNDESPRÄSIDENT
DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH
und
SEINE MAJESTÄT DER
KÖNIG DER BELGIER

sind, von dem Wunsche geleitet,
auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
mögen einschließlich der Ge-
werbesteuern und der Grund-
steuern die Doppelbesteuerung
zu vermeiden und bestimmte
andere Fragen zu regeln, über-
eingekommen, ein Abkommen
abzuschließen und haben zu die-
sem Zweck zu ihren Bevoll-
mächtigten ernannt:

DER BUNDESPRÄSIDENT
DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH:
Herrn Dr. Josef Hammer-
schmidt,
Sektionschef im Bundesmini-
sterium für Finanzen,

38 197
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SEINE MAJESTÄT DER
KÖNIG DER BELGIER:
Herrn Georges C. Puttevils,
Botschafter von Belgien in
Wien.

Diese Bevollmächtigten haben,
nachdem sie ihre Vollmachten
ausgetauscht und diese in guter
und gehöriger Form befunden
haben, folgendes vereinbart:

I. GELTUNGSBEREICH
DES ABKOMMENS

Artikel 1
Persönlicher Geltungsbereich

Dieses Abkommen gilt für
Personen, die in einem Vertrag-
staat oder in beiden Vertragstaa-
ten ansässig sind.

Artikel 2

Unter das Abkommen fallende
Steuern

(1) Dieses Abkommen gilt,
ohne Rücksicht auf die Art der
Erhebung, für Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen,
die für Rechnung eines der
beiden Vertragstaaten oder sei-
ner Gebietskörperschaften er-
hoben werden.

(2) Als Steuern vom Einkom-
men und vom Vermögen gelten
alle Steuern, die vom Gesamt-
einkommen, vom Gesamtver-
mögen oder von Teilen des
Einkommens oder des Ver-
mögens erhoben werden, ein-
schließlich der Steuern vom
Gewinn aus der Veräußerung
beweglichen oder unbeweg-
lichen Vermögens sowie der
Steuern vom Vermögens-
zuwachs.

(3) Zu den zurzeit bestehen-
den Steuern, für die das Ab-
kommen gilt, gehören

1. in Belgien:

a) l'impôt des personnes
physiques (die Einkom-
mensteuer der natürlichen
Personen);
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b) l'impôt des sociétés (die
Körperschaftsteuer) ;

c) l'impôt des personnes
morales (die Steuer vom
Einkommen der nicht
gewerblich tätigen juristi-
schen Personen);

d) l'impôt des non-residents
(die Steuer vom Einkom-
men der beschränkt
Steuerpflichtigen),

einschließlich der Vorsteuern
(précomptes) und der Ergän-
zungsvorsteuern (compléments
de précomptes), der Zuschläge
(decimes et centimes addition-
nels) zu diesen Steuern und Vor-
steuern sowie der Gemeinde-
zusatzsteuer (taxe communale
additionnelle) zur Einkommen-
steuer der natürlichen Personen.

2. in Österreich:

a) die Einkommensteuer;

b) die Körperschaftsteuer;

c) die Vermögensteuer;

d) der Beitrag vom Einkom-
men zur Förderung des
Wohnbaues und für
Zwecke des Familien-
lastenausgleiches;

e) die Aufsichtsratsabgabe;

f) die Gewerbesteuer;

g) die Grundsteuer;

h) die Abgabe von land- und
forstwirtschaftlichen Be-
trieben;

i) die Abgabe vom Boden-
wert bei unbebauten
Grundstücken;
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j) die Abgabe von Ver-
mögen, die der Erb-
schaftssteuer entzogen
sind;

k) die Beiträge von land-
und forstwirtschaftlichen
Betrieben zum Ausgleichs-
fonds für Familienbeihil-
fen;

l) die Sonderabgabe vom
Einkommen ;

m) die Sonderabgabe vom
Vermögen;

n) der Katastrophenfondsbei-
trag vom Einkommen;

o) der Katastrophenfondsbei-
trag vom Vermögen,

gleichgültig, in welcher Form
diese Steuern erhoben werden.

(4) Die Bestimmungen des Ab-
kommens über die Besteuerung
der Unternehmensgewinne gel-
ten entsprechend für die nicht
nach dem Gewinn oder dem
Vermögen erhobene Gewerbe-
steuer.

(5) Das Abkommen gilt auch
für alle Steuern gleicher oder
ähnlicher Art, die künftig neben
den zur Zeit bestehenden Steu-
ern oder an deren Stelle erhoben
werden. Die zuständigen Behör-
den der Vertragstaaten teilen
einander am Ende eines jeden
Jahres die in ihren Steuergeset-
zen eingetretenen Änderungen
mit.
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II. DEFINITIONEN

Artikel 3

Allgemeine Definitionen

(1) Im Sinn dieses Abkom-
mens, wenn der Zusammenhang
nichts anderes erfordert:

1. a) bedeutet der Ausdruck
„Belgien", in geographi-
schem Sinn verwendet, das
Gebiet des Königreichs
Belgien; er schließt alle
Gebiete ein, die außerhalb
des Hoheitsgebietes von
Belgien liegen und nach
der belgischen Gesetz-
gebung und dem Völker-
recht als Gebiete gelten
oder künftig gelten wer-
den, in denen die Rechte
Belgiens hinsichtlich des
Meeresbodens und seiner
Unterschicht einschließ-
lich deren Bodenschätzen
ausgeübt werden können;

b) bedeutet der Ausdruck
„Österreich", im gleichen
Sinn verwendet, das Ge-
biet der Republik Öster-
reich;

2. bedeuten die Ausdrücke „ein
Vertragstaat" und „der andere
Vertragstaat", je nach dem
Zusammenhang, Belgien oder
Österreich;

3. umfaßt der Ausdruck „Per-
son" natürliche Personen und
Gesellschaften;

4. bedeutet der Ausdruck „Ge-
sellschaft" juristische Per-
sonen oder andere Rechtsträ-
ger, die als solche in dem
Staat, in dem sie ansässig
sind, mit ihren Einkünften
oder mit ihrem Vermögen
besteuert werden;

5. bedeuten die Ausdrücke
„Unternehmen eines Ver-
tragstaates" und „Unterneh-
men des anderen Vertrag-
staates", je nachdem, ein
Unternehmen, das von einer
in einem Vertragstaat ansäs-
sigen Person betrieben wird,
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oder ein Unternehmen, das
von einer in dem anderen
Vertragstaat ansässigen Per-
son betrieben wird;

6. bedeutet der Ausdruck „zu-
ständige Behörden"
a) in Belgien: die nach inner-

staatlichem Recht zustän-
dige Behörde und

b) in Österreich: den Bundes-
minister für Finanzen.

(2) Bei Anwendung des Ab-
kommens durch einen Vertrag-
staat hat, wenn der Zusammen-
hang nichts anderes erfordert,
jeder nicht anders definierte Aus-
druck die Bedeutung, die ihm
nach dem Recht dieses Staates
über die Steuern zukommt,
welche Gegenstand des Abkom-
mens sind.

Artikel 4

Steuerlicher Wohnsitz

(1) Im Sinn dieses Abkom-
mens bedeutet der Ausdruck
„eine in einem Vertragstaat an-
sässige Person" eine Person, die
nach dem Recht dieses Staates
dort auf Grund ihres Wohn-
sitzes, ihres ständigen Aufent-
halts, des Ortes ihrer Ge-
schäftsleitung oder eines ande-
ren ähnlichen Merkmals steuer-
pflichtig ist; er bedeutet ferner
Gesellschaften des belgischen
Rechts — ausgenommen Gesell-
schaften auf Aktien —, die sich
dafür entschieden haben, daß
ihre Gewinne der Einkommen-
steuer der natürlichen Personen
unterworfen werden.

(2) Ist nach Absatz 1 eine
natürliche Person in beiden Ver-
tragstaaten ansässig, so gilt fol-
gendes :

1. Die Person gilt als in dem
Vertragstaat ansässig, in dem
sie über eine ständige Wohn-
stätte verfügt. Verfügt sie
in beiden Vertragstaaten über
eine ständige Wohnstätte, so
gilt sie als in dem Vertrag-
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staat ansässig, zu dem sie die
engeren persönlichen und
wirtschaftlichen Beziehungen
hat (Mittelpunkt der Lebens-
interessen).

2. Kann nicht bestimmt werden,
in welchem Vertragstaat die
Person den Mittelpunkt der
Lebensinteressen hat, oder
verfugt sie in keinem der
Vertragstaaten über eine
ständige Wohnstätte, so gilt
sie als in dem Vertragstaat
ansässig, in dem sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

3. Hat die Person ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt in beiden
Vertragstaaten oder in keinem
der Vertragstaaten, so gilt sie
als in dem Vertragstaat ansäs-
sig, dessen Staatsangehörig-
keit sie besitzt.

4. Besitzt die Person die Staats-
angehörigkeit beider Ver-
tragstaaten oder keines Ver-
tragstaates, so werden sich
die zuständigen Behörden der
Vertragstaaten gemäß Arti-
kel 25 verständigen.

(3) Ist nach Absatz 1 eine
Gesellschaft in beiden Vertrag-
staaten ansässig, so gilt sie als
in dem Vertragstaat ansässig,
in dem sich der Ort ihrer tat-
sächlichen Geschäftsleitung be-
findet.

Artikel 5

Betriebstätte

(1) Im Sinne dieses Abkom-
mens bedeutet der Ausdruck
„Betriebstätte" eine feste Ge-
schäftseinrichtung, in der die
Tätigkeit des Unternehmens
ganz oder teilweise ausgeübt
wird.
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(2) Der Ausdruck „Betrieb-
stätte" umfaßt insbesondere:

1. einen Ort der Leitung,

2. eine Zweigniederlassung,
3. eine Geschäftsstelle,
4. eine Fabrikationsstätte,
5. eine Werkstätte,
6. ein Bergwerk, einen Stein-

bruch oder eine andere Stätte
der Ausbeutung von Boden-
schätzen,

7. eine Bauausführung oder
Montage, deren Dauer 2wölf
Monate überschreitet.

(3) Als Betriebstätten gelten
nicht:
1. Einrichtungen, die ausschließ-

lich zur Lagerung, Ausstel-
lung oder Auslieferung von
Gütern oder Waren des Unter-
nehmens benutzt werden;

2. Bestände von Gütern oder
Waren des Unternehmens,
die ausschließlich zur Lage-
rung, Ausstellung oder Aus-
lieferung unterhalten werden;

3. Bestände von Gütern oder
Waren des Unternehmens,
die ausschließlich zu dem
Zweck unterhalten werden,
durch ein anderes Unterneh-
men bearbeitet oder verarbei-
tet zu werden;

4. eine feste Geschäftseinrich-
tung, die ausschließlich zu
dem Zweck unterhalten
wird, für das Unternehmen
Güter oder Waren einzukau-
fen oder Informationen zu
beschaffen;

5. eine feste Geschäftseinrich-
tung, die ausschließlich zu
dem Zweck unterhalten
wird, für das Unternehmen
zu werben, Informationen zu
erteilen, wissenschaftliche
Forschung zu betreiben oder
ähnliche Tätigkeiten auszu-
üben, die vorbereitender Art
sind oder eine Hilfstätigkeit
darstellen.

(4) Ist eine Person — mit
Ausnahme eines unabhängigen
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Vertreters im Sinn des Absat-
zes 5 — in einem Vertragstaat
für ein Unternehmen des ande-
ren Vertragstaates tätig, so gilt
eine in dem erstgenannten Staat
gelegene Betriebstätte des
Unternehmens als gegeben,
wenn die Person eine Vollmacht
besitzt, im Namen des Unter-
nehmens Verträge abzuschließen,
und die Vollmacht in diesem
Staat gewöhnlich ausübt, es
sei denn, daß sich ihre Tätig-
keit auf den Einkauf von Gütern
oder Waren für das Unterneh-
men beschränkt.

(5) Ein Unternehmen eines
Vertragstaates wird nicht schon
deshalb so behandelt, als habe
es eine Betriebstätte in dem
anderen Vertragstaat, weil es
dort seine Tätigkeit durch einen
Makler, Kommissionär oder
einen anderen unabhängigen
Vertreter ausübt, sofern diese
Personen im Rahmen ihrer
ordentlichen Geschäftstätigkeit
handeln.

(6) Für ein Versicherungs-
unternehmen eines Vertragstaa-
tes wird eine Betriebstätte in
dem anderen Vertragstaat von
dem Zeitpunkt an als begründet
erachtet, in dem es durch einen
Vertreter im Sinn des Absat-
zes 4 oder durch einen unab-
hängigen Vertreter, der eine
Vollmacht besitzt, im Namen
des Unternehmens Verträge ab-
zuschließen, und der diese Voll-
macht gewöhnlich ausübt, Prä-
mien im Gebiet dieses Staates
einhebt oder gegen in diesem
Gebiet gelegene Risken ver-
sichert.

(J) Allein dadurch, daß eine
in einem Vertragstaat ansässige
Gesellschaft eine Gesellschaft
beherrscht, die in dem anderen
Vertragstaat ansässig ist oder
dort (entweder durch eine Be-
triebstätte oder in anderer
Weise) ihre Tätigkeit ausübt,
wird eine der beiden Gesell-
schaften nicht zur Betriebstätte
der anderen.
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III. BESTEUERUNG DES
EINKOMMENS

Artikel 6

Einkünfte aus unbeweglichem
Vermögen

(1) Einkünfte aus unbeweg-
lichem Vermögen dürfen in dem
Vertragstaat besteuert werden,
in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Der Ausdruck „unbeweg-
liches Vermögen" bestimmt sich
nach dem Recht des Vertrag-
staates, in dem das Vermögen
liegt. Der Ausdruck umfaßt in
jedem Fall das Zubehör zum
unbeweglichen Vermögen, das
lebende und tote Inventar land-
und forstwirtschaftlicher Be-
triebe, die Rechte, auf die die
Vorschriften des Privatrechts
über Grundstücke Anwendung
finden, die Nutzungsrechte an
unbeweglichem Vermögen so-
wie die Rechte auf veränder-
liche oder feste Vergütungen
für die Ausbeutung oder das
Recht auf Ausbeutung von
Mineralvorkommen, Quellen
und anderen Bodenschätzen.

(3) Absatz 1 gilt für Ein-
künfte aus der unmittelbaren
Nutzung oder Nutznießung, der
Vermietung oder Verpachtung
sowie jeder anderen Art der
Nutzung unbeweglichen Ver-
mögens.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten
auch für Einkünfte aus unbeweg-
lichem Vermögen eines Unter-
nehmens und für Einkünfte aus
unbeweglichem Vermögen, das
der Ausübung eines freien Be-
rufes dient.

Artikel 7

Unternehmensgewinne

(1) Gewinne eines Unterneh-
mens eines Vertragstaates dür-
fen nur in diesem Gebiet besteu-
ert werden, es sei denn, daß das
Unternehmen seine Tätigkeit im
anderen Vertragstaat durch eine
dort gelegene Betriebstätte aus-
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übt. Übt das Unternehmen seine
Tätigkeit in dieser Weise aus,
so dürfen die Gewinne des
Unternehmens in dem anderen
Staat besteuert werden, jedoch
nur insoweit, als sie dieser
Betriebstätte zugerechnet wer-
den können.

(2) Unbeschadet des Absat-
zes 3 sind, wenn ein Unterneh-
men eines Vertragstaates seine
Tätigkeit in dem anderen Ver-
tragstaat durch eine dort gele-
gene Betriebstätte ausübt, in
jedem Vertragstaat dieser Be-
triebstätte die Gewinne zuzu-
rechnen, die sie hätte erzielen
können, wenn sie eine gleiche
oder ähnliche Tätigkeit unter
gleichen oder ähnlichen Bedin-
gungen als selbständiges Unter-
nehmen ausgeübt hätte und völ-
lig unabhängig gewesen wäre.

(3) Bei der Ermittlung der
Gewinne einer Betriebstätte wer-
den die für diese Betriebstätte
entstandenen Aufwendungen,
einschließlich der Geschäftsfüh-
rungs- und allgemeinen Verwal-
tungskosten, zum Abzug zuge-
lassen, gleichgültig, ob sie in
dem Staat, in dem die Betrieb-
stätte liegt, oder anderswo ent-
standen sind.

(4) Bei Fehlen einer ordnungs-
mäßigen Buchführung oder
anderer Beweismittel, die es
ermöglichen, die von einem
Unternehmen eines Vertragstaa-
tes erzielten Gewinne zu ermit-
teln, die seiner in dem anderen
Staat gelegenen Betriebstätte zu-
zurechnen sind, darf die Steuer
in diesem anderen Staat ins-
besondere dadurch festgesetzt
werden, daß entsprechend dem
Recht dieses anderen Staates
die Gewinne zugrunde gelegt
werden, die ein ähnliches Unter-
nehmen dieses anderen Staates
bei einer gleichen oder ähn-
lichen Tätigkeit unter gleichen
oder ähnlichen Bedingungen
üblicherweise erzielen würde.
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Unter der im vorstehenden
Absatz angeführten Voraus-
setzung darf der dieser Betrieb-
stätte zuzurechnende Gewinn
auch durch Aufteilung der Ge-
samtgewinne des Unternehmens
auf seine einzelnen Teile be-
stimmt werden, sofern das so
ermittelte Ergebnis mit den in
diesem Artikel dargelegten
Grundsätzen übereinstimmt.

(5) Bei Anwendung der vor-
stehenden Absätze sind die der
Betriebstätte zuzurechnenden
Gewinne jedes Jahr auf dieselbe
Art zu ermitteln, es sei denn,
daß ausreichende Gründe dafür
bestehen, anders zu verfahren.

(6) Die Bestimmungen dieses
Artikels sind auch auf Einkünfte
anzuwenden, die einem stillen
Gesellschafter aus seiner Beteili-
gung an einer „stillen Gesell-
schaft" des österreichischen
Rechts zufließen.

(7) Gehören zu den Gewinnen
Einkünfte, die in anderen Arti-
keln des Abkommens behandelt
werden, so stehen die Bestim-
mungen dieses Artikels der An-
wendung der Bestimmungen
jener Artikel bei der Besteue-
rung dieser Einkünfte nicht ent-
gegen.

Artikel 8

Gewinne von Unternehmen
der Seeschiffahrt oder der

Luftfahrt
(1) Abweichend von den Be-
stimmungen des Artikels 7 Ab-
sätze 1 bis 6 dürfen Gewinne
aus dem Betrieb von Seeschiffen
oder Luftfahrzeugen im inter-
nationalen Verkehr nur in dem
Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich der Ort der tatsäch-
lichen Geschäftsleitung des
Unternehmens befindet.

(2) Befindet sich der Ort der
tatsächlichen Geschäftsleitung
eines Unternehmens der See-
schiffahrt an Bord eines Schiffes,
so gilt er als in dem Vertrag-
staat gelegen, in dem der Allein-
oder Hauptunternehmer ansäs-
sig ist.
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Artikel 9

Verbundene Unternehmen

Wenn

a) ein Unternehmen eines
Vertragstaates unmittelbar
oder mittelbar an der Ge-
schäftsleitung, der Kon-
trolle oder an der Finan-
zierung eines Unterneh-
mens des anderen Vertrag-
staates beteiligt ist, oder

b) dieselben Personen unmit-
telbar oder mittelbar an der
Geschäftsleitung, der Kon-
trolle oder an der Finan-
zierung eines Unterneh-
mens eines Vertragstaates
und eines Unternehmens
des anderen Vertragstaates
beteiligt sind,

und in diesen Fällen zwischen
den beiden Unternehmen hin-
sichtlich ihrer kaufmännischen
oder finanziellen Beziehungen
Bedingungen vereinbart oder
auferlegt werden, die von denen
abweichen, die unabhängige
Unternehmen miteinander ver-
einbaren würden, so dürfen die
Gewinne, die eines der Unter-
nehmen ohne diese Bedingun-
gen erzielt hätte, wegen dieser
Bedingungen aber nicht erzielt
hat, den Gewinnen dieses Unter-
nehmens zugerechnet und ent-
sprechend besteuert werden.

Artikel 10

Dividenden
(1) Dividenden, die eine in
einem Vertragstaat ansässige Ge-
sellschaft an eine in dem anderen
Vertragstaat ansässige Person
zahlt, dürfen in dem anderen
Staat besteuert werden.

(2) Diese Dividenden dürfen
jedoch in dem Vertragstaat, in
dem die die Dividenden zah-
lende Gesellschaft ansässig ist,
nach dem Recht dieses Staates
besteuert werden; die Steuer
darf aber 15 vom Hundert des
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Bruttobetrages dieser Dividen-
den nicht übersteigen.

Die Besteuerung der Gesell-
schaft hinsichtlich der Gewinne,
die zur Zahlung der Dividenden
dienen, wird durch diesen Ab-
satz nicht eingeschränkt.

(3) Der in diesem Artikel ver-
wendete Ausdruck „Dividen-
den" bedeutet Einkünfte aus
Aktien, Genußaktien oder Ge-
nußscheinen, Kuxen, Gründer-
anteilen oder anderen Rechten
— ausgenommen Forderun-
gen — mit Gewinnbeteiligung
sowie aus sonstigen Gesell-
schaftsanteilen stammende Ein-
künfte, die nach dem Steuer-
recht des Staates, in dem die aus-
schüttende Gesellschaft ansässig
ist, wie Einkünfte aus Aktien
behandelt werden. Dieser Aus-
druck umfaßt auch Einkünfte
— selbst wenn sie in der Form
von Zinsen gezahlt werden —,
die als Einkünfte aus dem Kapi-
talvermögen zu besteuern sind,
das Gesellschafter in Gesell-
schaften — ausgenommen Ge-
sellschaften auf Aktien —, die
in Belgien ansässig sind, inve-
stiert haben.
(4) Die Absätze 1 und 2 sind
nicht anzuwenden, wenn der in
einem Vertragstaat ansässige
Empfänger der Dividenden in
dem anderen Vertragstaat, in
dem die die Dividenden zah-
lende Gesellschaft ansässig ist,
eine Betriebstätte hat und die
Beteiligung, für die die Dividen-
den gezahlt werden, tatsächlich
zu dieser Betriebstätte gehört.
In diesem Fall ist Artikel 7
anzuwenden, wobei diese Divi-
denden gemäß dem Recht des
anderen Vertragstaates ent-
weder gesondert oder als Teil
des Gewinnes besteuert werden
dürfen.

(5) Bezieht eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Gesellschaft
Gewinne oder Einkünfte aus
dem anderen Vertragstaat, so
darf dieser weder die Dividen-
den besteuern, die die Gesell-
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schaft außerhalb dieses anderen
Staates an nicht in diesem ande-
ren Staat ansässige Personen
zahlt, noch eine zusätzliche
Steuer von dem nichtausgeschüt-
teten Gewinn der Gesellschaft
erheben, selbst wenn die gezahl-
ten Dividenden oder die nicht-
ausgeschütteten Gewinne ganz
oder teilweise aus in dem ande-
ren Staat erzielten Gewinnen
oder Einkünften bestehen. Diese
Bestimmung hindert den ande-
ren Staat nicht, Dividenden aus
einer Beteiligung zu besteuern,
die tatsächlich zu einer Betrieb-
stätte gehört, die von einer im
erstgenannten Staat ansässigen
Person in diesem anderen Staat
unterhalten wird.

Artikel 11

Zinsen

(1) Zinsen, die aus einem Ver-
tragstaat stammen und an eine
in dem anderen Vertragstaat
ansässige Person gezahlt wer-
den, dürfen in dem anderen
Staat besteuert werden.

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch
in dem Vertragstaat, aus dem
sie stammen, nach dem Recht
dieses Staates besteuert werden;
die Steuer darf aber 15 vom Hun-
dert des Betrags der Zinsen
nicht übersteigen.

(3) Der in diesem Artikel ver-
wendete Ausdruck „Zinsen"
bedeutet Einkünfte aus öffent-
lichen Anleihen, aus Obligatio-
nen, auch wenn sie durch Pfand-
rechte an Grundstücken gesi-
chert oder mit einer Gewinn-
beteiligung ausgestattet sind,
und, vorbehaltlich des Absat-
zes 4, aus Forderungen oder
Einlagen jeder Art sowie Tref-
fer aus Anleihen und alle ande-
ren Einkünfte, die nach dem
Steuerrecht des Staates, aus dem
sie stammen, wie Einkünfte aus
Darlehen oder Einlagen behan-
delt werden.

(4) Die Bestimmungen dieses
Artikels sind nicht anzuwenden
auf:
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1. Zinsen, die nach Artikel 10
Absatz 3 zweiter Satz als
Dividenden gelten;

2. Zinsen aus Kundenforderun-
gen, einschließlich Wechsel-
forderungen, für Warenliefe-
rungen oder Dienstleistun-
gen, die ein Unternehmen
eines Vertragstaates an eine
in dem anderen Vertragstaat
ansässige Person gegen Ein-
räumung eines Zahlungszieles
erbringt;

3. Kontokorrent- und Voraus-
zahlungszinsen zwischen
Bankunternehmen der beiden
Vertragstaaten ;

4. Zinsen aus Geldeinlagen bei
Banken, einschließlich öffent-
licher Kreditinstitute, über
die nicht mit auf Überbringer
lautenden Papieren verfügt
werden kann.

Die in den Ziffern 2 bis 4 des
vorstehenden Unterabsatzes an-
geführten Zinsen sind, je nach
der Lage des Falles, gemäß Arti-
kel 7 oder Artikel 21 zu behan-
deln.
(5) Die Absätze 1 und 2 sind
nicht anzuwenden, wenn der
in einem Vertragstaat ansässige
Empfänger der Zinsen in dem
anderen Vertragstaat, aus dem
die Zinsen stammen, eine Be-
triebstätte hat und das Darlehen,
die Forderung oder die Einlage,
für die diese Zinsen gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte gehört. In diesem
Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

(6) Zinsen gelten dann als aus
einem Vertragstaat stammend,
wenn der Schuldner dieser Staat
selbst, eine seiner Gebietskörper-
schaften oder eine in diesem
Staat ansässige Person ist. Hat
aber der Schuldner der Zinsen,
ohne Rücksicht darauf, ob er
in einem Vertragstaat ansässig
ist oder nicht, in einem Vertrag-
staat eine Betriebstätte und ist
die Schuld, für die die Zinsen
gezahlt werden, für Zwecke der



94. Stück — Ausgegeben am 21. August 1973 — Nr. 415 2037

Betriebstätte eingegangen und
trägt die Betriebstätte die eigent-
liche Last der Zinsen, so gelten
die Zinsen als aus dem Ver-
tragstaat stammend, in dem die
Betriebstätte liegt.

(7) Bestehen zwischen Schuld-
ner und Gläubiger oder zwischen
jedem von ihnen und einem Drit-
ten besondere Beziehungen und
übersteigen deshalb die gezahl-
ten Zinsen, gemessen an der
zugrunde liegenden Forderung
oder Einlage, den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne
diese Beziehungen vereinbart
hätten, so werden die Absätze 1
und 2 nur auf diesen letzten
Betrag angewendet. In diesem
Fall kann der übersteigende
Betrag der Zinsen nach dem
Recht jedes Vertragstaates und
unter Berücksichtigung jener
Bestimmungen des Abkommens
besteuert werden, die für die
Einkünfte gelten, denen dieser
übersteigende Betrag gleich-
gestellt werden kann.

Artikel 12

Lizenzgebühren

(1) Lizenzgebühren, die aus
einem Vertragstaat stammen und
an eine in dem anderen Vertrag-
staat ansässige Person gezahlt
werden, dürfen in dem anderen
Staat besteuert werden.

(2) Lizenzgebühren, die von
einer in einem der Vertrag-
staaten ansässigen Gesellschaft
an eine in dem anderen Ver-
tragstaat ansässige Person ge-
zahlt werden, die zu mehr als
50 vom Hundert am Kapital der
auszahlenden Gesellschaft betei-
ligt ist, dürfen in dem erst-
genannten Staat besteuert wer-
den; die Steuer darf jedoch
10 vom Hundert des Rohbetra-
ges dieser Lizenzgebühren nicht
übersteigen.

(3) Der in diesem Artikel ver-
wendete Ausdruck „Lizenzge-



2038 94. Stück — Ausgegeben am 21. August 1973 — Nr. 415

bühren" bedeutet Vergütungen
jeder Art, die für die Benutzung
oder für das Recht auf Benutzung
von Urheberrechten an literari-
schen, künstlerischen oder wis-
senschaftlichen Werken, ein-
schließlich kinematographischer
Filme sowie von Filmen und
Tonaufnahmen für Rundfunk
und Fernsehen, von Patenten,
Marken, Mustern oder Model-
len, Plänen, geheimen Formeln
oder Verfahren oder für die
Benutzung oder das Recht auf
Benutzung gewerblicher, kauf-
männischer oder wissenschaft-
licher Ausrüstungen, die nicht
unbewegliches Vermögen im
Sinn des Artikels 6 darstellen,
oder für die Mitteilung gewerb-
licher, kaufmännischer oder wis-
senschaftlicher Erfahrungen ge-
zahlt werden.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind
nicht anzuwenden, wenn der in
einem Vertragstaat ansässige
Empfänger der Lizenzgebühren
in dem anderen Vertragstaat,
aus dem die Lizenzgebühren
stammen, eine Betriebstätte hat
und die Rechte oder Vermögens-
werte, für die die Lizenzgebüh-
ren gezahlt werden, tatsächlich
zu dieser Betriebstätte gehören.
In diesem Fall ist Artikel 7
anzuwenden.

(5) Lizenzgebühren gelten
dann als aus einem Vertragstaat
stammend, wenn der Schuldner
dieser Staat selbst, eine seiner
Gebietskörperschaften oder eine
in diesem Staat ansässige Person
ist. Hat aber der Schuldner der
Lizenzgebühren, ohne Rücksicht
darauf, ob er in einem Vertrag-
staat ansässig ist oder nicht,
in einem Vertragstaat eine Be-
triebstätte und ist der Vertrag,
auf Grund dessen die Lizenz-
gebühren zu zahlen sind, für
Zwecke der Betriebstätte ge-
schlossen und trägt die Betrieb-
stätte die eigentliche Last der
Lizenzgebühren, so gelten die
Lizenzgebühren als aus dem
Vertragstaat stammend, in dem
die Betriebstätte liegt.
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(6) Bestehen zwischen Schuld-
ner und Gläubiger oder zwi-
schen jedem von ihnen und
einem Dritten besondere Bezie-
hungen und übersteigen deshalb
die gezahlten Lizenzgebühren,
gemessen an der zugrundelie-
genden Leistung, den üblichen
Betrag, den Schuldner und Gläu-
biger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so werden die
Absätze 1 und 2 nur auf diesen
letzten Betrag angewendet. In
diesem Fall kann der überstei-
gende Betrag der Lizenzgebüh-
ren nach dem Recht jedes Ver-
tragstaates und unter Berück-
sichtigung jener Bestimmungen
dieses Abkommens besteuert
werden, die für die Einkünfte
gelten, denen dieser überstei-
gende Betrag gleichgestellt wer-
den kann.

Artikel 13

Gewinne aus der Veräuße-
rung von Vermögen

(1) Gewinne aus der Veräuße-
rung unbeweglichen Vermögens
im Sinne des Artikels 6 Absatz 2
dürfen in dem Vertragstaat be-
steuert werden, in dem dieses
Vermögen liegt.

(2) Gewinne aus der Veräuße-
rung beweglichen Vermögens,
das Betriebsvermögen einer Be-
triebstätte darstellt, die ein
Unternehmen eines Vertrag-
staates in dem anderen Vertrag-
staat hat, oder das zu einer festen
Einrichtung gehört, über die
eine in einem Vertragstaat an-
sässige Person für die Ausübung
eines freien Berufes in dem ande-
ren Vertragstaat verfügt, ein-
schließlich derartiger Gewinne,
die bei der Veräußerung einer
solchen Betriebstätte (allein oder
zusammen mit dem übrigen
Unternehmen) oder einer sol-
chen festen Einrichtung erzielt
werden, dürfen in dem anderen
Staat besteuert werden. Bei der
Ermittlung dieser Gewinne sind
die Grundsätze des Artikels 7
Absätze 2 und 3 anzuwenden.
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Jedoch dürfen Gewinne aus
der Veräußerung des in Arti-
kel 22 Absatz 3 genannten
beweglichen Vermögens nur in
dem Vertragstaat besteuert wer-
den, in dem dieses bewegliche
Vermögen nach dem angeführ-
ten Artikel besteuert werden
darf.

(3) Gewinne aus der Veräuße-
rung jedes anderen Vermögens
einschließlich einer Beteiligung
— die nicht gemäß Absatz 2
zum Betriebsvermögen einer
Betriebstätte gehört — an einer
Gesellschaft auf Aktien oder
einer anderen Kapitalgesellschaft
dürfen nur in dem Vertragstaat
besteuert werden, in dem der
Veräußerer ansässig ist.

Artikel 14

Freie Berufe

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16
und 17 dürfen Einkünfte, die
eine in einem Vertragstaat ansäs-
sige Person aus einem freien
Beruf oder aus sonstiger selb-
ständiger Tätigkeit ähnlicher Art
bezieht, nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn,
daß die Person für die Ausübung
ihrer Tätigkeit in dem anderen
Staat regelmäßig über eine feste
Einrichtung verfügt. Verfügt sie
über eine solche feste Einrich-
tung, so dürfen die Einkünfte
in dem anderen Staat besteuert
werden, jedoch nur insoweit,
als sie der Tätigkeit, die mittels
dieser festen Einrichtung aus-
geübt wird, zugerechnet werden
können.

(2) Der Ausdruck „freier Be-
ruf" umfaßt insbesondere die
selbständig ausgeübte wissen-
schaftliche, literarische, künst-
lerische, erzieherische oder
unterrichtende Tätigkeit sowie
die selbständige Tätigkeit der
Ärzte, Rechtsanwälte, Ingeni-
eure, Architekten, Zahnärzte
und Wirtschaftstreuhänder.
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Artikel 15

Unselbständige Arbeit

(1) Vorbehaltlich der Arti-
kel 16, 17, 18, 19 und 20 dürfen
Gehälter, Löhne und ähnliche
Vergütungen, die eine in einem
Vertragstaat ansässige Person
aus unselbständiger Arbeit be-
zieht, nur in diesem Staat be-
steuert werden, es sei denn, daß
die Arbeit in dem anderen Ver-
tragstaat ausgeübt wird. Wird
die Arbeit dort ausgeübt, so
dürfen die dafür bezogenen Ver-
gütungen in dem anderen Staat
besteuert werden.

(2) Abweichend von Absatz 1
und unter den dort angeführten
Vorbehalten dürfen Vergütun-
gen, die eine in einem Vertrag-
staat ansässige Person für eine
in dem anderen Vertragstaat
ausgeübte unselbständige Arbeit
bezieht, nur in dem erstgenann-
ten Staat besteuert werden, wenn

1. sie für eine Tätigkeit gezahlt
werden, die in dem anderen
Staat einschließlich gewöhn-
licher Arbeitsunterbrechun-
gen nicht länger als insgesamt
183 Tage während des
Kalenderjahres ausgeübt
wird, und

2. die Vergütungen von einem
Arbeitgeber oder für einen
Arbeitgeber gezahlt werden,
der nicht in dem anderen
Staat ansässig ist, und

3. die eigentliche Last der Ver-
gütungen nicht von einer
Betriebstätte oder einer festen
Einrichtung getragen wird,
die der Arbeitgeber in dem
anderen Staat hat.

(3) Abweichend von den Ab-
sätzen 1 und 2 und unter den
in Absatz 1 angeführten Vor-
behalten gelten Vergütungen für
eine an Bord eines Seeschiffes
oder Luftfahrzeuges im inter-
nationalen Verkehr ausgeübte
unselbständige Arbeit als Ver-
gütungen für eine Tätigkeit,
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die in dem Vertragstaat aus-
geübt wird, in dem der Ort der
tatsächlichen Geschäftsleitung
des Unternehmens liegt, und dür-
fen in diesem Staat besteuert
werden.

Artikel 16

Aufsichtsrats- und Verwal-
tungsratsmitglieder von

Gesellschaften auf Aktien oder
Kapitalgesellschaften

(1) Aufsichtsrats- oder Verwal-
tungsratsvergütungen und ähn-
liche Zahlungen, die eine in
einem Vertragstaat ansässige
Person in ihrer Eigenschaft als
Mitglied des Aufsichts- oder
Verwaltungsrats oder eines ent-
sprechenden Organs einer in
dem anderen Vertragstaat ansäs-
sigen Gesellschaft auf Aktien
oder einer anderen Kapital-
gesellschaft bezieht, dürfen in
diesem anderen Staat besteuert
werden. Dies gilt auch für Ver-
gütungen, die ein Komplementär
einer in Belgien ansässigen Kom-
manditgesellschaft auf Aktien
bezieht.

(2) Vergütungen, die einer in
Absatz 1 genannten Person für
eine tageweise Tätigkeit in einer
Betriebstätte gezahlt werden, die
in dem Vertragstaat liegt, in
dem die Gesellschaft nicht ansäs-
sig ist, dürfen in diesem Staat
besteuert werden, wenn die Be-
triebstätte die eigentliche Last
dieser Vergütungen trägt.

Artikel 17
Künstler und Sportler

Einkünfte, die berufsmäßige
Künstler, wie Bühnen-, Film-,
Rundfunk- oder Fernsehkünst-
ler und Musiker, sowie Sportler
aus ihrer in dieser Eigenschaft
persönlich ausgeübten Tätigkeit
beziehen, dürfen in dem Ver-
tragstaat besteuert werden, in
dem sie diese Tätigkeit aus-
üben.
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Artikel 18

Ruhegehälter
(1) Vorbehaltlich des Arti-
kels 19 dürfen Ruhegehälter
und ähnliche Vergütungen, die
einer in einem Vertragstaat an-
sässigen Person für frühere un-
selbständige Arbeit gezahlt wer-
den, nur in diesem Staat besteu-
ert werden.

(2) Ruhegehälter und andere
wiederkehrende oder einmalige
Bezüge, die auf Grund der
Sozialgesetzgebung eines Ver-
tragstaates von diesem Staat,
einer seiner Gebietskörper-
schaften oder von einer anderen
juristischen Person des öffent-
lichen Rechts dieses Staates ge-
zahlt werden, dürfen jedoch in
diesem Staat besteuert werden.

Artikel 19

Vergütungen und Ruhegehäl-
ter aus öffentlichen Kassen

(1) Vergütungen, einschließ-
lich der Ruhegehälter, die von
einem Vertragstaat, einer seiner
Gebietskörperschaften oder
anderen juristischen Personen
des öffentlichen Rechts dieses
Staates unmittelbar oder aus
einem von diesen errichteten
Sondervermögen für die diesem
Staat, der Gebietskörperschaft
oder der juristischen Person des
öffentlichen Rechts erbrachten
Dienste gezahlt werden, dürfen
in diesem Staat besteuert wer-
den.

Diese Bestimmung findet
keine Anwendung, wenn der
Empfänger dieser Einkünfte die
Staatsangehörigkeit des anderen
Staates besitzt, ohne gleichzeitig
die Staatsangehörigkeit des erst-
genannten Staates zu besitzen.

(2) Absatz 1 findet keine An-
wendung auf Vergütungen oder
Ruhegehälter für Dienstleistun-
gen, die im Zusammenhang mit
einer kaufmännischen oder ge-
werblichen Tätigkeit eines Ver-
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tragstaates, einer seiner Gebiets-
körperschaften oder einer ande-
ren juristischen Person des
öffentlichen Rechts dieses Staa-
tes erbracht werden.

Artikel 20

Studenten, Lehrlinge und
Praktikanten

(1) Zahlungen, die ein Stu-
dent, ein Lehrling oder ein
Praktikant, der in einem Ver-
tragstaat ansässig ist oder vorher
dort ansässig war und der sich
in dem anderen Vertragstaat
ausschließlich zum Studium oder
zur Ausbildung aufhält, für
seinen Unterhalt, sein Studium
oder seine Ausbildung erhält,
werden in dem anderen Staat
nicht besteuert, sofern ihm diese
Zahlungen aus Quellen außer-
halb des anderen Staates zu-
fließen.

(2) Vergütungen, die die in
Absatz 1 genannten Personen
für eine unselbständige Tätig-
keit beziehen, die in dem anderen
Staat ausschließlich zu dem
Zweck ausgeübt wird, prak-
tische Berufserfahrung zu erwer-
ben, und deren Dauer einen
Zeitraum von 183 Tagen im
Kalenderjahr nicht überschrei-
tet, dürfen in diesem Staat nicht
besteuert werden.

Artikel 21
Nicht ausdrücklich erwähnte

Einkünfte
Eine in einem Vertragstaat

ansässige Person darf mit den
Einkünften, die in den vorste-
henden Artikeln nicht ausdrück-
lich erwähnt sind, in dem ande-
ren Vertragstaat nicht besteuert
werden, es sei denn, daß diese
Einkünfte in dem Einkommen
enthalten sind, das einer in dem
anderen Staat gelegenen und von
der in dem erstgenannten Staat
ansässigen Person unterhaltenen
Betriebstätte oder festen Einrich-
tung zuzurechnen ist.



94. Stück — Ausgegeben am 21. August 1973 — Nr. 415 2045

IV. BESTEUERUNG DES
VERMÖGENS

Artikel 22

(1) Unbewegliches Vermögen
im Sinn des Artikels 6 Absatz 2
darf in dem Vertragstaat besteu-
ert werden, in dem dieses Ver-
mögen liegt.

(2) Bewegliches Vermögen,
das Betriebsvermögen einer Be-
triebstätte eines Unternehmens
darstellt oder das zu einer der
Ausübung eines freien Berufes
dienenden festen Einrichtung
gehört, darf vorbehaltlich des
Absatzes 3 in dem Vertragstaat
besteuert werden, in dem sich
die Betriebstätte oder die feste
Einrichtung befindet.

(3) Seeschiffe und Luftfahr-
zeuge im internationalen Ver-
kehr sowie bewegliches Ver-
mögen, das dem Betrieb dieser
Schiffe und Luftfahrzeuge dient,
dürfen nur in dem Vertragstaat
besteuert werden, in dem sich
der Ort der tatsächlichen Ge-
schäftsleitung des Unterneh-
mens befindet.

(4) Alle anderen Vermögens-
teile einer in einem Vertragstaat
ansässigen Person einschließ-
lich einer Beteiligung — die nicht
gemäß Absatz 2 zum Betriebs-
vermögen einer Betriebstätte
gehört — an einer Gesellschaft
auf Aktien oder einer anderen
Kapitalgesellschaft dürfen nur
in diesem Staat besteuert wer-
den.

V. METHODEN ZUR VER-
MEIDUNG DER DOPPEL-

BESTEUERUNG

Artikel 23

(1) Bei Personen, die in Öster-
reich ansässig sind, wird die
Doppelbesteuerung wie folgt
vermieden:

1. Die aus Belgien stammenden
Einkünfte — mit Ausnahme
der unter Ziffer 2 fallenden
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Einkünfte — und die in
Belgien gelegenen Vermögens-
teile, die nach den vorstehen-
den Artikeln in diesem Staat
besteuert werden dürfen,
sind in Österreich von der
Besteuerung ausgenommen.
Diese Befreiung schränkt das
Recht Österreichs nicht ein,
die auf diese Weise befreiten
Einkünfte und Vermögens-
teile bei der Festsetzung des
Satzes seiner Steuern zu be-
rücksichtigen.

2. Die in Belgien nach diesem
Abkommen erhobene Steuer

a) von Dividenden, die nach
Artikel 10 Absatz 2 zu
behandeln sind und nicht
unter Ziffer 3 fallen,

b) von Zinsen, die nach Arti-
kel 11 Absatz 2 zu besteu-
ern sind, und

c) von Lizenzgebühren, die
nach Artikel 12 Absatz 2
zu besteuern sind,

wird auf die von diesen
Einkünften in Österreich er-
hobene Steuer angerech-
net. Der anzurechnende Be-
trag darf aber den Teil der
vor der Anrechnung ermit-
telten Steuer nicht überstei-
gen, der anteilig auf diese in
Belgien steuerpflichtigen Ein-
künfte entfällt.

3. Auf die Anteile, die auf einen
in Österreich ansässigen Ge-
sellschafter einer in Belgien
ansässigen offenen Handels-
gesellschaft oder Komman-
ditgesellschaft vom Gesell-
schaftsgewinn und vom Ge-
sellschaftsvermögen entfal-
len, sind die Bestimmungen
der Ziffer 1 anzuwenden.
Das gleiche gilt für Ein-
künfte — ausgenommen Ein-
künfte aus Kapitalinvestitio-
nen —,die eine in Österreich
ansässige Person als Gesell-
schafter einer in Belgien an-
sässigen Personengesellschaft
mit beschränkter Haftung be-
zieht.
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(2) Bei Personen, die in Bel-
gien ansässig sind, wird die
Doppelbesteuerung wie folgt
vermieden:

1. Die aus Österreich stammen-
den Einkünfte — mit Aus-
nahme der unter Ziffern 2
und 3 fallenden Einkünfte —
und die in Österreich gele-
genen Vermögensteile, die
nach den vorstehenden Arti-
keln in diesem Staat besteu-
ert werden dürfen, sind in
Belgien von der Besteuerung
ausgenommen. Diese Befrei-
ung schränkt das Recht Bel-
giens nicht ein, die auf diese
Weise befreiten Einkünfte
und Vermögensteile bei der
Festsetzung des Satzes seiner
Steuern zu berücksichtigen.

2. Bei Dividenden, die nach
Artikel 10 Absatz 2 zu behan-
deln sind, bei Zinsen, die
nach Artikel 11 Absätze 2
oder 7 zu besteuern sind,
und bei Lizenzgebühren, die
nach Artikel 12 Absätze 2
oder 6 zu besteuern sind,
wird der im belgischen Recht
vorgesehene Pauschbetrag
der ausländischen Steuer
unter den von diesem Recht
geforderten Voraussetzungen
und mit dem vorgeschriebe-
nen Steuersatz angerechnet,
und zwar auf die Einkom-
mensteuer der natürlichen
Personen, die auf diese Divi-
denden, Zinsen und Lizenz-
gebühren entfällt, oder auf
die Körperschaftsteuer, die
auf diese Zinsen oder Lizenz-
gebühren entfällt.

3. a) Gehören einer in Belgien
ansässigen Gesellschaft
Aktien oder sonstige An-
teile an einer in Österreich
ansässigen Kapitalgesell-
schaft, so sind die von der
letztgenannten Gesell-
schaft an sie ausgeschütte-
ten Dividenden, die nach
Artikel 10 Absatz 2 zu
behandeln sind, in Belgien
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von der Körperschaftsteuer
befreit, soweit diese Be-
freiung gewährt würde,
wenn die beiden Gesell-
schaften in Belgien ansäs-
sig wären; diese Bestim-
mung schließt nicht aus,
daß von diesen Dividen-
den die nach belgischem
Recht zu zahlende Vor-
steuer (précompte mobi-
lier) erhoben wird;

b) standen Aktien oder son-
stige Anteile an einer in
Österreich ansässigen und
dort der Körperschaft-
steuer unterliegenden Ge-
sellschaft während des gan-
zen Geschäftsjahres dieser
Gesellschaft im ausschließ-
lichen Eigentum einer in
Belgien ansässigen Gesell-
schaft, so kann die letzt-
genannte Gesellschaft auch
von der Vorsteuer befreit
werden, die nach belgi-
schem Recht von den Divi-
denden dieser Aktien oder
sonstigen Anteile erhoben
wird, sofern sie dies spä-
testens innerhalb der Frist
für die Abgabe der Jahres-
steuererklärung schriftlich
beantragt; in diesem Fall
können bei einer Wieder-
ausschüttung die so be-
freiten Dividenden nicht
von den ausgeschütteten
Dividenden abgesetzt wer-
den, die der Vorsteuer
unterliegen. Diese Be-
stimmung wird nicht an-
gewendet, wenn sich die
belgische Gesellschaft ver-
bindlich für die Heranzie-
hung ihrer Gewinne zur
Einkommensteuer der
natürlichen Personen ent-
schieden hat.

Falls die Bestimmungen
des belgischen Rechts,
nach denen der Netto-
betrag von Dividenden,
die eine in Belgien ansäs-
sige Gesellschaft von einer
anderen in Belgien ansäs-



94. Stück — Ausgegeben am 21. August 1973 — Nr. 415 2049

sigen Gesellschaft erhält,
von der Körperschaftsteuer
befreit ist, in der Weise
geändert werden, daß die
Befreiung auf Dividenden
beschränkt wird, die auf
ein bestimmtes Beteili-
gungsverhältnis an der
zweiten Gesellschaft ent-
fallen, so wird der vorher-
gehende Unterabsatz nur
auf Dividenden angewen-
det, die von in Österreich
ansässigen Gesellschaften
gezahlt werden und auf ein
gleich großes Beteiligungs-
verhältnis an diesen Ge-
sellschaften entfallen.

4. Ist die ansässige Person eine
Gesellschaft — ausgenom-
men eine Gesellschaft auf
Aktien —

a) so gilt die unter Ziffer 1
vorgesehene Befreiung
auch für die Gesellschafter
dieser Gesellschaft, gleich-
gültig, ob sie in Belgien
ansässig sind oder nicht,
soweit die Einkünfte oder
Vermögensteile dieser Ge-
sellschaft, die nach dem
Abkommen in Österreich
besteuert werden dürfen,
auch in Belgien nach bel-
gischem Recht bei diesen
Gesellschaftern — außer als
Hinkünfte aus investiertem
Kapital — besteuert wer-
den dürfen;

b) so wird die unter Ziffer 2
vorgesehene Anrechnung
in gleichem Maß den Ge-
sellschaftern dieser Gesell-
schaft gewährt, sofern sich
diese für die Heranziehung
ihrer Gewinne zur Ein-
kommensteuer der natür-
lichen Personen entschie-
den hat.

5. Die in Ziffer 1 vorgesehene
Befreiung gilt nicht für Ein-
künfte einer in Belgien ansäs-
sigen Person, die als Gesell-
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schafter an einer offenen Han-
delsgesellschaft, einer Kom-
manditgesellschaft oder einer
Gesellschaft nach bürger-
lichem Recht des österreichi-
schen Rechts, die den Ort
ihrer tatsächlichen Geschäfts-
leitung in Österreich hat,
beteiligt ist, wenn diese Ein-
künfte in dem letztgenannten
Staat nach dessen Recht nicht
besteuert werden dürfen.

(3) Werden nach dem Recht
eines Vertragstaates Verluste,
die ein Unternehmen dieses
Staates durch eine in dem ande-
ren Staat gelegene Betriebstätte
erlitten hat, bei der Besteuerung
dieses Unternehmens von seinen
Gewinnen, die in dem erst-
genannten Staat besteuert wer-
den dürfen, tatsächlich abgezo-
gen, so gilt die in Absatz 1 Zif-
fer 1 und in Absatz 2 Ziffer 1
vorgesehene Befreiung in dem
erstgenannten Staat nicht für die
dieser Betriebstätte zuzurechnen-
den Gewinne aus anderen Be-
steuerungszeiträumen, soweit
diese Gewinne auch in dem
anderen Staat auf Grund eines
Ausgleichs mit diesen Verlusten
nicht besteuert worden sind.

VI. BESONDERE BESTIM-
MUNGEN

Artikel 24

Gleichbehandlung
(1) Die Staatsangehörigen eines
Vertragstaates dürfen in dem
anderen Vertragstaat weder
einer Besteuerung noch einer
damit zusammenhängenden Ver-
pflichtung unterworfen werden,
die anders oder belastender sind
als die Besteuerung und die
damit zusammenhängenden Ver-
pflichtungen, denen die Staats-
angehörigen des anderen Staates
unter gleichen Verhältnissen
unterworfen sind oder unter-
worfen werden können.

(2) Der Ausdruck „Staats-
angehörige" bedeutet:

a) natürliche Personen, die
die Staatsangehörigkeit
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eines Vertragstaates besit-
zen;

b) Gesellschaften, die nach
dem in einem Vertragstaat
geltenden Recht errichtet
worden sind.

(3) Die Besteuerung einer Be-
triebstätte, die ein Unternehmen
eines Vertragstaates in dem ande-
ren Vertragstaat hat, darf in
dem anderen Staat nicht ungün-
stiger sein als die Besteuerung
von Unternehmen des anderen
Staates, die die gleiche Tätigkeit
ausüben.

Diese Bestimmung ist nicht
so auszulegen,

1. als verpflichte sie einen Ver-
tragstaat, den in dem anderen
Vertragstaat ansässigen Per-
sonen Steuerfreibeträge, -ver-
günstigungen und -ermäßi-
gungen auf Grund des Per-
sonenstandes oder der Fa-
milienlasten zu gewähren,
die er den in seinem Gebiet
ansässigen Personen gewährt;

2. als hindere sie Belgien daran,
den Gesamtbetrag der Ge-
winne, die einer in diesem
Staat gelegenen Betriebstätte
zuzurechnen sind, über die
eine in Österreich ansässige
Gesellschaft oder eine Per-
sonenvereinigung verfügt, die
den Ort ihrer Geschäftslei-
tung in Österreich hat, zu
dem nach seinem innerstaat-
lichen Recht vorgeschriebe-
nen Satz zu besteuern, sofern
dieser nicht den Höchstsatz
übersteigt, der für den Ge-
samtgewinn oder einen Teil-
betrag der Gewinne der in
Belgien ansässigen Gesell-
schaften gilt;

3. als hindere sie Belgien daran,
österreichische Staatsbürger,
die in Belgien nicht ansässig
sind, aber dort über eine
Wohnstätte verfugen, mit dem
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Mindesteinkommen zu be-
steuern, das sich nach bel-
gischem Recht ergibt und mit
dem in Belgien nicht ansäs-
sige Personen besteuert wer-
den, die dort über eine Wohn-
stätte verfügen, gleichgültig,
ob sie belgische Staatsbürger
sind oder nicht.

(4) Die Unternehmen eines
Vertragstaates, deren Kapital
ganz oder teilweise, unmittelbar
oder mittelbar, einer in dem
anderen Vertragstaat ansässigen
Person oder mehreren solchen
Personen gehört oder ihrer Kon-
trolle unterliegt, dürfen in dem
erstgenannten Vertragstaat
weder einer Besteuerung noch
einer damit zusammenhängen-
den Verpflichtung unterworfen
werden, die anders oder bela-
stender sind als die Besteuerung
und die damit zusammenhän-
genden Verpflichtungen, denen
andere ähnliche Unternehmen
des erstgenannten Staates unter-
worfen sind oder unterworfen
werden können.
(5) In diesem Artikel bedeutet
der Ausdruck „Besteuerung"
Steuern jeder Art und Bezeich-
nung.

Artikel 25
Verständigungsverfahren

(1) Ist eine in einem Vertrag-
staat ansässige Person der Auf-
fassung, daß die Maßnahmen
eines Vertragstaates oder beider
Vertragstaaten für sie zu einer
Besteuerung geführt haben oder
führen werden, die dem Abkom-
men nicht entspricht, so kann
sie unbeschadet der nach inner-
staatlichem Recht dieser Staaten
vorgesehenen Rechtsmittel bei
der zuständigen Behörde des
Vertragstaates, in dem sie ansäs-
sig ist, schriftlich einen Antrag
auf Überprüfung dieser Besteue-
rung stellen.

Die Antragstellung ist nur
zulässig, wenn sie innerhalb einer
Frist von zwei Jahren, von dem
Tag an gerechnet, an dem die
Besteuerung dieser Person be-
kanntgegeben oder im Abzugs-
wege vorgenommen worden ist,
erfolgt.



94. Stück — Ausgegeben am 21. August 1973 — Nr. 415 2053

(2) Hält die in Absatz 1 ge-
nannte zuständige Behörde die
Einwendung für begründet und
ist sie selbst nicht in der Lage,
eine befriedigende Lösung her-
beizuführen, so wird sie sich
bemühen, den Fall nach Ver-
ständigung mit der zuständigen
Behörde des anderen Vertrag-
staates so zu regeln, daß eine
dem Abkommen nicht entspre-
chende Besteuerung vermieden
wird.

(3) Die zuständigen Behörden
der Vertragstaaten werden sich
bemühen, Schwierigkeiten oder
Zweifel, die bei der Anwendung
des Abkommens entstehen, in
gegenseitigem Einvernehmen zu
beseitigen.

(4) Die zuständigen Behörden
der Vertragstaaten verständigen
sich über die zur Durchführung
des Abkommens erforderlichen
und mit ihrem Recht zu verein-
barenden Verwaltungsmaßnah-
men, insbesondere darüber,
welche Nachweise die in einem
der beiden Staaten ansässigen
Personen beizubringen haben,
um in dem anderen Staat in
den Genuß der in diesem Ab-
kommen vorgesehenen Steuer-
befreiungen oder -ermäßigun-
gen zu gelangen.

Artikel 26

Austausch von Informationen

(1) Die zuständigen Behörden
der Vertragstaaten werden die
Informationen austauschen, die
erforderlich sind zur Durch-
führung des Abkommens und
des innerstaatlichen Rechts der
Vertragstaaten betreffend die
unter das Abkommen fallenden
Steuern, soweit die diesem Recht
entsprechende Besteuerung mit
dem Abkommen in Einklang
steht.

Alle so erhaltenen Informa-
tionen sind geheimzuhalten und
dürfen — außer dem Steuer-
pflichtigen oder seinem Beauf-
tragten — nur solchen Personen
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oder Behörden zugänglich ge-
macht werden, die mit der Ver-
anlagung oder Einhebung der
unter das Abkommen fallenden
Steuern sowie den diesbezüg-
lichen Rechtsmitteln und Ein-
wendungen befaßt sind.

(2) Absatz 1 ist auf keinen
Fall so auszulegen, als ver-
pflichte er einen Vertragstaat:

1. Verwaltungsmaßnahmen
durchzuführen, die von den
Gesetzen oder der Verwal-
tungspraxis dieses oder des
anderen Vertragstaates ab-
weichen ;

2. Angaben zu übermitteln, die
nach den Gesetzen oder im
üblichen Verwaltungsverfah-
ren dieses oder des anderen
Vertragstaates nicht beschafft
werden können;

3. Informationen zu erteilen, die
ein Handels-, Geschäfts-, Ge-
werbe- oder Berufsgeheimnis
oder ein Geschäftsverfahren
preisgeben würden oder deren
Erteilung dem Ordre public
widerspräche.

Artikel 27

Verschiedenes

(1) Das Abkommen berührt
nicht die steuerlichen Vor-
rechte, die den Mitgliedern der
diplomatischen Vertretungen
und der Konsulate nach den
allgemeinen Regeln des Völker-
rechts oder auf Grund besonde-
rer Vereinbarungen zustehen.

(2) Für Zwecke des Abkom-
mens gelten die Mitglieder einer
diplomatischen oder konsulari-
schen Vertretung eines Vertrag-
staates, die im anderen Vertrag-
staat oder in einem dritten Staat
akkreditiert sind und die Staats-
angehörigkeit des Entsendestaa-
tes besitzen, als im Entsendestaat
ansässig, wenn sie dort auf dem
Gebiet der Steuern vom Ein-
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kommen und vom Vermögen
den gleichen Verpflichtungen
wie die in diesem Staat ansässigen
Personen unterworfen sind.

(3) Das Abkommen gilt weder
für internationale Organisatio-
nen, ihre Organe oder ihre
Beamte noch für Personen, die
Mitglieder einer diplomatischen
oder konsularischen Vertretung
eines dritten Staates sind, wenn
sie sich auf dem Gebiet eines
Vertragstaates befinden und für
Zwecke der Steuern vom Ein-
kommen und Vermögen nicht
als in dem einen oder dem ande-
ren Vertragstaat ansässig behan-
delt werden.

(4) Keine Bestimmung des Ab-
kommens ist so auszulegen,

1. als hindere sie einen Vertrag-
staat daran, die Bestimmun-
gen seines innerstaatlichen
Rechts über die Verhinderung
von Steuerumgehungen und
Steuerhinterziehungen anzu-
wenden;

2. als schränke sie die Besteue-
rung einer in Belgien ansäs-
sigen Gesellschaft im Fall des
Rückkaufs ihrer eigenen
Aktien oder Anteile oder
anläßlich der Aufteilung ihres
Gesellschaftsvermögens ein.

(5) Der belgische Minister der
Finanzen oder seine hiezu bevoll-
mächtigten Vertreter und der
österreichische Bundesminister
für Finanzen verkehren für
Zwecke der Anwendung des
Abkommens unmittelbar mit-
einander.

VII. SCHLUSS-
BESTIMMUNGEN

Artikel 28

Inkrafttreten

(1) Das Abkommen soll ratifi-
ziert und die Ratifikationsurkun-
den sollen so bald wie möglich
in Brüssel ausgetauscht werden.
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(2) Das Abkommen tritt am
15. Tag nach dem Austausch
der Ratifikationsurkunden in
Kraft, und ist anzuwenden:

1. in Belgien:
a) auf die im Abzugsweg

erhobenen Steuern von
Einkünften, die nach dem
31. Dezember des Jahres
zugeflossen sind oder ge-
zahlt werden, in dem der
Austausch der Ratifika-
tionsurkunden erfolgt ist;

b) auf die sonstigen Steuern
von Einkünften aus Ver-
anlagungszeiträumen, die
nach dem 31. Dezember
desselben Jahres enden;

2. in Österreich:
a) auf die im Abzugswege

erhobenen Steuern von
Einkünften, die den Be-
zugsberechtigten nach dem
31. Dezember des Jahres
zugeflossen sind, in dem
der Austausch der Ratifi-
kationsurkunden erfolgt
ist;

b) auf die sonstigen Steuern,
die für die Jahre erhoben
werden, die dem genann-
ten Jahr folgen.

Artikel 29

Kündigung

Das Abkommen bleibt auf
unbestimmte Zeit in Kraft,
jedoch kann jeder Vertragstaat
vom fünften Jahr nach dem
Ratifikationsjahr an das Abkom-
men bis einschließlich 30. Juni
jeden Kalenderjahres gegenüber
dem anderen Vertragstaat auf
diplomatischem Weg schriftlich
kündigen. Im Falle einer Kündi-
gung vor dem 1. Juli eines sol-
chen Jahres wird das Abkom-
men zum letzten Male angewen-
det:

1. in Belgien:
a) auf die im Abzugsweg

erhobenen Steuern von
den spätestens am 31. De-
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zember des Kündigungs-
jahres zugeflossenen oder
gezahlten Einkünften;

b) auf die sonstigen Steuern
von Einkünften aus den
spätestens am 31. Dezem-
ber desselben Jahres enden-
den Veranlagungszeiträu-
men;

2. in Österreich:
a) auf die im Abzugsweg

erhobenen Steuern von
den den Bezugsberechtig-
ten spätestens am 31. De-
zember des Kündigungs-
jahres zugeflossenen Ein-
künften ;

b) auf die sonstigen für das-
selbe Jahr erhobenen Steu-
ern.

ZU URKUND DESSEN
haben die Bevollmächtigten der
beiden Staaten dieses Abkom-
men unterschrieben und mit
ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Wien,
am 29. Dezember 1971

in zweifacher Urschrift, in deut-
scher, französischer und nieder-
ländischer Sprache, wobei diese
drei Texte gleichermaßen
authentisch sind.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeich-
net, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, am 11. Juli 1972

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Die Ratifikationsurkunden zum vorliegenden Abkommen sind am 13. Juni 1973 ausgetauscht
worden; das Abkommen ist daher gemäß seinem Art. 28 Abs. 2 am 28. Juni 1973 in Kraft ge-
treten.

Kreisky
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